


























Bundesnetzagentur für  
Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post 
und Eisenbahnen  
Behördensitz 
Bonn 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 
 (02 28) 14-0 

Telefax Bonn 
(02 28) 14-88 72 

E-Mail 
poststelle@bnetza.de 
Internet 
http://www.bundesnetzagentur.de 

Kontoverbindung 
Bundeskasse Trier 
BBk Saarbrücken 
BIC:  MARKDEF1590 
IBAN: DE 81 590 000 00 00 590 010 20 

Dienstgebäude Berlin 
Fehrbelliner Platz 3 
10707 Berlin 
Telefax Berlin 
(0 30) 2 24 80-4 59 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom  (0 30)  Berlin 

Az.: IV/41.3 JM, 20.08.2018,
Frau Müller   

226-20, 5593-5 
Nr. 24663 

2 24 80-442 
oder 2 24 80-0 

21.08.2018 

Betreiber von Richtfunkstrecken im Bereich Denkingen, Landkreis Sigmaringen  
(Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben habe ich eine Überprüfung 
des angefragten Gebiets durchgeführt. Der beigefügten Anlage können Sie die Namen und An-
schriften der in dem ermittelten Koordinatenbereich tätigen Richtfunkbetreiber entnehmen. 
Durch deren rechtzeitige Einbeziehung in die weitere Planung ist es ggf. möglich, Störungen des 
Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden. 

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 BDSG weise ich darauf hin, dass Sie nach § 16 Abs. 4 Satz 1 BDSG 
die in diesem Schreiben übermittelten personenbezogenen Daten grundsätzlich nur für den 
Zweck verarbeiten oder nutzen dürfen, zu dessen Erfüllung sie Ihnen übermittelt werden. 

Ich empfehle Ihnen, die Informationen zur Bauleitplanung im Zusammenhang mit Richtfunkstre-
cken sowie die zusätzlichen Hinweise auf der Internetseite der Bundesnetzagentur 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, so steht Ihnen für Rückfragen die Bundesnetzagentur, 
Referat 226 (Richtfunk), unter der o. a. Telefonnummer zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Petra Fischer 

Anlage

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist  ohne Unterschrift gültig. 

Bundesnetzagentur • Fehrbelliner Platz 3 • 10707 Berlin 

Landratsamt Sigmaringen 
Umwelt und Arbeitsschutz 
Leopoldstraße 4 
72488 Sigmaringen 



Anlage 

Betreiber von Richtfunkstrecken 

Eingangsnummer: 24663 

Für Baubereich:  Denkingen, Landkreis Sigmaringen, 
Planrechteck im ermittelten 
Koordinaten-Bereich  
(WGS 84 in Grad/Min./Sek.): 

NW: 9E1749 47N5248 
SO:  9E1902 47N5145 

Betreiber und Anschrift: 

Präsidium Technik Logistik Service der Polizei Nauheimer Straße 99 70372 Stuttgart



 

01 / 2014 
 

 

 

PRÄSIDIUM TECHNIK, LOGISTIK, SERVICE DER POLIZEI 
 ABTEILUNG 3 - REFERAT 32 / FUNKBETRIEB (ASDBW)  

PTLS Pol • Ref. 32 - ASDBW • Nauheimer Str. 99-100 • 70372 Stuttgart 

  Datum 29.08.2018 
 Landratsamt Sigmaringen 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Name Gerrit Frank Heinrich 
  

-per E-Mail- 
Julia.Mueller@lrasig.de 
 
 

Durchwahl 0711 / 2302 - 3264 
 
 

                        Mail ASDBW@polizei.bwl.de 
   

  

  
  

 

 Az. IV/41.3 JM 
Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlage,  WP Pfullendorf/Denkingen 
Bauherr: ABO Wind AG 
 

 hier: Prüfung BOS-Richtfunknetz 
 

  
Sehr geehrte Frau Müller,  
 
vielen Dank für die Übersendung der Anfrage.  
 
Die Überprüfung der zur Verfügung gestellten Daten hat zum Ergebnis geführt, dass die Inte-
ressen des Digitalfunks BOS durch den Bau der vier Windenergieanlagen nicht betroffen 
sind.   
Sollten sich aber im weiteren Planungsverlauf die Lage oder die Anzahl der Windenergiean-
lagen nochmals ändern, muss die Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg hierüber 
wieder in Kenntnis gesetzt werden, um eine neuerliche Prüfung durchführen zu können.  
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Martin Kling 
Leiter Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg 

Nauheimer Straße 99-100 · 70372 Stuttgart · Telefon 0711 2302-0  
E-Mail: STUTTGART.PTLS.ABT3.REF32@POLIZEI.BWL.DE 

 

www.polizei-bw.de · www.service-bw.de ·  

http://www.polizei-bw.de/
http://www.service-bw.de/
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Anschrift & Öffnungszeiten 
Glärnischstraße 1 - 3 
88045 Friedrichshafen 
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr 
Do 14:00 - 17:00 Uhr 

 Kontakt 
Tel.: 115 oder 07541 204-0 
Fax: 07541 204-5699 
info@bodenseekreis.de 
www.bodenseekreis.de 

 Bankverbindung 
Sparkasse Bodensee 
Kto.: 20111704, BLZ: 690 500 01 
IBAN: DE98 6905 0001 0020 1117 04 
BIC: SOLADES1KNZ 

 Bus & Bahn 
Eingabe „Friedrichshafen, 
Landratsamt“ bei  
www.bodo.de oder 
www.bahn.de 

 

 
 

  

 
      

Landratsamt Bodenseekreis  88041 Friedrichshafen Dezernat / Amt 2 / 22   Landwirtschaftsamt 

 

Landkreis Sigmaringen 

Umwelt und Arbeitsschutz 

Julia Müller 

Postfach 1462 

72484 Sigmaringen 

 
 

Gebäude 

Name 

Zimmer-Nr 

Telefon 

Telefax 

E-Mail 

Aktenzeichen 

Albrechtstraße 77 

Sara Klein 

411 

07541 204 5818 

07541 204 7818 

sara.klein@Bodenseekreis.de 

      

 
Datum 13. September 2018 

 
 
 

Antrag auf immissionschutzrechtliche Genehmigung gem. §4, 10 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

88630 Pfullendorf, Flst. Nr. 806, Gemarkung Denkingen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 20.08.2018 möchten wir Ihnen hinsichtlich 
landwirtschaftlicher Flächen im Bodenseekreis folgende Belange, einige davon wurden bereits in 
früheren Stellungnahmen erwähnt, zur Kenntnis geben: 

 
1. Sofern für den Bau und die Errichtung der geplanten Windkraftanlagen landwirtschaftliche Wege 

in Anspruch genommen werden, so ist jederzeit eine Nutzbarkeit für den landwirtschaftlichen 
Verkehr zu gewährleisten.  

 
2. Falls landwirtschaftliche Wege durch die Benutzung  beim Bau und bei der Errichtung der 

geplanten Windkraftanlagen beschädigt werden, so sind diese Schäden zu beseitigen und ein 
ordnungsgemäßer Zustand wieder herzustellen.  

 
3. Landwirtschaftliche Flächen haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend verknappt. Dies 

gilt insbesondere für Ackerflächen. Das Landwirtschaftsamt regt daher an, den ökologischen 
Ausgleich und den Waldausgleich vorrangig durch ökologische Aufwertungen im  Wald zu 
erbringen.  
 

4. Die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe im Bodenseekreis sollten in Ihrer bisherigen 
Bewirtschaftungsweise nicht beeinträchtigt werden, beispielsweise durch Vorgaben bezüglich 
des Artenschutzrechtlichen Ausgleichs. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sara Klein 

mailto:info@bodenseekreis.de
http://www.bodenseekreis.de/
http://www.bodo.de/
http://www.bahn.de/
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Anschrift & Öffnungszeiten 
Glärnischstraße 1 - 3 
88045 Friedrichshafen 
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr 
Do 14:00 - 17:00 Uhr 

 Kontakt 
Tel.: 115 oder 07541 204-0 
Fax: 07541 204-8800 
info@bodenseekreis.de 
www.bodenseekreis.de 

 Bankverbindung 
Sparkasse Bodensee 
Kto.: 20111704, BLZ: 690 500 01 
IBAN: DE98 6905 0001 0020 1117 04 
BIC: SOLADES1KNZ 

 Bus & Bahn 
Eingabe „Friedrichshafen, 
Landratsamt“ bei  
www.bodo.de oder 
www.bahn.de 

 

 
 

 

Landratsamt Bodenseekreis  88041 Friedrichshafen Dezernat/Amt 2/Umweltschutzamt                         

 
Landratsamt Sigmaringen 
Umwelt und Arbeitsschutz 
Frau Julia Müller 
Postfach 14 62 
72484 Sigmaringen 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gebäude 

Kreislaufwirtschaft, Energie, Baugewerbe 

Glärnischstraße 1 -3  
Name Herr Lutat 

Zimmer-Nr. G 401 

Telefon 07541 204 5222 

Telefax 07541 204 7222 

E-Mail peter.lutat@bodenseekreis.de 

Aktenzeichen 23/3-10+6.111 lu 

Datum 10. Oktober 2018 

 
 
 
 
Antrag der ABO Wind GmbH, Wiesbaden, auf Errichtung und Betrieb von vier Windkraft-
anlagen des Typs GE 5.3-158 mit einer Nabenhöhe von 161 Metern, einem Rotordurch-
messer von 158 Metern (240 m Gesamthöhe) und einer Nennleistung von 5.3 Megawatt 
(insgesamt 21.2 MW) auf dem Flst.Nr. 806, Gemarkung Denkingen, 88693 Pfullendorf 
Ihre Anhörung vom 20.08.2018, Az.: IV/41.3 JM 
 
 
Sehr geehrte Frau Müller, 
 
für unsere verspätete Antwort möchten wir  uns bei Ihnen entschuldigen. Zu diesem Antrag 
möchten wir hinsichtlich der Vollständigkeit der Unterlagen ausführen: 
 
 
 
immissionsschutzrechtliche Belange: 
 
ausweislich der Unterlagen des Antragsstellers liegen die, neuerdings als sehr sensibel, zu beur-
teilenden Schallimmissionen in  
 

 Rickertsreute, Gemeinde Heiligenberg (Entfernung 1032 m) bei 45,5 dB(A) .  
 
Deshalb müssen Maßnahmen zur Lärmreduzierung und damit zur sicheren und dauerhaften 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte für den genannten Standort bzw. die dortigen Einwirkberei-
che getroffen werden. Diesbezüglich sind die Unterlagen zu ergänzen. 
 
 
 
Hinweis: 
Im Hinblick auf die entsprechend den Veröffentlichungen der LUBW vorzulegenden Antragsun-
terlagen weisen wir darauf hin, dass aus der Sicht des Landratsamtes Bodenseekreis noch ein 
Sachverständigengutachten zum Eisabwurf vorzulegen ist. Dies wäre erforderlich für WEA ober-
halb 400 m über NN. In den vorliegenden Unterlagen ist jedoch nur eine Risikoanalyse eingelegt. 
 
 

mailto:info@bodenseekreis.de
http://www.bodenseekreis.de/
http://www.bodo.de/
http://www.bahn.de/
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naturschutzrechtliche Belange: 
 
 
- Informationen zu den vorhandenen Fledermauskästen (Grund der Anbringung, Nutzung 

durch Fledermäuse, ggf. Monitoringergebnisse) fehlen. 
 
- Es fehlt die Darstellung der Kabeltrasse mit Flächeninanspruchnahme und etwaig resultie-

render Konflikte. 
 

- Mit den vorhandenen Diagrammen zu den Artengruppen (Abb. 8.12, saP) kann nicht zwi-
schen den einzelnen Standorten unterschieden werden; 
bei einem peak im Juni bspw. ist nicht ablesbar, ob es sich um einen Standort mit besonders 
hoher Aktivität handelt oder ob Werte mehrerer Standorte summiert wurden. 
Es sind demzufolge keine Schwerpunktverbreitungen, ggf. mit Auswirkungen auf Abschaltzei-
ten, abzuleiten.  
Die Rufanteile pro Standort sind in den jeweiligen Balken zu differenzieren  
 

- Bei den Abbildungen 13-16 sind die Rufe/Nacht dargestellt, diese aber nicht nach Artengrup-
pen unterscheidbar. Dies ist zu ergänzen 

 
- Eine Karte zu relevanten Vorkommen windkraftsensibler Fledermausarten würde eine räum-

liche Zuordnung der erhobenen Daten erheblich erleichtern und soll nach der LUBW Be-
standteil der Unterlagen sein („Antragsunterlagen für Anlagen zur Nutzung von  Windenergie 
– Checkliste für Genehmigungsanträge nach dem BImSchG“ LUBW Juni 2016). 

 
- Transektbegehungen: es fehlt an der Darstellung der Begehungszeiten. 
 
- Argumentativ genutzte Gutachten sind nicht Bestandteil der Unterlagen (v. a. Ergebnisbericht 

Gondelmonitoring (LARS CONSULT 2017), Faunistische Erfassungen Vögel Fledermäuse 
Haselmaus (PLANSTATT SENNER 2017, 2018), saP Windpark Hilpensberg (ÖKOLOGIE & 
STADTENTWICKLUNG 2013 und 2014; vgl. auch Tab. 12 der saP) . 

 
- Von der ersten groben Durchsicht der Unterlagen ist die zitierte Aussage des FNPs (Planstatt 

Senner 2017) zum niedrigen Quartierpotential bei der vorliegenden vierseitigen Tabelle po-
tentieller Fledermausquartiere im Untersuchungsgebiet (tlw. höherwertige, z.T. in Laubbäu-
men) ad hock nicht nachvollziehbar. Dies gilt es auszuführen. 

 
- Gemäß den der LUBW „Hinweisen zur Untersuchung von Fledermausarten bei Bauleitpla-

nung und Genehmigung von Windenergieanlagen“ ist, wenn „mit dem Vorkommen baumhöh-
lenbewohnenden windkraftempfindlichen Fledermausart(en)“ „zu rechnen ist“ und bei vorlie-
gendem Quartierangebot (s.o.), eine Kurzzeittelemetrie durchzuführen. 

 
 
Wir bitten die fehlenden bzw. zu ergänzenden Unterlagen nochmals für eine abschließende Stel-
lungnahme vorzulegen. 
 
Die uns übersandten Planfertigung 24/26 (Ordner 1/2 und 2/2) geben wir Ihnen zu unserer Ent-
lastung mit diesem Schreiben zurück. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Peter Lutat 

Anlagen 
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Müller, Julia

Von: Lutat, Peter <peter.lutat@bodenseekreis.de>
Gesendet: Donnerstag, 11. Oktober 2018 10:45
An: Müller, Julia; Hospach, Erhard
Betreff: Antrag der ABO Wind AG auf Errichtung und Betrieb von 4 WEA in 

Pullendorf-Denkingen

Sehr geehrte Frau Müller,
sehr geehrter Herr Hospach,

für das angenehme Telefonat von gestern möchten wir uns bei Ihnen bedanken. Gerne haben wir die 
Unterlagen und unsere Stellungnahme nochmals überprüft.
Über das Ergebnis möchten wir Sie mit unserer Mail informieren.

Der angegebene Immissionswert wurde überschlägig nach schalltechnischen Grundsätzen ermittelt, d. h. 
von der Quelle ausgehend 6 dB Abnahme bei Abstandsverdoppelung.
Damit liegt dieser Pegel um ca. 4,5 dB höher als in der gutachterlichen Prognose von 41 dB(A). So kam es 
zu unserer gestrigen Stellungnahme.

Wir ändern diese zu diesem Punkt nun wie folgt ab:

Sofern der in der Prognose ermittelte Wert (41 dB(A)) in Rickertsreute sicher eingehalten werden kann, ist 
entgegen unserer ursprünglichen Stellungnahme vom 10.10.2018 keine weiteren Maßnahmen notwendig.

Wir bitten über entsprechende Nebenbestimmungen den Betreiber zu veranlassen, dass bei 
Nachbarschaftsbeschwerden nach Inbetriebnahme eine gutachterliche Schallpegelmessung durchzuführen 
ist, um die tatsächlichen Emissionen bzw.
Immissionen zu ermittel. 

Mit freundlichen Grüßen
__________________________________________________

Peter Lutat
Sachgebiet Kreislaufwirtschaft, Energie, Baugewerbe
Umweltschutzamt

Landratsamt Bodenseekreis
Glärnischstraße 1 - 3, Raum 401
88045 Friedrichshafen

E-Mail: peter.lutat@bodenseekreis.de
Telefon: 07541 204-5222
Telefax: 07541 204-7222

www.bodenseekreis.de

+++ alle Ämter, eine Nummer: unter Tel. 115 gibt es ohne Vorwahl und zum Ortstarif Infos zu 
vielen Behördenangelegenheiten und direkten Kontakt zum Landratsamt und vielen Rathäusern 
+++
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Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-0 · Telefax 07071 757-3190 

poststelle@rpt.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 2 · Haltestelle „Regierungspräsidium"  

 

  

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

  

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

Vorab per E-Mail 
 
Dem 
Landratsamt Sigmaringen 
- Umwelt und Arbeitsschutz - 
z.Hd. Frau Müller 
Leopoldstraße 4 
72488 Sigmaringen 
 
 

Tübingen 17.09.2018 

Name Mario Bauer 

Durchwahl 07071 757-3239 

Aktenzeichen 21-A 

(Bitte bei Antwort angeben) 
 

 

 

 Behördenbeteiligung 

Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 4, 10 Bundesimmissi-

onsschutzgesetz (BImSchG) 

 

Bauherr: ABO Wind AG 

Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen des Typs GE 5.3-

158 mit einer Nabenhöhe von 161 Metern, einem Rotordurchmesser von 158 Metern 

(240 Meter Gesamthöhe) und einer Nennleistung von 5,3 Megawatt (insgesamt 21,2 

MW) 

Bauort: 88630 Pfullendorf, Flst. Nr. 806, Gemarkung Denkingen 

 

Az.: IV/41.3 JM 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Müller, 

 

das Regierungspräsidium Tübingen bedankt sich für die Beteiligung am immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zur Windenergieanlage Veringenstadt. 

 

I. Belange der Raumordnung 

(Die Stellungnahme wird nach gewährter Fristverlängerung bis 19.10.2018 erfolgen) 
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II. Belange der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes 

(1) Gemäß § 4 Abs. 1 KSG BW sollen in Baden-Württemberg die Treibhausgas-

emissionen bis zum Jahr 2020 um 25 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 redu-

ziert werden. Bis zum Jahr 2050 wird eine Minderung um 90 Prozent angestrebt. 

Fachlicher Hintergrund der gesetzlichen Klimaschutzziele ist ein Energieszenario Ba-

den-Württemberg 20501, das dem in § 4 Abs. 1 KSG BW geregelten Treibhausgas-

minderungspfad zugrunde liegt.2  

(2) Gemäß § 5 KSG BW kommt bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele der 

Energieeinsparung, der effizienten Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Spei-

cherung von Energie sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien eine besondere Be-

deutung zu. Dies gilt gemäß § 5 Satz 2 KSG BW auch, wenn es sich im Einzelfall um 

geringe Beiträge zur Treibhausgasminderung handelt. Dass es für das Erreichen der 

Klimaschutzziele auf die in § 5 Satz 1 KSG BW genannten Maßnahmen ankommt, 

ergibt sich aus dem Umstand, dass ca. 90% der Treibhausgasemissionen energiebe-

dingt sind. § 5 Satz 2 KSG BW trägt der Tatsache Rechnung, dass der Beitrag einzel-

ner Maßnahmen zum Klimaschutzziel verhältnismäßig klein sein kann. Betrachtet 

man jedoch darüber hinaus die Einbindung der konkreten Einzelmaßnahme in das 

Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK3) der Landesregierung vom 15. 

Juli 2014 für das Erreichen der Klimaschutzziele bzw. in das zugrundeliegende fachli-

che Energieszenario Baden-Württemberg 20504 mit, also die Einbindung in die stra-

tegische Grundlage für das Erreichen der Klimaschutzziele, lässt sich die Bedeutung 

der Maßnahme für den Klimaschutz erst insgesamt richtig fachlich einordnen.  

(3) Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG kommt dem  Aufbau einer nachhaltigen Ener-

gieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 

                                            
1
 Energieszenario Baden-Württemberg 2050, ZSW,  Gutachten zur Vorbereitung eines Klimaschutzge-

setzes Baden-Württemberg, Stand Dezember 2012: http://um.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzgesetz/Gutachten_zum_Klimaschutzg
esetz_BW_Stand_12_2012.pdf 
2
 Vgl. LT-DS 15/3465 S. 22 f. 

3
 http://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz/integriertes-energie-und-klimaschutzkonzept-

iekk/  
4
 Vgl. Fußnote 1 

http://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzgesetz/Gutachten_zum_Klimaschutzgesetz_BW_Stand_12_2012.pdf
http://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzgesetz/Gutachten_zum_Klimaschutzgesetz_BW_Stand_12_2012.pdf
http://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzgesetz/Gutachten_zum_Klimaschutzgesetz_BW_Stand_12_2012.pdf
http://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klimaschutzgesetz/Gutachten_zum_Klimaschutzgesetz_BW_Stand_12_2012.pdf
http://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz/integriertes-energie-und-klimaschutzkonzept-iekk/
http://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz/integriertes-energie-und-klimaschutzkonzept-iekk/
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auch im Rahmen der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur dauer-

haften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts eine be-

sondere Bedeutung zu. Die Nutzung erneuerbarer Energien beinhaltet also einen Bei-

trag zum nachhaltigen Umgang mit Naturgütern. Diese positive Wirkung des Klima-

schutzes für den Naturschutz ist im Rahmen einer ggf. notwendigen Abwägung zwi-

schen beiden Belangen ebenfalls zu berücksichtigen. 

(4) Um die Klimaschutzziele nach § 4 Abs. 1 KSG BW zu erreichen, kommt es nach 

dem Energieszenario Baden-Württemberg 2050 wesentlich darauf an, dass zum ei-

nen im Vergleich zu 2010 bis 2020 noch rund 16 Prozent und bis 2050 noch rund 50 

Prozent des Endenergieverbrauchs eingespart werden. Zum anderen ist entschei-

dend, den Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch bis 2020 auf 

25 Prozent und bis 2050 auf rund 80 Prozent auszubauen. 

(5) Bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien bedarf es nach dem Ener-

gieszenario und dem IEKK bis 2020 einer Erhöhung von derzeit (2014) 23,7 Prozent 

auf 38 Prozent an der Bruttostromerzeugung. Im Fokus steht dabei insbesondere der 

Ausbau der Windkraft, der nach dem Willen der Landesregierung (IEKK) und nach 

der Projektierung des Energieszenarios Baden-Württemberg 2050 von derzeit (2014) 

1,2 Prozent (ca. 396 Anlagen) an der Bruttostromerzeugung auf 10 Prozent an der 

Bruttostromerzeugung im Jahr 2020 gesteigert werden soll.  

(6) Die installierte Erzeugungsleistung aus Windkraft wird im Energieszenario Baden-

Württemberg für das Jahr 2020 in einer Größenordnung von rund 3.530 MW (6,4 

TWh/a) (10% an der Stromerzeugung) projektiert. Ende 2014 gab es im Land 396 

Anlagen mit einer Gesamtleistung von 553 MW. Die Strombereitstellung (Endenergie) 

aus Windkraft betrug 2014 680 GWh. Legt man das 10% Ziel der Landesregierung für 

die Windkraft bei der Frage des Ausbaubedarfs für die Stromerzeugung durch Wind-

kraft bis zum Jahr 2020 zugrunde, so ist in den nächsten 5 Jahren insgesamt noch 

ein Zubau von rund 1000 bis 1200 Anlagen mit einer mittleren Leistung von 2,5 bis 

3,0 MW erforderlich. Dies beinhaltet einen sehr ambitionierten aber grundsätzlich lan-

desweit betrachtet ökologisch vertretbaren Ausbaupfad, wie auch die strategische 
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Umweltprüfung zur Änderung des Landesplanungsgesetzes in Sachen Windkraft-

steuerung gezeigt hat.5 

(7) Die Ausbauziele des IEKK, welche die  gesetzlichen Klimaschutzziele nach § 4 

Abs. 1 KSG BW konkretisieren, beinhalten jedoch keine verbindlichen Ausbauvorga-

ben für den Einzelfall. Vielmehr geben sie eine fachliche Orientierung bei der Frage, 

welche grundsätzliche Rolle im Rahmen der Abwägung mit anderen konkurrierenden 

Belangen ein einzelnes Vorhaben für den Klimaschutz spielen kann. Der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit bleibt davon unberührt. 

(8) Die Stromerzeugung durch Windkraft erfolgt sehr emissionsarm. Unter Berück-

sichtigung des gesamten Lebenszyklusses (Errichtung, Betrieb, Abbau) fallen für die 

Windenergie Treibhausgasemissionen in einer Größenordnung von rund 11 g CO2-

Äquivalent je erzeugter Kilowattstunde Strom an. Bei der Erzeugung einer kWh Strom 

durch Windkraft werden gegenüber der konventionellen Energieerzeugung 776g an 

Treibhausgasemissionen vermieden. Bei einer 2,0 MW-Anlage (mit 1.800 Volllast-

stunden) belaufen sich die jährlichen Treibhausgasminderungen damit auf eine Grö-

ßenordnung von 2.800 Tonnen (bei einer 3,0 MW-Anlage entsteht eine Minderung 

von ca. 4.200 Tonnen). Diese Minderung entspricht der Höhe, die bei der Stromver-

sorgung von ca. 1.300 Haushalten (mit einem Jahresbedarf von 3.500 kWh; bzw. 

2.000 Haushalten bei einer 3,0 MW-Anlage) durch den deutschen Strommix hervor-

gerufen wird. 

 

(9) Die Firma ABO Wind  AG plant auf dem Flurstück Nr. 806, Gemarkung Denkingen, 

die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA) des Typs GE 5.3-

158 mit einer Nabenhöhe von 161 m, einem Rotordurchmesser von 158 m und einer 

Gesamthöhe von 240 m. Die Nennleistung soll 5,3 Megawatt je Anlage, somit 21,2 

MW betragen. 

 

Das Planungsgebiet befindet sich im Waldgebiet Hohenreute auf dem Gebiet der 

Stadt Pfullendorf, Ortsteil Denkingen, Flst. Nr. 806. Der Standort befindet sich in ei-

                                            
5
 Vgl. LT-Drs.15/1368, S. 65 ff., insbesondere S. 69 f. 
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nem Waldgebiet. Eigentümer der benötigten Standortfläche ist der Spital- und Spen-

denfonds Überlingen.  

 

Die Inbetriebnahme der vier WEA ist im 3. Quartal 2020 geplant.  

 

Für das Baugrundstück liegt kein Wind-FNP vor, sodass sich die Zulässigkeit nach  

§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB richtet. 

 

Die beantragen vier Windenergieanlagen stellen eine Erweiterung zu den ca. 500 m 

bis 800 m südwestlich gelegenen drei WEA des bereits bestehenden „Windparks Hil-

pensberg“ mit einer Nennleistung je Anlage von 3,0 MW, der im Jahr 2017 errichtet 

wurde und von der Firma VenSol Neue Energien GmbH betrieben wird, dar.  

Ca. 3,8 km in nordöstlicher Richtung befindet sich der „Windpark Sturmberg“ bei Ill-

mensee mit ebenfalls drei WEA und einer Nennleistung je Anlage von 1,0 MW. 

 

Die Zuwegung zu den Windenergieanlagen ist über die L201 geplant. Südlich der 

Ortslage Denkingen soll über das Flst. Nr.  371 im Malaiental eine neue Abfahrt über 

die Wiesenfläche in Schotterbauweise angelegt werden und nach ca. 160 m in den 

bereits bestehenden Forstwirtschaftsweg einmünden. Für die WEA 3 ist ein neuer 

Weg als Stich vom Forstwirtschaftsweg geplant. 

 

Erste Zwischenergebnisse lassen vermuten, dass die im Windatlas BW hinterlegten 

Werte, an den Anlagenstandort mit 6,1 m/s (WEA 1), 6,3 m/s (WEA 2) und 6,4 m/s 

(WEA 3 und 4) in 160 m Höhe, weitestgehend bestätigt werden. 

 

Mit einer Nennleistung der Anlagen von insgesamt 21,2 MW trägt das zur Genehmi-

gung beantragte Vorhaben zum notwendigen Ausbaupfad bei.  

 

(10) Ist im Rahmen der Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen eine Abwägung 

mit anderen öffentlichen Belangen erforderlich, so sind die Belange des Klimaschut-

zes, konkretisiert durch das landesweite Klimaschutzziel des § 4 Abs. 1 KSG BW auf 
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Basis dieser Stellungnahme sachgerecht zu gewichten und im Rahmen der Verhält-

nismäßigkeit angemessen zu berücksichtigen. 

 

III. Belange des Straßenbaus 

(Die Stellungnahme wird nach gewährter Fristverlängerung bis 19.10.2018 erfolgen) 

 

IV. Belange des Naturschutzes 

(Die Stellungnahme wird nach gewährter Fristverlängerung bis 19.10.2018 erfolgen) 

 

V. Belange des Forsts 

(es erfolgt eine gesonderte Stellungnahme; Stellungnahme wird bis 19.10.2018 erfol-

gen) 

 

Die übersandten vier Antragssätze (Leitzordner 8/26, 9/26, 10/26 und 11/26 jeweils 2 

Ordner) werden aufgrund der Fristverlängerungen nach dem 19.10.2018 übersandt. 

 

gez.  

Bauer 
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 Behördenbeteiligung 

Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 4, 10 Bundesimmissi-

onsschutzgesetz (BImSchG) 

 

Bauherr: ABO Wind AG 

Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen des Typs GE 5.3-

158 mit einer Nabenhöhe von 161 Metern, einem Rotordurchmesser von 158 Metern 

(240 Meter Gesamthöhe) und einer Nennleistung von 5,3 Megawatt (insgesamt 21,2 

MW) 

Bauort: 88630 Pfullendorf, Flst. Nr. 806, Gemarkung Denkingen 

 

Az.: IV/41.3 JM 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Müller, 

 

das Regierungspräsidium Tübingen bedankt sich für die Beteiligung am immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die Windenergieanlagen der ABO 

Wind AG, Gemarkung Denkingen.  

 



- 2 - 

Mit Schreiben vom 17.09.2018 wurde bereits die Stellungnahme hinsichtlich der Be-

lange der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzgesetzes übersandt. Nach ge-

währter Fristverlängerung für die Raumordnung, höhere Naturschutzbehörde und des 

Straßenbaus, werden diese Stellungnahmen nun nachgereicht. 

 

I. Belange der Raumordnung 

Die höhere Raumordnungsbehörde bedankt sich für die Gelegenheit, zu o.a. Vorha-

ben Stellung nehmen zu können. 

 

Ausweislich der vorliegenden Unterlagen plant die Fa. ABO Wind AG die Errichtung 

und den Betrieb von 4 Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 240 m 

und einer Gesamtleistung von jeweils 5,3 Megawatt auf dem Grundstück FlstNr. 806 

in Denkingen, Stadt Pfullendorf. 

 

1. Raumordnungsverfahren 

 

Mit Entscheidung vom 25.05.2018 hat die höhere Raumordnungsbehörde festge-

stellt, dass für das Vorhaben die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 

nicht erforderlich ist. 

 

2. Raumordnerische Prüfung 

 

Der verbindliche Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 1996 legt für Teilberei-

che des Grundstücks FlstNr. 806 südlich und westlich des dort verlaufenden 

Waldweges einen Schutzbedürftigen Bereich für die Forstwirtschaft fest. Mit die-

sen werden „zur nachhaltigen Sicherung der Erzeugung hochwertigen Holzes und 

zur Erhaltung der für den Naturhaushalt bedeutsamen Waldfunktionen Bereiche 

ausgewiesen, in denen eine standortgerechte und naturnahe forstliche Bewirt-

schaftung, die alle Waldfunktionen berücksichtigt, Vorrang vor anderen Raumnut-

zungen haben soll“. 

 

Wie sich aus dem amtlichen Lageplan in den Unterlagen ergibt, liegt WEA 4 un-

mittelbar am Waldweg. Die Rotoren reichen deutlich in den Bereich südwestlich 

des Weges. Die Grenze des Schutzbedürftigen Bereichs für die Forstwirtschaft 
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verläuft in diesem Grundstücksteil entlang des Waldweges, so dass mit den Roto-

ren der Schutzbedürftige Bereich für die Forstwirtschaft tangiert wird. 

 

Es ist deshalb nachzuweisen, dass die mit dem Schutzbedürftigen Bereich für die 

Forstwirtschaft verbundenen Funktionen des Waldes an dieser Stelle nicht beein-

trächtigt werden. Ansonsten sollte die Anlage entsprechend nach Osten verscho-

ben werden. 

 

3. Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben  

 

In seiner Sitzung am 20. Juli 2018 hat der Regionalverband Bodensee-

Oberschwaben den Entwurf des Regionalplans und dessen Auslegung beschlos-

sen.  

 

Nach dem Entwurf liegen die geplanten Windenergieanlagen in einem Vorrang-

gebiet für besondere Waldfunktionen. „Gem. den in PS 3.2.0 genannten allge-

meinen Grundsätzen und Zielen, insbesondere zur Vernetzung von Waldlebens-

räumen, zur Sicherung von Wildtierkorridoren und zur Erhaltung der Erholungs-

qualität des Waldes, sind im Regionalplan Vorranggebiet für besondere Wald-

funktionen festgelegt und in der Raumnutzungskarte dargestellt“ (PS 3.2.2 Z (1) 

E. In diesen hat nach PS 3.2.2 Z (2) E die „Erhaltung bzw. Entwicklung eines na-

turnahen Waldbestandes Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen. Ausge-

schlossen sind daher alle Vorhaben und Planungen, die dieser Zielsetzung ent-

gegenstehen“.  

Nach PS 3.2.2 Z(3) E ist „unter der Voraussetzung, dass die Zweckbestimmung 

der Vorranggebiete nachweislich nicht gefährdet ist und keine weiteren Festset-

zungen des Regionalplans entgegenstehen, in Vorranggebiet für besondere 

Waldfunktionen die dauerhafte Umwandlung des Waldbestandes in eine andere 

Art der Landnutzung nur zulässig  

[…] 

- zur Errichtung von Windenergieanlagen“. 

 

Nach § 4 Abs. 2 ROG sind „bei sonstigen Entscheidungen öffentlicher Stellen 

über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Perso-
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nen des Privatrechts die Erfordernisse1 der Raumordnung nach den für diese 

Entscheidungen geltenden Vorschriften zu berücksichtigen“.  

 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG2 hat „ein in Aufstellung befindliches Ziel 

der Raumordnung die Qualität eines öffentlichen Belangs, wenn es inhaltlich hin-

reichend konkretisiert und wenn zu erwarten ist, dass es sich zu einer verbindli-

chen, den Wirksamkeitsanforderungen genügenden Zielfestlegung im Sinne des 

§ 3 Nr. 2 ROG verfestigt“. Dies ist nach dieser Entscheidung der Fall, wenn ein 

Planungsstand erreicht ist, der die Prognose nahelegt, dass die geplante planeri-

sche Aussage Eingang in die Endfassung eines Raumordnungsplans finden wird, 

d.h. der Planungsprozess nicht mehr vollständig offen ist. Dieses Stadium sieht 

das Bundesverwaltungsgericht erreicht, wenn das Ziel zeichnerisch oder verbal 

so fest umrissen ist, dass es anderen Behörden und der Öffentlichkeit zur Kennt-

nis gebracht werden kann. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die Planung im 

Rahmen eines Beteiligungsverfahrens zum Gegenstand der Erörterung gemacht 

werden kann. 

 

Auf Grundlage dieser Rechtsprechung hat die Planung des Regionalverbands zur 

Fortschreibung des Regionalplans ein Stadium erreicht, in welchem die in Aufstel-

lung befindlichen Ziele der Raumordnung im Rahmen der bauplanungsrechtlichen 

Prüfung nach § 35 BauGB zu berücksichtigen sind. 

 

Inwieweit die Ausnahmevoraussetzungen vorliegen, kann derzeit nicht beurteilt 

werden, da noch keine abschließenden Stellungnahmen der Naturschutzbehör-

den vorliegen. Im weiteren Verfahren ist jedoch darzulegen, dass das Vorhaben 

den in PS 3.2.2 E dargelegten Funktionen der Vorranggebiete für besondere 

Waldfunktionen nicht entgegensteht und damit die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme vorliegen. Auf die Stellungnahme des Regionalverbands Bodensee-

Oberschwaben vom 20.10.2018 wird insoweit verwiesen. 

 

 

                                            
1
 Erfordernisse der Raumordnung sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG Ziele, Grundsätze und sonstige 

Erfordernisse der Raumordnung. Sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind u.a. „in Aufstellung 

befindliche Ziele“ der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG). 

2
 BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2005 - 4 C 5.04 
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II. Belange der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes 

Stellungnahme wurde bereits mit Schreiben vom 17.09.2018 übersandt.  

 

III. Belange des Straßenbaus 

Die Abteilung Straßenwesen und Verkehr erhebt keine grundsätzlichen Einwendun-

gen gegen die Errichtung und den Betrieb der o.g. Windkraftanlagen in einem Ab-

stand von ca. 420 m zur Landesstraße L 201.  

 

Die beantragten Windenergieanlagen befinden sich in ausreichendem Abstand zu 

den Landesstraßen L 201 und L 200. Die Anbauverbotszone und Anbaubeschrän-

kungszone der Landesstraßen werden nicht berührt.  

 

Aus den Antragsunterlagen kann entnommen werden, dass die Zuwegung über die 

Landesstraße L 201 erfolgen wird. Im Zuge der L 201 soll ein neuer Wirtschaftsweg 

an die Landesstraße angebunden werden.  

Die erforderlichen Abmessungen im Bereich der neuen Einmündung können den An-

tragsunterlagen nicht entnommen werden.  

 

Die Zufahrt darf nur die Dauer der Bauarbeiten angelegt werden. 

Für diese Baustellenzufahrt ist eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich. Diese ist 

mit dem Landratsamt Sigmaringen, Straßenbauamt, abzuschließen. Die Nutzung der 

Zufahrt ist erst nach Abschluss dieser Sondernutzungserlaubnis gestattet. Die Zufahrt 

darf darüber hinaus erst angelegt werden, wenn die Immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung in allen Teilen unanfechtbar geworden ist. 

Die Einmündung ist im Benehmen mit der Straßenbauamt  auszuführen und nach 

Abschluss der Bauarbeiten wieder zu entfernen. 

 

Aus der Zustimmung dürfen keine Ansprüche auf eine dauernde direkte Zufahrt zur 

klassifizierten Straße abgeleitet werden.  
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IV. Belange des Naturschutzes 

Die höhere Naturschutzbehörde nimmt zu den vorgelegten Unterlagen zur Berück-

sichtigung des gesetzlichen Artenschutzes wie folgt Stellung: 

 

Gutachten „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“ 

 

Erfassung der regelmäßig frequentierten Nahrungshabitat und Flugkorridore 

 

In den Jahren 2017 und 2018 wurden die Reviere windkraftempfindlicher Vogelarten 

erfasst (siehe Kap. 2.1.1.2). 2017 erfolgte eine Horstkartierung von Mitte März bis 

Mitte April. Im Wesentlichen wurden die Reviere bei der Erfassung der Flugbewegun-

gen im Zeitraum März bis August 2017 mit erfasst. 2018 erfolgte eine Revierkartie-

rung von Mitte April bis Mitte Juni nach SÜDBECK et al. 2005. Eine vorlaufende Horst-

kartierung wurde nicht durchgeführt.  

 

In beiden Jahren erfolgte die Erfassung somit nicht nach den LUBW-

Erfassungshinweisen Vögel. Die Naturschutzbehörde kann im Einzelfall eine andere 

Vorgehensweise akzeptieren, wenn die gewählte Methode als vergleichbar angese-

hen werden kann. Hierzu steht der Naturschutzbehörde eine Einschätzungsprärogati-

ve zu.  

 

Die Kartierung 2018 kann nicht gewertet werden. Es fehlt eine vorlaufende Horstkar-

tierung in unbelaubtem Zustand und die Periode für die Revierkartierung ist zu kurz. 

Die Kartierung hätte bis Ende Juli (Baumfalke) und nicht, wie im vorliegenden Fall bis 

Mitte Juni durchgeführt werden müssen. 

 

Bei der Kartierung 2017 ist darzulegen, dass die durchgeführte Horstkartierung bis 

Mitte April in Kombination mit den Erfassungen der Flugbewegungen von März bis 

August 2018 und den Rastvogelerfassungen zu einem vergleichbaren Ergebnis wie 

bei einer Kartierung nach SÜDBECK et al. 2005 geführt hat. Dabei ist das Vorliegen 

möglicher Beobachtungslücken (siehe unten) zu berücksichtigen.   

 

In Tab. 3 (Kap. 2.1.1.3) fehlen Angaben zu den Beobachtungspunkten und Kartierern. 

Je nach Beobachtungstag sind die besetzten Beobachtungspunkte und die Namen 
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des jeweiligen Kartierers aufzuführen (vgl. LUBW-Erfassungshinweise Vögel, Kap. 

2.2.1). Die Datumsangabe „30.08.2018“ in der letzten Zeile ist zu überprüfen. 

 

In den Karten, in denen Flugbewegungen windkraftempfindlicher Vogelarten darge-

stellt sind, sind auch die Standorte der Kartierer darzustellen (vgl. LUBW-

Bewertungshinweise Vögel, Kap. 5.2.1.2).  

 

In der Karte 7 (Flugbewegungen weiterer Vogelarten) sind den einzelnen Flugbewe-

gungen das jeweilige Beobachtungsdatum zuzuordnen (siehe LUBW-

Bewertungshinweise Vögel, Kap. 5.2.1.2). 

 

Zur Erfassung der Flugbewegungen ist ein Beobachtungspunkt im Bereich der ge-

planten Anlagen einzurichten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn eventuelle 

Flugbewegungen von anderen Beobachtungspunkten eindeutig identifiziert werden 

können (siehe LUBW-Erfassungshinweise Vögel, Kap. 2.2.2.2). Da bei der vorgeleg-

ten Kartierung kein Beobachtungspunkt im Bereich der geplanten Anlagen gelegt 

wurde, ist ein Nachweis zu führen, dass die Anlagenstandorte in allen Höhenlagen 

vollständig einsehbar waren. Falls Beobachtungslücken im Bereich der Anlagen-

standorte vorliegen, wird empfohlen, diese über einer GIS-Analyse je Beobachtungs-

tag darzustellen. Wenn die drei Beobachtungspunkte an den jeweiligen Beobach-

tungstagen gleichzeitig besetzt waren, ergibt sich somit nur eine Berechnung. Wenn 

Beobachtungslücken bestehen, muss zur Schließung der Lücken eine ergänzende 

Worst-Case-Betrachtung erfolgen. D. h. es muss davon ausgegangen werden, dass 

ein Vogel im Bereich der Beobachtungslücke auch über Umwege zum Standort der 

WEA geflogen ist. Der Einflug in den nicht einsehbaren Bereich muss als Überflug 

über den ganzen nicht einsehbaren Bereich gewertet werden. Hierzu ist im Gutachten 

ein Vorschlag zu erstellen. Dementsprechend wären die Flugbewegungen bei folgen-

den Arten zu ergänzen: Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Wanderfalke, Wespen-

bussard, Schwarzstorch.  

 

Nur die Flugbewegungen vom Rotmilan sind in einer Rasterkarte dargestellt. Für die 

Flugbewegungen der anderen windkraftempfindlichen Arten sind ebenfalls Rasterkar-

ten vorzulegen. 

 

Bei der fachgutachterlichen Einschätzung des Vorkommens von regelmäßig frequen-

tierten Nahrungshabitaten und Flugwegen ist neben den beobachteten Flugbewe-

gungen auch das Vorhandensein von geeigneten Landschaftselementen zu berück-
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sichtigen (vgl. LUBW-Erfassungshinweise Vögel, Kap. 2.2.2.3). Die vorgelegte 

Raumnutzungsuntersuchung im  saP-Gutachten, Kap. 2.1.2.3 berücksichtigt nur beim 

Rotmilan diesen Aspekt. Bei den übrigen Arten erfolgt die fachgutachterliche Ein-

schätzung der Nahrungshabitate und Flugwege fast ausschließlich über die Analyse 

der festgestellten Flugbewegungen. Zumindest beim Schwarzmilan, Wespenbussard 

und Schwarzstorch (weitere Ausführungen siehe unten) sollte der Aspekt der geeig-

neten Landschaftselemente ergänzt werden.  

 

Mit E-Mail vom 13. März 2018 an das Landratsamt Sigmaringen hat die höhere Na-

turschutzbehörde bereits darauf hingewiesen, dass von der Vorhabenträgerin gemäß 

den LUBW-Erfassungshinweisen Vögel eine Datenrecherche beim Schwarzstorch 

durchzuführen ist. Insbesondere sollten Daten bei der LUBW und bei der OGBW (Or-

nithologische Gesellschaft Baden-Württemberg) angefragt werden. Diese Daten-

recherche ist von der Vorhabenträgerin zu dokumentieren und zu bewerten. 

 

Zur Einschätzung der Nahrungshabitate für den Schwarzstorch sind in einem Umkreis 

von 3.000 m um die Anlagen herum die Landschaftselemente, die als regelmäßig ge-

nutzte Nahrungshabitate geeignet sind, zu ermitteln und zu bewerten (siehe LUBW-

Erfassungshinweise, Kap. 2.2.2.3). Diese Einschätzung erfolgt in Kap. 2.1.2.3, S. 36 

nur für den Bereich von 1.000 m. Die Unterlagen sind daraufhin zu ergänzen. 

 

Im Rahmen der Rastvogelkartierung 2017 wurde ein Rotmilan-Schlafplatz nordwest-

lich der WEA 1 in ca. 600 m Entfernung kartiert. Zur Einschätzung  des Tötungsrisi-

kios  sind die beobachteten An- und Abflüge und vorhandene Landschaftselemente 

im Umfeld des Schlafplatzes zu berücksichtigen.  

 

Auf Grund der bislang vorgelegten Unterlagen können noch keine Aussagen zum 

signifikant erhöhten Tötungsrisiko windkraftempfindlicher Vogelarten gemacht wer-

den. Dieses wird aufgrund des Vorliegens eines Dichtezentrums zunächst vermutet. 

Dieser der Vermutungsregel innewohnende Gefährdungseinschätzung kann aller-

dings im Einzelfall widerlegt werden, wenn durch die Betrachtung der konkreten 

Raumnutzung der betroffenen Art nachgewiesen wird, dass für die betroffene Art kein 

signifikant erhöhtes Tötungsrisiko besteht. Nach den bisher vorgelegten Unterlagen 

liegen die Standorte der WEA 2 und 3 relativ nah zu Rastern mit vielen Flugbewe-

gungen. Möglicherweise wäre es im Hinblick auf die Notwendigkeit der Widerlegung 

der Gefährdungseinschätzung sinnvoll, die Standorte der beiden WEA ca. 200 m wei-

ter östlich entlang eines dort verlaufenden Forstweges zu legen. 
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Fledermäuse 

 

Die Ergebnisse der Fledermauskartierung (saP-Gutachten, Kap. 2.2.1.2) sind gemäß 

den LUBW-Hinweisen Fledermäuse (Kap. 3.2.3) auch in Karten mit Maßstab 

1:10.000, ggf. auch 1:5.000 darzustellen. Dabei sind möglichst potentielle Jagdhabita-

te sowie bekannte und potentielle Quartiere mit darzustellen.  

 

Die Anzahl der aufgenommenen Rufe im Jahresverlauf unterscheiden sich am 

Standort D1 und D2 deutlich, obwohl es sich bei beiden Standorten um Waldstandor-

te handelt (siehe saP-Gutachten, Kap. 2.2.1.2.3). Diese Unterschiede werden mit 

dem unterschiedlichen Aktivitätsmuster der Arten bzw. Artengruppen erklärt. Hierzu 

bedarf es jedoch weitergehender Interpretationen, wie diese unterschiedlichen Aktivi-

tätsmuster möglicherweise zu erklären sind. 

 

Zur Einschätzung der Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten ist die durchgeführte Baumhöhlenkartierung weiter auszuwerten. In der Lis-

te der potentiellen Fledermausquartiere (Kap. 7.2) sind zusätzlich die potentiellen 

Quartiere zu kennzeichnen, die in einem Puffer von 75 m zu den geplanten Rodungs-

flächen liegen. Es ist eine Einschätzung abzugeben, ob diese potentiellen Quartiere 

durch die Rodung der angrenzenden Flächen beeinträchtigt werden können, z. B. 

durch veränderte kleinklimatische Bedingungen. Daraufhin ist die Abschätzung der 

Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu überprü-

fen. 

 

Im Kap. 2.2.1.2.3 ist zusätzlich eine Beschreibung des Verlaufs der erfassten Rufe 

über die Nacht hinweg je Erfassungsbereich und Rufgruppe darzustellen. Diese Be-

schreibung ist dann zu interpretieren. Gegebenenfalls sind Auswirkungen auf Ab-

schaltzeiten abzuleiten. 

 

Das Braune Langohr, eine schwer nachzuweisende Art, ist an mehreren Stellen 

nachgewiesen worden. Die Art wurde am Standort D2 von Mai bis September 2017 

„stetig nachgewiesen“. Vom Standort D3 liegen wenige Nachweise vor. Am Standort 

D4 wurde die Art „relativ stetig nachgewiesen“. Auf Grund dieser Beobachtungen be-

steht der Verdacht auf das Vorkommen einer Fortpflanzungsstätte des Braunen 

Langohrs. Es wird dringend empfohlen, diesem Verdacht durch ergänzende Kartie-

rungen nachzugehen. Die LUBW-Hinweise Fledermäuse (Kap. 3.3.4) sehen hierzu 
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Netzfänge mit Telemetrie vor. Die Telemetrieuntersuchungen sollten dazu genutzt 

werden, auch das Vorkommen anderer Fledermausarten mit potentiellen Quartieren 

im Eingriffsbereich zu überprüfen (v. a. Wasserfledermaus, Fransenfledermaus). Zur 

Überprüfung des Vorkommens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird zusätzlich 

die Durchführung einer Schwärmkontrolle empfohlen (siehe LUBW-Hinweise Fleder-

mäuse). 

 

Haselmaus 

 

Die durchgeführten Kartierungen im Jahr 2017, zweimalige Tubes-Kontrolle, entspre-

chen nicht den allgemein gültigen Kartierstandards. Gemäß den Empfehlungen von 

BÜCHNER et. al. 2017 (Berücksichtigung der Haselmaus beim Bau von Windenergie-

anlagen, Natur und Landschaft, 92 (8), S. 365-374) sollen die Tubes fünfmal von April 

bis November monatlich kontrolliert werden. BRIGHT et al. 2006 (in ANUVA 2014: 

Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit 

landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag, hrsg. vom Bundes-

verkehrsministerium) fordern mindestens sechs Kontrollen von Juni bis November. 

Auch wird von BÜCHNER et al. 2017 gefordert, mindestens 20 Tubes pro Hektar aus-

zubringen. Die bislang vorgelegte Kartierung kann daher nicht als ausreichend aner-

kannt werden und ist daher im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung zu ergänzen.  

 

Bei der CEF-Maßnahme C4 ist unklar, ob diese Maßnahme zum Zeitpunkt der Bau-

feldfreimachung für die Haselmaus zur Verfügung steht. Die Anlage bzw. die Entwick-

lung der Maßnahme muss mit einem zeitlichen Vorlauf zum Eingriff erfolgen. Als Ent-

wicklungszeitraum sind bei der Neuanlage von Lebensräumen grundsätzlich mindes-

tens fünf und bei der Entwicklung schon vorhandener Vegetationsbestände mindes-

tens zwei Jahre anzusetzen (BÜCHNER et al. 2017). Auch ist unklar, ob durch die 

Maßnahme der Umfang des Lebensraumverlustes ausgeglichen werden kann. Es 

fehlt eine genaue kartographische und textliche Beschreibung (Maßnahmenblatt). Bei 

der Planung des Maßnahmenumfangs ist auch das Ergebnis der noch durchzufüh-

renden, ergänzenden Worst-Case-Betrachtung zu berücksichtigen. Auch ist nachzu-

weisen, dass die vorgesehene Maßnahmenfläche derzeit nicht von der Haselmaus 

besiedelt ist. 

 

Falls die Durchführung einer CEF-Maßnahme nicht möglich sein sollte, wäre eine ar-

tenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig. 

Allerdings wäre bei Beantragung einer entsprechenden Genehmigung darzulegen, 



- 11 - 

warum eine CEF-Maßnahme nicht möglich bzw. zumutbar sein sollte. Eine Ausnah-

me kann nur erteilt werden, wenn Unterlagen für eine eigenständige artenschutz-

rechtliche Alternativenprüfung vorgelegt werden. Zu den Alternativen gehören neben 

den Standortalternativen auch Ausführungsalternativen. Da keine vorgelagerte Wind-

energieplanung vorliegt, würde sich der Suchbereich im Rahmen der Alternativenprü-

fung auf das Gemeindegebiet und auf benachbarte Gemeinden erstrecken (siehe 

MLR-Schreiben „Hinweise zu artenschutzrechtlichen Ausnahmen …“ vom Juli 2015, 

S. 11). 

 

Zur Beurteilung der zumutbaren Alternativen ist eine bilanzierende Gesamtbetrach-

tung erforderlich. Hierbei sind u. a. folgende Aspekte zu betrachten: Windhöffigkeit 

des Standorts, Erschließungssituation, Anzahl der betroffenen Arten, Anzahl der be-

troffenen Individuen, Erhaltungszustand der betroffenen Arten, Bedeutung des Vor-

kommens für die lokale Population (siehe MLR-Schreiben vom Juli 2015, S. 9 und 

10).  

 

Bei einer Suche nach zumutbaren Alternativen ist u. a. die Vermeidung von Eingriffen 

in ältere Wälder zu prüfen. So sollte die Verlegung der „dauerhaft genutzten Flächen“ 

und der temporären „Lagerflächen“ bei der WEA 04 geprüft werden. 

 

Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP 

 

Änderungen im saP-Gutachten sind entsprechend im Kap. 8.5 (Schutzgut Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt) nachzuführen.  

 

Im Kap. 8.11 („Auswirkungen auf besonders geschützte Arten“) sind nur die beson-

ders geschützten Arten beschrieben. Entweder ist ein weiteres Kapitel zu den „Aus-

wirkungen auf besonders und streng geschützte Arten“ aufzunehmen oder dieser Teil 

ist in Kap. 8.11 (dann: „Auswirkungen auf geschützte Arten“) zu integrieren.  

 

Beim Bestands- und Konfliktplan sind die Darstellung von Bestand und Planung ein-

deutig unterscheidbar darzustellen. Die artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind flä-

chengenau darzustellen. 

 

Maßnahmenblätter u. a. zu den artenschutzrechtlichen Maßnahmen fehlen. In den 

Maßnahmenblättern sind u. a. Maßnahmenziel, Maßnahmenbeschreibung, zeitliche 

Zuordnung der Maßnahme zum Eingriff, Monitoring, Flächenverfügbarkeit zu be-
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schreiben (vgl. Muster in Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im 

Straßenbau, RLBP, hrsg. v. Bundesverkehrsministerium, 2011). 

 
 

V. Belange des Forsts 

(es erfolgt eine gesonderte Stellungnahme; mit Schreiben vom 28.08.2018 wurde sei-

tens des Forsts die Unvollständigkeit der eingereichten Unterlagen mitgeteilt) 

 

 

gez. 

Bauer 
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Fachtechnische Stellungnahme Windparkprojekt Pfullendorf-Denkingen 
 
Bodenschutz  
 
Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist entsprechend der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der 
Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan des Büros 
DNP vom 14.08.2018 auszugleichen. Die Konkretisierung der Ausgleichsmaßnahmen ist vor 
Baufreigabe sowohl mit der Unteren Naturschutzbehörde als auch mit der Unteren Boden-
schutzbehörde des Landkreis Sigmaringen abzustimmen.  
 
Für das Vorhaben ist die Erstellung eines Bodenmanagementkonzepts erforderlich. Das 
Bodenmanagementkonzept ist vor Baubeginn dem Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich 
Umwelt und Arbeitsschutz vorzulegen. 

Inhalt des Bodenmanagementkonzepts: 

• Bestandsaufnahme (Beschreibung physikalischer Bodeneigenschaften) 

• Erdmassenberechnungen (getrennt nach Bodenschichten, A-, B-, C- Horizont) 

• Trennung Oberboden – kulturfähiger Unterboden bei Ausbau und Lagerung 

• Angaben über die Verwendung des Bodens  

    - direkte Wiederverwendung (planintern- planextern) 

    - Entsorgungs- und Wiederverwendungswege außerhalb des Baugrundstückes 

    - Zwischenlagerung (Anlage von Mieten nach der DIN 19731) 

• Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen 

Der Beginn der Erdarbeiten ist dem Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und 
Arbeitsschutz rechtzeitig anzuzeigen und ein Ansprechpartner vor Ort zu nennen.  
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Weiterhin sind bei den Erdarbeiten folgende Auflagen zu beachten: 

1. Die humosen Oberböden sind von allen Flächen für den Baustellenbetrieb abzuschie-

ben und bis zum Wiedereinbau oder bis zum Abtransport ordnungsgemäß seitlich zu la-

gern. Alternativ können bei geringen Befahrungen und fehlenden Flächen für die Boden-

lagerung die Oberböden der Betriebsflächen auch mit Baggermatratzen geschützt wer-

den, wobei diese Flächen dann vollständig abzudecken sind. Sollen statt Baggermatrat-

zen Baustraßen auf dem humosen Oberboden angelegt werden, so ist zur Vermeidung 

von Vermischungen ein geeignetes Trennvlies einzubauen. Nach Abschluss der Arbei-

ten sind die Baustraßen vollständig zurückzubauen. 

2. Die humosen Oberböden auf Grundstücksteilen, deren Geländehöhe für die künftige 

Nutzung verändert werden soll (Geländenivellierung oder Geländeterrassierung), sind 

abzuschieben und bis zum Wiedereinbau auf dem neuen Niveau ordnungsgemäß seit-

lich zu lagern. Die Nivellierung/Terrassierung erfolgt im Unterboden. Gegebenenfalls 

muss die Geländenivellierung oder -terrassierung in geeigneten Bauabschnitten erfol-

gen. 

3. Abgeschobene oder ausgehobene Unterböden sind in separaten Mieten, ggfs. getrennt 

nach Bodenarten, zu lagern. Diese Mieten dürfen eine Höhe von 4,0m nicht überschrei-

ten. 

4. Freigelegte, verdichtungsempfindliche Unterböden sind ggfs. vor übermäßiger Verdich-

tung zu schützen. Dazu sind z.B. Baustraßen anzulegen oder Baggermatratzen o.ä. 

auszulegen. Baustraßen sind nach Abschluss der Arbeiten vollständig zurückzubauen. 

5. Nicht für den Baustellenbetrieb benötigte und nicht zur Geländenivellie-

rung/Terrassierung vorgesehene Grundstücksteile sind durch Bauzäune o.ä. vor einer 

Einbeziehung in die Bauaktivitäten zu schützen. 

6. Für eine ordnungsgemäße Lagerung des humosen Oberbodens 

 ist der Boden in profilierten Mieten zu lagern  

 ist die Miete nur bei ausreichend trockener Witterung und mit ausreichend tro-

ckenen Böden anzulegen  

 ist die Höhe der Miete auf 2,0m zu beschränken  

 ist die Miete durch Bauzäune vor befahren oder sonstiger Einbeziehung in den 

Baustellenbetrieb zu schützen  

 sind auf der Miete tiefwurzelnde, winterharte, stark wasserzehrende Pflanzen 

einzusäen (z.B. Luzerne, Waldstauden-Roggen, Lupine oder Ölrettich) 

 

7. Der Einbau von Bodenmaterial aus den o.g. Mieten oder von zusätzlich antransportier-

tem Bodenmaterial erfolgt 

-  horizontweise, d.h. zuerst der Unterboden, danach der humose Oberboden 

-  nur bei trockener Witterung und ausreichend abgetrockneten Böden 

-  mit leichten Maschinen, vorzugsweise Raupenbagger, mit geeignetem Fahr-

werk, die "vor Kopf" arbeiten können 

-  unter Beachtung der Gefällesituation und Vorflut um Staunässe in Mulden zu 

vermeiden. 

 

8. Vor dem Bodenauftrag sind Unterbodenverdichtungen durch geeignete Lockerungs-

maßnahmen zu beseitigen. Der neu aufgetragene Boden wird nicht mit Baumaschinen 

und Transportfahrzeugen befahren und wird direkt begrünt. Wenn auch der Anbau von 

Nutzpflanzen ermöglicht werden soll, erfolgt zur Einstellung des pH-Wertes auf Werte 

über 6,5 und ggfs. auch zur Verbesserung der Krume eine angemessene Kalkung. 

9. Aufgetretene Schadverdichtungen im Bereich nicht abgeschobener humoser Oberböden 

oder neu eingebauter Böden sind durch Tiefenlockerung zu beseitigen. 
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10. Bodenmaterialien, die zur Rekultivierung und Geländegestaltung antransportiert werden 

sollen, sind geeignet, wenn sie 

 den Vorsorgeanforderungen der BBodSchV entsprechen  

 die Bodenhauptart der vor Ort vorhandenen Bodenhauptart entspricht  

 keine Störstoffe wie z.B. Kunststoffe, Metallteile, Müll o.ä. enthalten  

 nur sehr geringe Mengen (weniger als 10 Vol.-%) unkritischer technogener 

Substrate, wie z.B. kleine Ziegel- oder Betonbruchstücke, enthalten  

 nach Augenschein und Geruch unauffällig sind  

 nach ihrer Herkunft keinem Belastungsverdacht unterliegen  

 

11. Im Einzelfall können entsprechende Nachweise (Beschreibungen gemäß vorgenannten 

Punkten und Protokolle zu chemischen Analysen incl. pH-Wert und Gehalt an organi-

scher Substanz) vom Bauherrn verlangt werden. In Abstimmung mit der unteren Boden-

schutzbehörde können in bestimmten Fällen Böden zur Rekultivierung verwendet wer-

den, deren Schadstoffgehalte über den Vorsorgewerten der BBodSchV liegen. 

 
Altlasten  
 
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster bestehen für die betroffenen Flächen (ermittelt anhand 
der angegebenen Koordinaten) keine Eintragungen. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung,  
 
mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Hannah Scheckenbach 
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Windpark Denkingen-Höhreute, Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung  
ABO Wind AG 
     Stellungnahme Fachbereich Forst 
 
 
Sehr geehrte Frau Müller, 
 
die Forstbehörden waren in die Ausgangsplanungen mit einbezogen. Die hierbei besproche-
nen Grundsätze wurden in den Antragsunterlagen aufgegriffen.  
 
Anlagenstandorte 
Die Positionierung der Anlagen wurde unter den gegebenen Umständen optimiert. Dabei 
konnten wegen des einzuhaltenden Abstands zu den bestehenden Anlagen oder zu Wohnge-
bieten wünschenswerte Waldschonungsvarianten leider nicht gewählt werden.  
Die Standorte der WEA 1, 2 und 4 sind direkt am Weg positioniert;  WEA 3 muss 
aus Abstandsgründen vom Weg wegverlegt werden. 
Der Standort liegt jedoch „günstig“ im Bereich einer Kultur und eines Jungbe-
stands. Sollte dennoch ein Teil des hier stockenden Altbestandsrests betroffen 
sein, könnte dieser auch sinnvoll forstwirtschaftlich verjüngt werden (Hiebsreife,  
keine Rand- und Folgeschäden zu befürchten.)  
Anlagenbedingte, aber möglichst zu vermeidende Verschnittflächen zwischen 
Anlagen und Umwandlungsflächen sind nicht erkennbar.  
 
Erschließungsmaßnahmen  

Wegeneubau 
Die Kranauslegerflächen können nicht überall dem bestehenden Wegeverlauf 
folgen. Hierfür sind v.a. zwischen WEA1 und WEA2 Wegbegradigungen er-
forderlich. Diese neuen Wegtrassen folgen teilweise vorhandenen Schneisen 
oder aktuell wegparallel verlaufenden Freiflächen und erfordern nur verhält-
nismäßig geringen Eingriff in alte Bestände. Damit ist also ein verhältnismäßig 
geringer Zerschneidungseffekt verbunden. Die Kranauslegerflächen zwischen 
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WEA1 und WEA2 weisen einen kleinen Überlappungsbereich auf, wodurch 
etwas Waldschonung erreicht wird.  
 
Für WEA 3 ist ein Streckenneubau erforderlich, der langfristig bestehen blei-
ben muss. Diese Strecke sollte südlich an den vorhandenen Weg angebun-
den werden, das alte Trassenzwischenstück dann rückgebaut werden, um 
Doppelerschließung zu vermeiden.  
 
Für die steile Steigungsstrecke von Norden kommend soll eine hydraulisch 
gebunden Wegedecke hergestellt werden. Hier sind auch eine Ausbaubreite 
von 6 bis 8 Metern und Böschungsabtrag vorgesehen.  UVS / LBP S73/74 
Der Wendetrichter bei WEA 3, der mangels Rundweg erforderlich ist, um 
WEA 4 anzufahren, muss in die Waldinanspruchnahme ebenfalls aufgenom-
men werden (bereits seitens Forstdirektion gefordert). Er ist möglichst wald-
schonend im Bereich bestehender Rückegassen vorgesehen. 
 
Wegerückbau 
Wo der Wegeverlauf verändert wird, müssen die bestehenden, dann annä-
hernd parallel liegenden Trassen zurückgebaut werden.  
Ausweislich der Planunterlagen sollen die alten Trassen als „Rettungswege“ 
genutzt werden. Dies erscheint zumindest über die Bauphase hinaus nicht er-
forderlich. Auf S 74 UVS/LBP wird auf den  Rückbau nicht mehr benötigter 
Wege hingewiesen. Es wird davon ausgegangen dass sich dies auch auf die-
se Alttrassen/“Rettungswege“ bezieht. UVS / LBP S73/74 
 
Der Wegebaustandard soll ebenfalls nach Forderung der Forstdirektion kon-
kreter festgelegt und beschrieben werden, als in den Antragsunterlagen ge-
schehen. Er muss nach der Erstellung der Anlage den forstwirtschaftlichen 
Standards entsprechen und mit dem Waldbesitzer im Detail abgestimmt wer-
den.  
 
Rundkurs wichtig  
Es sollte auch seitens des Landratsamtes Einfluss auf die Stadt Pfullendorf 
genommen werden, um die bestehende, bereits ertüchtigte Wegetrasse im 
Spitalwald Pfullendorf doch nutzen zu können. Dies würde die Eingriffe im Be-
reich der WEA 4 erleichtern (Verzicht auf Wendeplatte mit großen Radien) 
und insgesamt den Eingriff in den Wald zum Ausbau der Wege verringern 
(dann Zufahrt von Süden und Abfahrt nach Norden. Hierdurch könnte auch 
eine Verminderung der Ausbauerfordernisse im Steilstück nach Norden er-
reicht werden. 
 
Kabeltrassen 
sie sollen lt Planung und müssen innerhalb der Wege, möglichst wurzelscho-
nend gelegt werden. Der zuständige Revierleiter ist in die Bauausführung ein-
zubeziehen.  
 
 

Umwandlungsbilanz und Ausgleichsflächen 
Die höhere Forstbehörde hat bereits zusätzliche Angaben seitens der Planer zu 
den konkreten Bilanzen der Waldinanspruchnahme – differenziert nach temporä-
rer und dauerhafter Ausstockung und nach Umwandlungsgrund, u.a. auch für 
den Ausbau von Wegen über den forstlichen Standard hinaus – eingefordert.  
Ingesamt werden 3,1 Hektar dauerhaft in Anspruch genommen, 1,6 Hektar tem-
porär. 
  



 

 
   

Seite 3 / 4 
 

Für die dauerhafte Umwandlung des Waldes werden Ausgleichsflächen und Gestaltungs-
maßnahmen erforderlich. Hierzu fehlt es noch an Angaben / Ansätzen seitens der Planung. 
Auch dies wurde seitens der höheren Forstbehörde bereits eingefordert.  
 
 
Rand- und Folgeschäden 
aufgrund der Aufhiebe / Rodungen wird es mit großer Wahrscheinlichkeit zu 
Sturmfolgeschäden in den angrenzenden Beständen kommen. Dies kann sich 
auf den Ausgleichsfaktor für die Waldinanspruchnahme auswirken. 
Die Abstimmung mit dem Waldbesitzer über einen etwaigen Schadensausgleich 
wird empfohlen.  
 
 
Forstliche Ausschlussflächen 
Besondere Waldstrukturen – wie z.B. Waldrefugien, Waldbiotope, Bodenschutz-
wald oder Versuchsflächen sind ausweislich der Planunterlagen nicht betroffen. 
WEA4 liegt im Wasserschutzgebiet Zone III 
 
 
Die Vorrangfläche Forstwirtschaft nach Regionalplanung ist von den Anlagen 
nicht direkt betroffen.  
 
 
Bodenmanagement   
Gemäß UVS/LBP S 74 werden die „…technischen Vorschriften und Richtlinie 
(DIN 19731 und DIN 18915) bei der Umlagerung von Bodenmaterial berücksich-
tigt.  
Hierzu wurde ein „Merkblatt zum Bodenmanagement beim 
Bau von Windkraftanlagen“ für Baden-Württemberg entwickelt, welches zu be-
achten ist. Der zuständige Revierleiter ist vor der Bauausführung zu informieren.  
 
 
Naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen im Wald 
Maßnahmen C3 und C4 S 104 UVS/LPBP 
Als Ausgleichsmaßnahme für die Beeinträchtigung der Haselmauspopulation ist 
die kleinflächige Anpflanzung von Sträuchern vorgesehen  
Dies muss in Zusammenarbeit mit der zuständigen Forstverwaltung geschehen. 
Die Flächengröße muss im Vorfeld noch quantifiziert und mit der uFB und dem 
Waldbesitzer abgestimmt werden. Die hierfür geforderten Lichtstellungen des 
Waldes haben Einfluss auf wichtige forstwirtschaftliche Aspekte und können 
nicht über die Waldbesitzerinteressen hinweg festgelegt werden.  
 
Gleiches gilt für die Festlegung von neuen Habitatbäumen für Fledermäuse und 
höhlenbewohnende Vogelarten.  
 
 
Generalwildwegeplan: ein Wildtierkorridor verläuft deutlich südlich der Anla-
genstandorte. Nach Auffassung der unteren Forstbehörde sind keine Auswirkun-
gen durch Anlagen zu erwarten. Dies sollte seitens der Forstlichen Versuchsan-
stalt Freiburg bewertet werden.  
 
 
Forstliche Maßnahmen / Rodungszeitbeschränkung  S 98 UVS/LBP 
In Tabelle 22 wird der „Aufhieb von Hand durch Motorsäge“ vorgeschlagen.  
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Hier können aber bereichsweise auch Maschineneinsätze vorteilhaft sein. Die 
Ausführung einer waldschonenden Nutzung sollte dem Waldbesitzer überlassen 
bleiben. 
 
Insgesamt ist ein sehr starker Eingriff in den Wald festzustellen, der auch 
Rand- und Folgeschäden auslösen wird. Unter der Prämisse, das Gebiet für 
Windkraftanlagen zu nutzen, geht die Planung insgesamt jedoch gut auf die 
forstlichen Belange ein. Kleiner dimensionierte Anlagen hätten einen erheb-
lich positiven Effekt für die Waldinanspruchnahme (Lagerplätze, Zuwegung).  
Die Nutzung des Weganschlusses im Spitalwald Pfullendorf sollte weiter 
angestrebt werden. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,           W. Jäger 
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Frau Julia Müller 
 
Im Hause 
 
 
 
 

Umwelt und Arbeitsschutz 

 

Adalbert Mattes 

Tel: 07571 102-2332 

Fax: 07571 102-2399 

adalbert.mattes@lrasig.de 

 

Sigmaringen, 29.08.2018  

Unser Zeichen: 

IV/41.1 692.44 Mat 

 

„Errichtung eines Windparks mit vier WEA auf der Gemarkung Denkingen“ 

Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

Vorabstellungnahme SG 01, GW-Schutz 

 

Die relevanten Wasserschutzgebiete und Zonen sind in den Planunterlagen korrekt darge-

stellt. Die Unterlagen sind bis auf das Baugrundgutachten vollständig; dies sollte umgehend 

nachgereicht werden.  

 

Der geplante Standort der südlichen Windenergieanlage (WEA 4) befindet sich im rechtskräf-

tig festgesetzten Wasserschutzgebiet „Hilpensberg“, Zone III. Die WEA 1 bis 3 liegen außer-

halb der rechtskräftig festgesetzten Wasserschutzgebiete. In der Wasserschutzgebietszone III 

sind Windenergieanlagen zulässig, wenn eine Verunreinigung des Grundwassers oder sonsti-

ge nachteilige Veränderungen seiner Beschaffenheit ausgeschlossen werden können. Die 

Festlegungen der Schutzgebietsverordnung sind bei der Maßnahme zu berücksichtigen. 

  

   

Insbesondere sind folgende Auflagen einzuhalten 

 

- Der Antragsteller hat den Beginn der Bauarbeiten mindestens zwei Wochen vorher 
dem Wasserversorger als Begünstigtem des Wasserschutzgebiets (WSG ) und der zu-
ständigen Wasserbehörde anzuzeigen. 
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- Sämtliche Arbeiten sind so durchzuführen, dass eine Boden- und Grundwasserverun-
reinigung ausgeschlossen ist. Alle Beschäftigten sind vor dem Beginn der Bauarbeiten 
auf die Lage im WSG hinzuweisen und zur besonderen Sorgfalt im Hinblick auf den 
Boden und Grundwasserschutz anzuhalten.  
 

- Anfallendes behandlungsbedürftiges Abwasser(auch erkennbar belastetes Nieder-
schlagswasser) ist zu sammeln und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
 

- Sollten bei den Erdarbeiten Kontaminationen oder Siedlungsabfälle angetroffen wer-
den, so ist unverzüglich die zuständige Wasserbehörde zu benachrichtigen. 

 
- Wasserwirtschaftlich relevante Gegebenheiten während der Bauphase – insbesondere 

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen oder Brandfälle mit Löschwasseranfall – sind, 
sofern ausgetretene wassergefährdende Stoffe oder damit verunreinigte Stoffe in den 
Boden eingedrungen sind, unverzüglich der Unteren Wasserbehörde sowie dem Was-
serversorger zu melden. 

 
- Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist auf das notwendige Maß zu be-

schränken. Nach Möglichkeit sollten Schmier- und Betriebsstoffe auf pflanzlicher Basis 
eingesetzt werden. 
 

- Durch geeignete Schutz- und Kontrollmaßnahmen ist sicherzustellen, dass eine Bo-
den- bzw. Grundwasserverunreinigung durch die in den Maschinen, Geräten und 
Fahrzeugen vorhandenen wassergefährdenden Stoffe, z. B. Hydrauliköl, Schmieröl, 
Kühlflüssigkeit, Kraftstoff, nicht zu besorgen ist. Insbesondere sind die Maschinen, Ge-
räte und Fahrzeuge arbeitstäglich auf austretende Stoffe zu kontrollieren, Schäden 
sind umgehend zu beseitigen.  
 

- Ausgetretene wassergefährdende Stoffe - insbesondere Tropfverluste sowie etwaig 
verunreinigtes Bodenmaterial - sind vollständig aufzunehmen und ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Geeignete Ölbindemittel sind in ausreichender Menge an der Baustelle 
vorzuhalten. 
 

- Reparaturen an Baumaschinen und Fahrzeugen sind außerhalb der Wasserschutzge-

biete durchzuführen, auch bei Reparaturen während und bei Rückbau- und Entsor-

gungsmaßnahmen nach der Betriebszeit der Windenergieanlagen und den Arbeitsflä-

chen. 
 

- Die Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie sonstige Arbeitsflächen (wie z.B. 

Kranstellflächen,…) sind ohne wesentlichen Eingriff in den Untergrund und unter Ver-

wendung nachweislich unbedenklicher Baustoffe (entsprechend Z 0-Werte der VwV-

Boden) herzustellen 
 

- Im Zuge der Gründungsarbeiten dürfen nur unbelastete, nicht auswasch- oder aus-
laugbare Stoffe und Baumaterialien verwendet werden, von denen aufgrund ihrer Ei-
genschaft und ihres Einsatzes nachweislich keine Boden- oder Grundwasserverunrei-
nigung ausgeht (dies betrifft z.B. die eingesetzten Schalöle, Anstriche, Beschichtun-
gen, Kleber, Dichtstoffe, Zemente). 

 
- Bei den Bauarbeiten im Wasserschutzgebiet sind Bodeneingriffe auf das notwendige 

Maß zu beschränken, damit die vorhandene Schutzfunktion der Grundwasserüberde- 
ckung weitestgehend erhalten bleibt. Deckschichten sind wieder zügig herzustellen, 
damit die belebte Bodenzone sich baldmöglichst wieder ausbilden kann. Zur Wieder-
verfüllung des Arbeitsraumes und zur Wiederherstellung einer schützenden Grund-
wasserdeckschicht ist bindiger und unbelasteter Boden zu verwenden. 
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- Verfüllungen und Aufschüttungen dürfen nur mit einwandfreiem, nicht verunreinigtem 
Boden erfolgen. Dabei sind die Vorgaben der VwV-Boden an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Reststoffen/Abfällen“ im Wasserschutzgebiet mit den Zuordnungs-
werten Z 0 für Boden sowohl im Feststoff als auch im Eluat nachweislich einzuhalten. 
Die genannte Anforderung gilt auch als eingehalten, wenn das Verfüllmaterial aus na-
türlich anstehendem Boden gewonnen wurde, bei dem schädliche Kontaminationen 
aus anthropogenen Einflüssen nicht zu erwarten sind. 

 
- Für die Herstellung der Betonfundamente sind nachweislich chromatarme Zemente zu 

verwenden. 
 

- Bei späteren Unterhaltungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten ist die Lage der WEA 
im Wasserschutzgebiet entsprechend zu berücksichtigen. Eine Grundwassergefähr-
dung ist durch geeignete Schutzmaßnahmen auszuschließen. 

 
- Treten bei späteren Unterhaltungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten wasserge-

fährdende Stoffe aus und besteht dabei die Besorgnis einer Boden- bzw. Grundwas-
sergefährdung, sind unverzüglich der Wasserversorger und die zuständige Wasserbe-
hörde zu benachrichtigen. Anschriften und Telefonnummern sind gut lesbar innerhalb 
der WEA anzubringen. 

 
- Für die notwendigen Baugrunduntersuchungen (Bohrungen, Drucksondierungen, etc.) 

sind rechtzeitig bei der Unteren Wasserbehörde die entsprechenden Bohrgenehmi-
gungen einzuholen. Im Zuge dieser Maßnahmen sollte der geplante Standort auch hin-
sichtlich Verkarstungserscheinungen (Dolinen, Höhlen, etc.) untersucht werden. 

 
 

 

 

A. Mattes 
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Lärm:    
 
Die Schallgutachten wurde nach dem Interimsverfahren durchgeführt (s. S. 6). 
Die Ausbreitungsrechnung berücksichtigt nicht die Dämpfung durch die umliegende Bebau-
ung und den Besuchs (s. S. 23 unten). Wäre dies der Fall gewesen, hätten die Immissionsorte 
AI (Langgassen 14), AY (Hilpensberg 2) und AA (Kleinstadelhofen 2) beanstandet und auf 
benachbarte Immissionsort ausgewichen werden müssen, wie hier jeweils ein landwirtschaftli-
ches Gebäude das Wohnhaus gegenüber dem Windpark abschirmt. 
Der Immissionsort BE (Bachstraße 24 in Denkingen) ist allerdings zu beanstanden. Die 
Wohngebäude Burgweg 7 und 10 sind ca. 180 m näher am Windpark Hohenreute dran und 
sind in Abstimmung mit Herrn Warken vom Baurechtsamt Pfullendorf ebenfalls wie die Wohn-
gebäude in der Bachstraße als WA einzustufen. Insoweit ist eines der beiden vorgenannten 
Wohngebäude als weiterer Immissionsort (IO) in die Schallimmissionsprognose aufzunehmen 
und für diesen IO eine Ausbreitungsrechnung vorzunehmen. Die Berechnung wird aufgrund 
der geringeren Entfernung zum Windpark einen höheren Beurteilungspegel wie am IO BE 
liefern. 
Eine Überschreitung des Immissionsrichtwerts für WA nachts ist allerdings nicht zu erwarten 
(bitte Ergänzung der Immissionsprognose veranlassen). 
 
Der Windpark Hilpensberg wurde in die Prognose als Vorbelastung aufgenommen und die 
Ausbreitungsrechnung der Bestandsanlagen unter Anwendung des Interimsverfahrens durch-
geführt. Für die Berechnung der Bestandsanlagen wurde ein Schallleistungspegel von LWA = 
108,1 dB(A) angesetzt. Laut Auszug aus dem Prüfbericht vom 01.12.2017 zur Vermessung 
einer VENSIS 120 - Anlage am Standort Jenneby am 02.12.2016 wurde der Schallleistungs-
pegel im Rahmen dieser Einfachvermessung LWA,95% = 104,9 dB(A) (bei 95 % der Nennleis-
tung) ermittelt. Insoweit liegt der in der Prognose angesetzte Schalleistungspegel über dem 
Schallleistungspegel der Einfachvermessung.  
Von einem konservativen Ansatz der Vorbelastung kann dennoch nicht ausgegangen werden. 
Die prognostizierten Werte der Vorbelastung liegen im Bereich unserer orientierenden Ge-
räuschmessung vom 18 April 2018, bei der wir eine gewisse Impulshaltigkeit der Anlagenge-
räusche festgestellt haben. 
Auch bei den zu errichtenden GE 5.3-Anlagen kann eine gewisse Impulshaltigkeit nicht aus-
geschlossen werden, worauf z. B. auch neuere Erkenntnisse der LUBW hindeuten. 
Da der Immissionsrichtwert während der Nacht ausgeschöpft wird, sind bei einer auftretenden 
Imlulshaltigkeit der WEA Überschreitungen zu erwarten. Der Nachtbetrieb ist deshalb solange 
auszuschließen bis durch eine FGW konforme schalltechnische Vermessung das tat-
sächliche Schallverhalten des erstellten Anlagentyps nachgewiesen wird.  
Weiterhin ist die Aufnahme des Vorbehalts einer Immissionsmessung an bestimmten Immis-
sionsorten sinnvoll. 
 
Das Gutachten basiert auf den Herstellerangeben zum Schallleistungspegel. 
Nach den LAI Hinweisen zum Schallschutz bei Windkraftanlagen ist nach Ziffer 4.2 folgende 
Verfahrensweise vorgesehen: 
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1. Nachweis der Einhaltung des Emissionswertes durch Messung innerhalb eines Jahres 
nach der Inbetriebnahme 
 

2. Verwendeter Schallleistungspegel (Le,max) ist im Genehmigungsbescheid festzuschrei-
ben. hier: Le,max = 107,7 dB(A) 
 

3. Empfehlung, den Nachtbetrieb erst aufzunehmen, wenn durch die Vorlage eines Be-
richtes über eine Typvermessung gezeigt wird, dass der in der Schallprognose ange-
nommene Emissionswert nicht überschritten wird. 

 
Im vorliegenden Fall ist der Nachtbetrieb auszuschließen bis die Typvermessung vorliegt, weil 
die Immissionsrichtwerte ausgeschöpft werden und deshalb kein „Sicherheitspuffer“ mehr 
vorhanden ist.  
 
Schattenwurf: 
 
Nach der Schattenwurfprognose sind an mehreren Immissionsaufpunkten in der Umgebung 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten. Insoweit ist in der Genehmigung 
sicherzustellen, dass der Immissionsrichtwert für die astronomisch maximal mögliche Be-
schattungsdauer von 30 Stunden pro Jahr bzw. die tägliche Beschattungsdauer von 30 Minu-
ten nicht überschritten wird. 
Dies setzt den Einbau einer Schattenwurfabschaltung voraus.  
Auflagen können in Anlehnung an die Ziffer 4.1 der LAI-Hinwiese zur Ermittlung und Beurtei-
lung der optischen Immissionen von WEA formuliert werden. 
 
Nachtkennzeichnung/Flughindernisbefeuerung: 
 
Die Anlagen verfügen beschreibungsgemäß über eine Nachtkennzeichnung mit LED Leuch-
ten auf dem Maschinenhaus sowie zusätzlich über ein Hindernisfeuer mit je 4 Leuchten am 
Turm. 
 
Achtung: 
Bitte zu Kapitel 4.5 „Anlagenkennzeichnung“ die Einleitung auf Seite 5 beachten. 
Danach liegt nur für Anlagen bis einschließlich 137 m Rotordurchmesser eine Bestätigung der 
Kennzeichnung durch die Deutsche Flugsicherung vor.  
Für größere Anlagen ist im BImSch-Verfahren ein Antrag auf Ausnahme nach Art. 30 der AVV 
2005 (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen) bei der 
Landesluftfahrtbehörde zu stellen. 
Eine entsprechende Ausnahmebewilligung liegt augenscheinlich dem BImSch-Antrag nicht 
bei.  nachfordern 
 
Auflagen zur Begrenzung der Lichtimmissionen und zur Synchronisation wurden aufgenom-
men. 
 
Eiswurf: 
 
Im Eisabwurfbereich (1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe)) - von vorliegend 478,5 m - 
befindet sich die L 201 (Entfernung ca. 435 m von WEA 1) sowie ein Wald- und Forstwege-
netz. 
Aus diesen Gründen ist die Abschaltung der Anlage bei Eisansatz zwingend erforderlich. 
Die Anlage geht nach der Eisabschaltung in den Trudelbetrieb. Bei einer im Trudelbetrieb be-
findlichen Anlage spricht man dann nicht mehr vom Eiswurf sondern vom Eisfall (Eisstücke 
werden nicht mehr geworfen sondern fallen nur noch nach unten ab und werden ggf. vom 
Wind noch etwas mitgetragen bzw., verschleppt). 
Die Anlagen werden mit dem Eiserkennungssystem BLADEcontrol Ice Detector BID der Fa. 
Weidenmüller ausgestattet. Das Eiserkennungssystem erfüllt lt. Gutachten für die geplante 
Windparkkonfiguration die Anforderungen der Richtlinie für Windenergieanlagen (BW) - Liste 
der Technische Baubestimmungen Anlage 2.7/12. 
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BLADEcontrol ist in der Lage Vereisung an den Rotorblättern und auch die Eisfreiheit der Rot-
torblätter im Stillstand der Anlage zu messen. Nach Einbindung der Signale des Eiserken-
nungssystems in die Anlagensteuerung ist ein automatisches Anfahren der Anlage nach Mel-
dung der Eisfreiheit nach der Eisfallanalyse als sicher zu bewerten. 
 
Für die Entscheidung wird die Aufnahme folgender Nebenbestimmungen empfohlen: 
 
Immissionsschutz: 
 

 
1. Beim Betrieb der Windenergieanlage ist sicherzustellen, dass die maximalen 

Schallleistungspegel (inkl. einer oberen Vertrauensbereichsgrenze) den Wert von 

107,7 dB(A) (Le,max)nicht überschreit. 
 

2. Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windenergieanlagen ist vom Betrei-
ber die Einhaltung des festgelegten Emissionswertes nach obiger Ziffer 1 durch eine 
FGW-konforme Messung gegenüber der Genehmigungsbehörde nachzuweisen. 
Die Abnahmemessung hat durch eine anerkannte Messstelle nach § 29b BImSchG zu 
erfolgen, die nicht an der Erstellung der Schallimmissionsprognose beteiligt war. Sollte 
die Jahresfrist nicht eingehalten werden können, sind die Gründe hierfür von der be-
auftragten Messstelle darzulegen. 
Die in Nebenbestimmung Nr. 1 genannte Emissionsbegrenzung gilt im Rahmen einer 
messtechnischen Überprüfung (Abnahmemessung) als eingehalten, wenn der mess-
technisch bestimmte Schallleistungspegel LWA inklusive Zuschläge für Ton- und Im-
pulshaltigkeit den Wert Le,max = 107,7 dB(A) nicht überschreitet. 
Spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme ist dem Landratsamt Sigmaringen eine 
Kopie der Auftragsbestätigung für die Messung zu übersenden. Der Sachverständige 
hat sich rechtzeitig vor Durchführung der Messung mit dem Landratsamt Sigmaringen 
in Verbindung zu setzen, um das Messkonzept abzustimmen. 
Der Messbericht ist unverzüglich dem Landratsamt Sigmaringen zu übermitteln. 
 

3. Mit den Ergebnissen der Abnahmemessung mit den ermittelten Oktav-
Schallleistungspegeln nach Ziffer 2  ist eine erneute Schallausbreitungsrechnung nach 
dem Interimsverfahren durchzuführen. Bei dieser Neuberechnung ist die Messunsi-
cherheit, nicht jedoch die Unsicherheit des Prognosemodells zu berücksichtigen. Da-
bei ist der Vergleich mit der Ausbreitungsrechnung unter Ansatz von Le,max durchzufüh-
ren. Die auf Basis des gemessenen Emissionsspektrums berechneten A-bewerteten 
Immissionspegel dürfen die auf Basis des in der Prognose angesetzten Emissions-
spektrums berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht überschreiten. Die Ge-
räuschemissionen dürfen keine relevante Ton- und Impulshaltigkeit aufweisen. 
Tonhaltig sind Emissionen wenn der Tonzuschlag im Nahbereich KTN > 2 dB ist. 
Impulshaltig sind Emissionen wenn der Impulszuschlag im Nahbereich KIN > 2 dB ist. 
Falls die Emissionen eine Ton- oder Impulshaltigkeit aufweisen, ist immissionsseitig zu 
prüfen, ob die Ton- oder Impulshaltigkeit immissionsrelevant ist. 
Die Neuberechnung ist dem Landratsamt Sigmaringen vorzulegen (ggf. noch Termin). 
 

4. Die Windkraftanlage darf während der Nachtzeit von 22:00 - 6:00 Uhr nicht betrie-
ben werden, bis dem Landratsamt Sigmaringen durch eine FGW konforme schall-
technische Vermessung das tatsächliche Schallverhalten des erstellten Anlagentyps in 
der zur Nachtzeit genehmigten Betriebsweise nachgewiesen wird. 
 

5. Auf Anforderung der Immissionsschutzbehörde sind die vom Betrieb der Windenergie-
anlagen ausgehenden Geräuschimmissionen unter Berücksichtigung der Vorbelastung 
durch eine anerkannte Messstelle nach § 29b BImSchG überprüfen zu lassen. 
Die maßgeblichen Immissionsorte werden vom Landratsamt Sigmaringen in der Auf-
forderung zur Durchführung der Immissionsmessung bekannt gegeben. 
Die ermittelten Beurteilungspegel dürfen die Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm an 
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den maßgeblichen Immissionsorten nicht überschreiten. 
 

6. Bei Schäden an der Anlage, die zu höheren Lärmemissionen, zu Ton- oder deutlich 
wahrnehmbaren Impulshaltigkeiten führen, sind unverzüglich die notwendigen Abhil-
femaßnahmen durchzuführen. Das Landratsamt Sigmaringen ist unverzüglich zu in-
formieren. 
Deutlich wahrnehmbar impulshaltig sind Immissionen, wenn der Impulszuschlag am 
Immissionsort KI > 2 dB (LAFTeq - LAFeq) ist. 
 

7. Die Windenergieanlagen sind mit einer Schattenwurfabschalteinrichtung auszurüsten 
und zu betreiben. Durch diese ist sicherzustellen, dass durch den Betrieb der Wind-
energieanlage an keinem Immissionsaufpunkt die tägliche Beschattungsdauer von 30 
min und die tatsächliche jährliche Beschattungsdauer von 8 Stunden überschritten 
wird. 
Die Programmierung der Abschaltzeiten muss unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
des Schattenwurfgutachtens der Rambol CUBE GmbH vom 14.05.2018 (Bericht-Nr.: 
18-1-3033-000-SD) erfolgen. 
Da die in diesem Gutachten betrachteten Immissionsorte exemplarisch ausgewählt 
wurden, sind bei der Programmierung der Abschaltautomatik alle Wohnhäuser im 
schattenkritischen Bereich zu berücksichtigen. 
Vor Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist eine Bescheinigung über den ordnungs-
gemäßen Einbau und die Programmierung der Abschalteinrichtung dem Landratsamt 
Sigmaringen vorzulegen. 
 

8. Die ermittelten Daten zur Sonnenscheindauer, Abschalt- und Beschattungszeiten sind 
für jeden Immissionsaufpunkt im schattenkritischen Bereich von der Steuereinheit über 
mindestens ein Jahr zu dokumentieren (speichern). 
Dem Landratsamtes Sigmaringen sind auf Verlangen entsprechende Daten, Protokolle 
und/oder Dokumentationen kurzfristig vorzulegen. 
 

9. Die Windenergieanlage darf bei Störungen der Schattenwurfabschalteinrichtung in den 
Zeiten nicht betrieben werden, in denen gemäß der Schattenwurfprognose der Rambol 
CUBE GmbH vom 14.05.2018 (Bericht-Nr.: 18-1-3033-000-SD) Überschreitungen der 
astronomisch möglichen Beschattungszeiten von Immissionsaufpunkten bzw. schat-
tenkritischen Bereichen vorliegen. 
 

10. Die Nachtkennzeichnung durch Gefahrenfeuer, ist so abzuschirmen, dass bei einem 
Winkel von mehr als 5° unterhalb der Horizontalen nicht mehr als 5 % der Nennlicht-
stärke abgestrahlt wird. 
Die Nennlichtstärke ist mittels einer Sichtweitenmessung zu steuern. 
 

11. Die Blinkfrequenzen der Befeuerungseinrichtungen der vier beantragten Windkraftan-
lagen sind untereinander und mit den Blinkfrequenzen der umliegenden Windkraftan-
lagen zu synchronisieren. 
 

12. Das in der Windenergieanlage verbaute Eiserkennungssystem mit Abschaltung bei 
Eisansatz ist ordnungsgemäß zu betreiben und einsatzfähig zu halten. 
Bei detektiertem Eisansatz hat zum Schutz des Verkehrs auf der L 201 sowie zum 
Schutz von Fahrzeugen und Personen auf dem im Eisabwurfbereich befindlichen 
Wald- und Forst wegenetz eine sofortige automatische Abschaltung zu erfolgen. 
 

13. Die Daten aller Ereignisse zur Vereisung incl. der Ein- und Abschaltvorgänge müssen 
von der Steuereinheit dokumentiert (gespeichert) und für mindestens ein Jahr aufbe-
wahrt werden. 
Dem Landratsamtes Sigmaringen sind auf Verlangen die Daten, Protokolle und/oder 
Dokumentationen kurzfristig vorzulegen. 
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14. Ergänzend zur Eisfall- und Risikoanlayse des TÜV Süd vom 09.08.2018 sind folgende 
Wege zusätzlich zum Durchgangsverbotsschild mit einer rote Warnleuch-
te/Lichtzeichen zu kennzeichnen, welche an das Eiserkennungssystem gekoppelt ist.  
 

 der Weg G und H an der Kreuzung zum Weg C  
(s. Abbildung 4 der Analyse) 

 der Weg F und I an der Kreuzung zum Weg C bzw. P  
(s. Abbildung 4 der Analyse) 

 der Weg O an der der Kreuzung zum Weg C bzw. P  
(s. Abbildung 4 der Analyse) 

 
Alternativ ist auch die Absperrung der Wege zu Zeiten mit Eisfallpotential mittels 
Schranke möglich. 
 

15. Die über das Fernüberwachungssystem aufgezeichneten Daten der Windkraftanlage 
sind mindestens 12 Monate aufzubewahren und dem Landratsamt Sigmaringen auf 
Verlangen vorzulegen. Die aufgezeichneten Daten müssen einsehbar sein und in Klar-
schrift vorgelegt werden können. Es müssen mindestens die Parameter Windrichtung, 
Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe, erzeugte elektrische Leistung des Rotors und 
Zeitpunkte des An- und Abschaltens erfasst werden. Die Zeiträume der Messintervalle 
dürfen dabei 10 Minuten nicht überschreiten. Vorzugsweise ist eine tabellarische Auf-
zeichnung vorzunehmen. 

 
Arbeitsschutz: 
 

1. Der Arbeitgeber bzw. der Anlagenbetreiber hat durch eine Beurteilung der für die Be-
schäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln, welche Maßnah-
men des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Die Gefährdungsbeurteilung muss die Zyk-
len der Errichtung, den Betrieb der Anlage und zu gegebener Zeit den Rückbau der 
Anlage umfassen. 
Bei der Gefährdungsbeurteilung sind die örtlichen Gegebenheiten am Aufstellungsort 
sowie die Anforderungen des Anlagenherstellers zum Brand- und Arbeitsschutz 
(Brandschutzkonzept, Sicherheitskonzept usw.) und die Bestimmungen der DGUV-
Information 203-007 „Windenergieanlagen“ zu berücksichtigen. 
Die Gefährdungsbeurteilung ist unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten zu do-
kumentieren. 
Die notwendigen Maßnahmen sind umzusetzen und die Beschäftigten entsprechend 
zu unterweisen. 
 

2. An Steigleitern müssen in Abständen von höchstens 10 m geeignete Ruhebühnen 
vorhanden sein. Bei Verwendung von Steigschutzeinrichtungen mit Schiene darf der 
Abstand bis auf maximal 25 m verlängert werden, wenn die Benutzung nur durch kör-
perlich geeignete Beschäftigte erfolgt, die nachweislich im Benutzen des Steigschut-
zes geübt und regelmäßig unterwiesen sind. 
 

3. Die Befahranlage ist gemäß §§ 15, 16 BetrSichV i. V. m. Anhang 2 Abschnitt 2  
BetrSichV vor der Inbetriebnahme und wiederkehrend auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand hinsichtlich des Betriebs zu prüfen. 
Die Anforderungen der Nr. 4 des Anhang 1 zu § 6 Abs. 1 Satz 2 BetrSichV sind zu er-
füllen. 
 

4. Bei Bau- und Betrieb der Windenergieanlage sind die Vorgaben der Technischen Re-
geln für Arbeitsstätten ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegen-
ständen, Betreten von Gefahrenbereichen“ zu beachten. 

 
5. Bei der Ausführung des Bauvorhabens sind die Baustellenverordnung und die allge-

meinen Grundsätze (Maßnahmen des Arbeitsschutzes) nach § 4 des Arbeitsschutzge-
setzes zu beachten.  
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6. Sofern bei der Ausführung des Bauvorhabens  

 
1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt und mehr 

als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder  
 
2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet 

 
ist dem Landratsamt Sigmaringen spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Bau-
stelle eine Vorankündigung nach Anhang I der Baustellenverordnung zu übersenden.  
 

7. Bei der Ausführung des Bauvorhabens können besonders gefährliche Arbeiten nach 
Anhang II der Baustellenverordnung nicht ausgeschlossen werden. 
 
Vor Einrichtung der Baustelle ist daher ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu 
erstellen, der die für die Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen und 
die besonderen Maßnahmen für die besonders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II 
der Baustellenverordnung enthält.  
 

8. Werden auf einer Baustelle Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig, sind ein oder 
mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Koordinator ist verantwortlich für 
die Planung und Organisation der Baustelle, hat ggf. den Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan zu erstellen und auf der Baustelle die Einhaltung aller Arbeitsschutz-
maßnahmen zu überwachen.  

 
 
gez. 
 
Hospach 
 



     

  

 

 ABO Wind AG 
 
Zweite Stellungnahme nach Aktualisierung bzw. Ergänzung der An-
tragsunterlagen zur Errichtung und Betrieb eines Windparks in Pful-
lendorf-Denkingen, Gewann Hohenreute  
 
Bezug: 1. Stellungnahme zum Vorhaben vom 28.09.2018 

Umwelt und Arbeitsschutz 

 

Erhard Hospach 

Tel: 07571 102-2319 

Fax: 07571 102-2399 

erhard.hospach@lrasig.de 

 

Sigmaringen, 10. Januar 2019 

Unser Zeichen: IV/41.3/106-Ho 

 

 

 
 
Lärm:    
 
In die Schallimmissionsprognose vom 30.11.2018 wurden die Immissionsorte Pfullendorf-
Denkingen, Burgweg 7 und 10 (IO BF und BG) zusätzlich aufgenommen. 
Im Formblatt 2.8 „Lärm“ fehlen diese beiden Immissionsorte allerdings noch und müssen dort 
noch nachgetragen werden. 
 
Die Immissionsorte 
 - Pfullendorf, Langgassen 14 
 - Pfullendorf, Hipensberg 2 
 - Pfullendorf, Hilpenberg 10 
 - Heiligenberg, Oberhaslach 4 
werden laut Formblatt 2.8 und der Schallprognose dem Außenbereich zugeordnet.  
Hierbei handelt es sich allerdings um Immissionsorte im Zusammenhang bebauter Ortsteile, 
also um Innenbereiche. Die genannten Immissionsorte sind als unbeplante Innenbereiche 
anzusehen. Die Schutzbedürftigkeit vergleichbar einem MI/MD wurde allerdings korrekt ange-
setzt, sodass die fehlerhafte Außen-/Innenbereichszuordnung als formaler Fehler angesehen 
werden kann, der auf die Ergebnisse der Schallprognose und die immissionsschutzrechtliche 
Bewertung keinen negativen Einfluss hat.  
 
Anders verhält sich der Sachverhalt jedoch bei den neu aufgenommenen Immissionsorten 
Pfullendorf, Burgweg 7 und 9 (IO BF und BG).  
In der Schallprognose (S. 9) wird dazu ausgeführt, dass sich die Immissionsorte BF und BG 
entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan in einem Mischgebiet befänden. Diese 
würden lediglich informativ mitbetrachtet, da sie außerhalb des Einwirkungsbereichs der WEA 
lägen. 
Die Mischgebietszuordung der beiden Immissionsorte ist nicht korrekt. 
In Abstimmung mit dem Baurechtsamt Pfullendorf wurde die Bebauung entlang dem Burgweg 
als WA eingestuft (siehe 1. Stellungnahme). Dies wurde gegenüber der ABO Wind GmbH 
auch so kommuniziert.  
Der Flächennutzungsplan entwickelt hinsichtlich der Gebietszuweisung nach der BauNVO 
keine absolute Verbindlichkeit. Nach Ziffer 6.6 der TA-Lärm 6 ergibt sich die Art der in Num-
mer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen aus den Festlegungen in den Bebauungs-
plänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Gebiete und Einrichtungen 
sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind nach 
Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. 
 
Entlang dem Burgweg befinden sich ausschließlich Wohngebäude, woraus sich die Schutz-
bedürftigkeit eines WA ergibt. 
Durch die Hochstufung der Schutzbedürftigkeit auf ein WA liegen die beiden Immissionsorte 
innerhalb des Einwirkungsbereiches der geplanten WEA. 
Die fehlerhafte Gebietszuordnung der Immissionsorte BF in BG und die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen in der Schallprognose bedürfen der Korrektur. Im Rahmen der Korrektur 
sollte auch die Außen- und Innenbereichszuordnung in der Schallprognose und dem Form-
blatt 2.8 berichtigt bzw. vervollständigt werden. 

     

  

 

  Name des Fachbereichs 

 

Vorname Name 

Tel: 07571 102-Durchwahl 

Fax: 07571 102-Durchwahl 

vorname.name@lrasig.de 
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Der Windpark Hilpensberg wurde auch in die vorliegenden Prognose als Vorbelastung aufge-
nommen und die Ausbreitungsrechnung der Bestandsanlagen unter Anwendung des Inte-
rimsverfahrens durchgeführt. Für die Berechnung der Bestandsanlagen wurde ein Schallleis-
tungspegel von LWA = 108,6 dB(A) angesetzt. Dieser Pegel beinhalten Zuschläge für den obe-
ren Vertrauensbereich. 
Laut der Dreifachvermessung der VENSIS 120 - Anlagen (Bericht GLGH-4286 17 14484 293-
A-0009-A vom 18.05.2018) liegt der gemittelte Schallleistungspegel (LWA,95%) bei ca.  
105 dB(A). Insoweit liegt der in der Prognose angesetzte Schalleistungspegel über dem 
Schallleistungspegel der Dreifachvermessung und beinhaltet somit noch eine gewisse Sicher-
heit.  
 
Auf die Ausführungen zur Impulshaltigkeit und der Verfahrensweise nach den LAI Hinweisen 
in der 1. Stellungnahme wird hingewiesen, diese behalten weiterhin Gültigkeit. 
 
Der Immissionsrichtwert nachts für MI/MD wird nach der Schallprognose an den Immission-
sorten  
 - Pfullendorf, Hipensberg 2 
 - Pfullendorf, Hilpenberg 10 
 - Heiligenberg, Oberhaslach 4 
vollständig ausgeschöpft. 
 
Der Nachtbetrieb ist nach wie vor auszuschließen bis die Typvermessung für die geplanten 
Anlagen vorliegt, weil der Immissionsrichtwert für die Nacht an vorgenannten Immissionsorten 
ausgeschöpft wird und deshalb kein „Sicherheitspuffer“ mehr vorhanden ist.  
Auch der Vorbehalt einer Immissionsmessung an bestimmten Immissionsorten ist weiterhin 
sinnvoll. 
 
Nachtkennzeichnung/Flughindernisbefeuerung: 
 
Die Anlagen verfügen beschreibungsgemäß über eine Nachtkennzeichnung mit LED Leuch-
ten auf dem Maschinenhaus sowie zusätzlich über ein Hindernisfeuer mit je 4 Leuchten am 
Turm. 
 
Zu Kapitel 4.5 „Anlagenkennzeichnung“ ist die Einleitung auf Seite 5 beachten. 
Danach liegt nur für Anlagen bis einschließlich 137 m Rotordurchmesser eine Bestätigung der 
Kennzeichnung durch die Deutsche Flugsicherung vor.  
Für größere Anlagen ist im BImSch-Verfahren ein Antrag auf Ausnahme nach Art. 30 der 
AVV-KvL (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen) bei 
der Landesluftfahrtbehörde zu stellen. 
 
Nach Ergänzung der Antragsunterlagen mit Ziffer „4.5.3 Erläuterungen Abstrahlbegrenzung“ 
wurde das Thema der Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen präzisiert. 
Die Rotorblattspitzen überragen die Befeuerung auf dem Maschinenhaus um ca. 75,5 m.  
Damit ist der Einsatz von „Gefahrenfeuer“ (rot blinkende Rundstrahlfeuer) nach der AVV-KvL 
aus zweierlei Gründen nicht zulässig. 

1. Die Rotorblattspitzen überragen das Gefahrenfeuer um mehr als 50 Meter.  
(AVV-KvL, Ziffer 10.3) 

2. Die Hindernisbefeuerungsebene am Turm darf nicht mehr als 45 m unter dem Gefah-
renfeuer auf dem Maschinenhausdach liegen und ist ein bis drei Meter unter dem Ro-
tationsscheitelpunkt der Flügel anzubringen (Ziffer 17.2 a)). Bei einem Rotordurch-
messer von 158 m (Radius 79 m) lassen sich diese Forderungen nicht realisieren. 

 
Eine Blattspitzbefeuerung kommt gemäß den Antragsunterlagen aus Gründen der Akzeptanz 
und der technischen Realisierbarkeit nicht in Frage. 
Diese Auffassung wird im Hinblick auf die Akzeptanzprobleme vom Unterzeichner geteilt. 
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Insoweit verbleibt noch die 3. Möglichkeit der Nachtkennzeichnung durch „Feuer W, rot“ oder 
„Feuer W, rot ES“ (ES = Erweiterte Spezifikation).  
Die Antragstellerin hat sich für „Feuer W, rot ES“ entschieden. 
Doch auch diese Art der Befeuerung ist auf Grund der Größe der Windenergieanlagen nicht 
mit der AVV-KvL in Einklang zu bringen, weshalb eine Ausnahmegenehmigung von der zu-
ständigen Luftfahrtbehörde erforderlich ist. 
Gründe für das Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung sind: 

1. Der unbefeuerte Teil des Hindernisses darf das Feuer um maximal 65 m überrragen. 
hier: ca. 75,5 m (Ziffer 20.1) 

2. Die Hindernisbefeuerungsebene am Turm darf nicht mehr als 65 m unter dem „Feuer 
W, rot ES“ liegen und ist ein bis drei Meter unter dem Rotationsscheitelpunkt der Flü-
gel anzubringen (Ziffer 17.2 a)). Bei einem Rotordurchmesser von 158 m (Radius 79 
m) lassen sich diese Forderungen nicht realisieren. 

 
Es ist durchaus denkbar, dass die Luftfahrtbehörde zwei Hindernisbefeuerungsebenen am 
Turm anordnet, damit der maximal zulässige Abstand zum Feuer auf dem Maschinenhaus-
dach eingehalten werden kann. Die obere Hindernisbefeuerungsebene liegt dann eben hinter 
dem Rotor. (S. hierzu die Ausführungen in Ziffern 17.2 a) der AVV-KvL.) 
 
Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung der Luftfahrtbehörde liegt dem BImSch-Antrag 
nicht bei und wurde auch nicht nachgereicht. 
Die Ausnahmegenehmigung ist nach Auffassung des Unterzeichners Voraussetzung 
für eine positive Entscheidung im BImSch-Verfahren, weil nur im Falle einer positiven 
Beurteilung seitens der Luftfahrtbehörde die Sicherheit des Luftverkehrs und damit 
auch für das nähere Umfeld um die Anlagen als gegeben angesehen werden kann. 
Zudem kann die Ausnahmegenehmigung auch eine gestalterische Komponente aufweisen, 
die wiederum Einfluss auf die Beschaffenheit und die Ausrüstung der Windenergieanlagen 
haben kann. 
 
Das „Feuer W, rot ES“ besitzt bereits nach der Spezifikation nach Anhang 1 der AVV-KvL eine 
Abstrahlbegrenzung nach unten, sodass hierzu aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine 
weitere Auflage erforderlich ist. Inhaltlich kann die Nebenbestimmung Nr. 10 der ersten Stel-
lungnahme damit entfallen.  
Die Nebenbestimmung 10 wurde neu gefasst und darin die Reduktion der Nennlichtstärke bei 
guten Sichtverhältnissen nach den Bestimmungen der Ziffer 21 i. V. m. Ziffer 16. 2 der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen aufgenommen. 
Nach Formulierung in der AVV handelt es sich um eine Soll-Vorschrift. Die AVV beschreibt 
den Stand der Technik, der zur Reduzierung von Lichtimmissionen auf das erforderliche Maß 
(Minimierungsgebot) aus fachtechnischer Sicht auch gefordert werden kann. 
 
Nr. 11 der Nebenbestimmungen bleibt unverändert. 
 
Immissionsschutz: 

 
..... 
 
10. Die Nennlichtstärke des „Feuer W, rot ES“ ist sichtweitenabhängig zu reduzieren. 

Bei Sichtweiten über 5 km ist die Nennlichtstärke auf 30 % und bei Sichtweiten über  
10 km auf 10 % zu reduzieren. 
 

..... 
 
 
gez. 
 
Hospach 
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Müller, Julia

Von: Thiem, Wolfgang (RPS) <Wolfgang.Thiem@rps.bwl.de>
Gesendet: Montag, 17. September 2018 14:28
An: Müller, Julia
Betreff: Lkr. SIG, Pfullendorf, Gemarkung Denkingen, BImSDchV für 4 WEA, TÖB-

Anhörung
Anlagen: 2018-02-20 STN.pdf

Sehr geehrte Frau Müller, 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege als Träger öffentlicher Belange im Rahmen des 
im Betreff genannten Verfahrens. 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:
Aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege ist hier v.a. der so genannte Umgebungsschutz für Kulturdenkmale von 
besonderer bzw. regionaler Bedeutung gem. § 15/3 DSchG relevant. Diesbezüglich standen wir mit Herrn Holz (ABO 
Wind AG) in Kontakt. Konkret wurden u.a. sechs aus unserer Sicht eventuell kritische Visualisierungen umgesetzt 
(Fachgutachten 10.9 Visualisierung). Der vorgeschlagene Visualisierungspunkt hinsichtlich des Schlosses 
Heiligenberg musste nicht umgesetzt werden, da es entsprechend der Sichtbarkeitsanalyse diesbezüglich gar keine 
Sichtbeziehungen gibt. Bei den Visualisierungen 1, 2 und 8 sind zwar Beeinträchtigungen feststellbar, doch aufgrund 
der bereits bestehenden Anlagen kann hier keine zusätzliche erhebliche Beeinträchtigung mehr festgestellt werden. 
Die ansonsten für uns maßgeblichen Visualisierungen 3, 4 und 16 lassen keine denkmalpflegerisch bedeutsamen 
Beeinträchtigungen erkennen.

Im Ergebnis trägt die Bau- und Kunstdenkmalpflege daher keine Bedenken gegen die geplanten Windkraftanlagen 
vor.

2. Archäologische Denkmalpflege:
In unserer Stellungnahme vom 20.02.2018 (siehe Anlage) hatten wir auf die Regelungen des § 20 DSchG 
hingewiesen. Diesen Hinweis konnten wir in den sehr umfangreichen Unterlagen (zumindest in der UVS) leider nicht 
entdecken. Da für die Umsetzungen der Windkraftanlagen auf jeden Fall Bodeneingriffe nötig werden, bitten wir 
nachdrücklich darum, den Hinweis – soweit nicht doch schon geschehen – in den textlichen Unterlagen 
aufzunehmen.

Die beiden Planordner schicken wir Ihnen per Post mit Dank zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Thiem

Landesamt für Denkmalpflege
im Regierungspräsidium Stuttgart
Ref. 83.1 – Inventarisation: Fachgebiet 2, Städtebauliche Denkmalpflege

Alexanderstraße 48 
72072 Tübingen 

Tel: 07071/757-2473
Fax: 07071/757-2431
E-Mail: Wolfgang.Thiem@rps.bwl.de
Internet: www.denkmalpflege-bw.de

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob ein Ausdruck der el. Nachricht erforderlich ist



1

Thiem, Wolfgang (RPS)

Von: Thiem, Wolfgang (RPS)
Gesendet: Dienstag, 20. Februar 2018 17:20
An: 'julia.mueller@LRASIG.de'
Cc: Hahn, Dr. Martin (RPS)
Betreff: Lkr. SIG, Pfullendorf-Denkingen, BImSchV zu geplanten Windpark mit 4 

WEA´s Gemarkung  Denkingen, TÖB-Anhörung

Sehr geehrte Frau Müller,  
 
Vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege als Träger öffentlicher Belange im Rahmen des 
im Betreff genannten Verfahrens.  
 
Leider ist es aus terminlichen Gründen nicht möglich, an der für den 2. März geplanten Besprechung teilzunehmen. 
Wir bitten aber darum, unsere hier vorgetragenen Belange bei dieser Besprechung für uns einzubringen. 
 
1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 
Der geplante Windpark war von der Regionalplanung aus Artenschutzgründen nicht weiter verfolgt worden. Im Zuge 
der Erstellung des Flächennutzungsplanes „“Teilsektorale Fortschreibung Wind“ der „Verwaltungsgemeinschaft 
Pfullendorf, Herdwangen-Schönach, Wald, Illmensee“ wurde der Standort „Hilpensberg/Langgassen“ jedoch 
aufgegriffen und uns auch zur Anhörung vorgelegt. In unserer Stellungnahme vom 27.12.2012 hatten wir aufgrund 
der beeinträchtigenden Wirkung auf die Kirche St. Johannes in Denkingen erhebliche Bedenken vorgetragen und 
zudem die Überprüfung einer möglicher Beeinträchtigungen von Schloss Heiligenberg sowie der Stadtsilhouette von 
Pfullendorf durch Simulationen zur Klärung dieser Belange gefordert. Die „Konzentrationszone für Windkraft“ wurde 
ohne Vorlage entsprechender Simulation leicht verändert beschlossen. Wiederum ohne unsere erneut vorgetragenen 
Belange zu berücksichtigen hat man 2016 der Bau einer einzelnen WEA auf der Flstnr. 772 genehmigt. 
 
Aus der aktuellen Tischvorlage (Punkt 3.3, Seite 24) geht hervor, dass man bereit ist in Abstimmung mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege Fotosimulationen für ausgewählte Standorte erstellen zu lassen. Geht man von einer 
Anlagenhöhe von 240 bis 250 Meter aus, dann scheint diese Überprüfung jedoch auf einen Umkreis von ca. 3,5 
Kilometer beschränkt zu werden. Durch diese räumliche Einschränkung wäre diese Überprüfung lediglich für die 
Kirche in Denkingen relevant, doch sind wir der Auffassung, dass die Landschaftswirkung derart hoher WEA´s 
durchaus auch über 10 Kilometer erreichen und je nach Schutzgut auch noch eine erhebliche negative Wirkung auf 
deren Umgebung entfalten kann. Im Einzelnen ist festzuhalten: 

 Unsere einst vorgetragenen erheblichen Bedenken bezüglich der Kirche St. Johannes in Denkingen machen 
wir nicht mehr geltend, da eine Berücksichtigung der Umgebung dieser nicht als raumwirksam eingestuften 
Kirche nicht mehr den veränderten Grundsätzen der Landesdenkmalpflege hinsichtlich der Planung von 
Windenergieanlagen entspricht. Dennoch erscheint uns eine Fotosimulation zielführend, zumal das auch von 
der örtlichen Bevölkerung sicherlich gewünscht werden dürfte. 

 Demgegenüber zählen Schloß Heiligenberg und die städtebaulichen Dominanten von Pfullendorf 
(Stadtsilhouette) durchaus zu den raumwirksamen Objekten, hier muss also eine potentielle Beeinträchtigung 
der Umgebung gem. § 15/3 DSchG mittels Simulationen ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt auch für 
die Kirchen St. Martin in Frickingen, St. Peter und Paul in Herdwangen und St. Blasius in Burgweiler. 
Natürlich wäre vorab erst zu klären, inwieweit sich hier überhaupt Sichtzusammenhänge entwickeln können. 
Sollte dies nicht der Fall sein sind natürlich keine Fotosimulationen erforderlich. 

 Vorsorglich tragen wir daher gegen den Windpark erhebliche Bedenken vor. Diese können bei Vorlage 
entsprechend entkräftender Unterlagen bzw. Simulationen zurückgestellt werden. Wir bitten daher um 
Kontaktaufnahme, um die Einzelheiten der weiteren Vorgehensweise mit uns abzustimmen. 

 
2. Archäologische Denkmalpflege: 
Die archäologische Denkmalpflege bittet darum die Regelungen des § 20 DSchG zu beachten. Zudem wird auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG hingewiesen: 
„Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Gräber, 
Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart 
(Abt. 8) unverzüglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens 
bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten 
Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen.“  
 

Mit freundlichen Grüßen  
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Wolfgang Thiem  
Städtebauliche Denkmalpflege  

Landesamt für Denkmalpflege  
im Regierungspräsidium Stuttgart  
Ref. 83.2 - Denkmalkunde  
Tel: 07071/757-2473  
Fax: 07071/757-2431  
Alexanderstraße 48  
72072 Tübingen  
E-Mail: Wolfgang.Thiem@rps.bwl.de  
Internet: www.denkmalpflege-bw.de  
 
 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

 
 
 

  
Landratsamt Sigmaringen   
Umwelt und Arbeitsschutz   
Leopoldstraße 4  
72488 Sigmaringen 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

17.09.18 
208-3045 
Valentina Marker  
4583 // 18-07822 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Antrag auf immissionschutzrechtliche Genehmigung ge m. §§ 4, 10 Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BlmSchG)   
Bauherr: ABO Wind AG, Herr Elmar Holz, Unter den Ei chen 7, 65195 Wiesbaden   
Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb von vier Windkr aftanlagen des Typs GE 
5.3-158 mit einer Nabenhöhe von 161 Metern, einem R otordurchmesser von 158 
metern (240 Meter Gesamthöhe) und einer Nennleistun g von 5,3 Megawatt (insge-
samt 21,2 MW)   
Bauort: 88630 Pfullendorf, Flst.-Nr. 806, Gemarkung  Denkingen, Lkr. Sigmaringen 
(TK 25: 8121 Heiligenberg)   
Anlage: 2 Ordner und 1 CD (Antragsunterlagen) mit g esonderter Post zurück  
Ihr Schreiben Az. IV/41.3 JM vom 20.08.2018  
Anhörungsfrist 17.09.2018, genehmigte Fristverlängerung bis 05.10.2018 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Re gelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können  
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sa chstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
Geotechnik 
 
Objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020  unter 
besonderer Berücksichtigung der dynamischen Belastung sowie der Hangstabilität und 
einer möglichen Verkarstung werden empfohlen. Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt und dass die in Gut-
achten getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros 
liegen. 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
Grundwasser  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
Bergbau  
 
Bergbehördliche Belange werden von der Planung nicht berührt. 
 
Geotopschutz  
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise  
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 
Valentina Marker 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 

 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende 
Punkte zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 

Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten 
auch im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-
Format zusenden.  
 

Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß §4 Lagerstättengesetz beim LGRB. Hierfür 
steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 
 
 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

 

Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

• Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
• Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
• Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 

 

 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

• Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
• Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  

 

 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  
 

 

 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung. Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/download_pool/rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf. 
 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

 















Regionalverband 
Bodensee-Oberschwaben 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 88214 Ravensburg 
 

 
 Hirschgraben 2 

88214 Ravensburg 
Tel. (0751) 3 63 54-22 
Fax (0751) 3 63 54-54 

eMail:  
winkelhausen@ 
rvbo.de 

Ihr Schreiben vom, Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum 

 

Internet: http://www.bodensee-oberschwaben.de eMail: regionalverband@bodensee-oberschwaben.de 

 

Sehr geehrte Frau Müller, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zu o.g. Antrag äußern zu können. Die urlaubsbedingt verspä-
tet abgegebene Stellungnahme bitten wir zu entschuldigen.  

Die von der ABO Wind AG beantragten Windenergieanlagen liegen in einem Gebiet, das auch der  
Regionalverband im Rahmen seiner Untersuchungen zur Fortschreibung des Teilregionalplans Wind-
energie als potenziell geeigneten Standort zur Windenergienutzung bereits in Augenschein genommen 
hatte. Trotz seiner potenziellen Eignung wurde der Standort jedoch wegen artenschutzrechtlicher Be-
denken seinerzeit nicht weiter verfolgt.  

Zwischenzeitlich wurde der erste Entwurf zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans beschlossen, 
der allerdings Festlegungen zur Nutzung Erneuerbarer Energien (Kap. 4.2 Energie) weiterhin zurück-
stellt. Nach diesem Entwurf liegen die geplanten Anlagen in einem künftigen Vorranggebiet für be-
sondere Waldfunktionen, die "insbesondere zur Vernetzung von Waldlebensräumen, zur Sicherung 
von Wildtierkorridoren und zur Erhaltung der Erholungsqualität des Waldes" ausgewiesen werden (PS 
3.2.2). Dabei sollen folgende Regelungen gelten: 

"In den Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen hat die Erhaltung bzw. Entwicklung eines natur-
nahen Waldbestandes Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen. Ausgeschlossen sind daher alle 
Vorhaben und Planungen, die dieser Zielsetzung entgegenstehen." Ausnahmsweise zulässig soll je-
doch die Errichtung von Windenergieanlagen sein, wenn "die Zweckbestimmung der Vorranggebiete 
nachweislich nicht gefährdet ist und keine weiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen." 

Landratsamt Sigmaringen 
Amt für Umwelt und Arbeitsschutz 
Postfach 14 62 

72484  Sigmaringen 

20.08.2018 IV/41.3 JM Wh (Wind) 16.10.2018 

Antrag der ABO Wind AG Wiesbaden auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen in Pfullendorf, Gemarkung Denkin-
gen, Flst.Nr. 806 

hier: Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
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Im vorliegenden Fall ist die Bedeutung des Vorranggebiets als Waldvogellebensraum zu beachten. Die 
ausnahmsweise Errichtung von Windenergieanlagen in diesem Gebiet wird daher künftig nur zulässig 
sein, wenn der Nachweis erbracht ist, dass nachteilige Auswirkungen für den Waldbiotopverbund nicht 
zu befürchten sind. 

Inwieweit das dem Antrag beiliegende artenschutzrechtliche Gutachten geeignet ist, diesen Nachweis 
zu erbringen, kann seitens Regionalverbandes nicht beurteilt werden. Es wird angeregt, dies von den 
zuständigen Fachstellen für Naturschutz des Landes prüfen zu lassen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Harald Winkelhausen 
Stv. Verbandsdirektor 
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STRASSENWESEN UND VERKEHR 
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Landratsamt Sigmaringen 
Leopoldstr. 4 
72488 Sigmaringen 
 
 
 
 
 
DFS GmbH 
Postfach 1243 
63202 Langen 
 
 
Bundesamt für Infrastruktur 
Umweltschutz und Dienstleistungen 
Referat Infra I3 
53123 Bonn 

Tübingen 18.10.2018 

Name Ulrich Fauß 

Durchwahl 07071 757-3605 

Aktenzeichen 46.2-3846.3-4/SIG Pfullendorf 

02/3  

(Bitte bei Antwort angeben) 
 

 

 

 

 

 Stellungnahme vom 09.10.2018 
                   TWR/BL BW 70722-1 

  

 

 
 Errichtung von 4 Windkraftanlagen (WKA) in 88630 Pfullendorf-Denkingen. Flst.Nr. 

806, Gemarkung Denkingen; 

Luftrechtliche Zustimmung 

Anhörung vom 20.08.2018 

 

Anlagen 

Kennzeichnungsrichtlinien 

Planunterlagen retour 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Regierungspräsidium trifft nach Anhörung der Deutschen Flugsicherung GmbH in 

o.a. Sache folgende Entscheidung: 
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I.  Zustimmung 

 

Das Regierungspräsidium stimmt  nach § 14 Abs.1 LuftVG der Errichtung folgender  

4 WKA auf Gemarkung Denkingen, Flst.-Nr.806, Landkreis Sigmaringen zu: 

 

 

WKA 1 : 

Höhe 240 m GND, WGS-84 Koordinaten 09° 18` 09`` E 

       47° 52` 38`` N 

       Höhe NN: 951,7 m 

 

 

WKA 2 : 

Höhe 240 m GND, WGS-84 Koordinaten 09° 18` 06`` E 

       47° 52` 24`` N 

       Höhe NN: 967,2 m 

 

 

WKA 3 : 

Höhe 240 m GND, WGS-84 Koordinaten 09° 18` 22`` E 

       47° 52` 13`` N 

       Höhe NN: 978,8 m 

 

 

WKA 4 : 

Höhe 240 m GND, WGS-84 Koordinaten 09° 18` 30`` E 

       47° 51` 59`` N 

       Höhe NN: 990,3 m 

 

 

  

Grundsätzlich gilt für die Befeuerung von Luftfahrthindernissen die „Allgemeine Ver-

waltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV; NfL I-

950-17 vom 08.02.2017).  

Es wird vorgeschlagen, nachfolgende Auflagen in die Genehmigungsentscheidung 

aufzunehmen: 
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1.  Die Windkraftanlagen dürfen eine maximale Höhe von 240,00 m über Grund 

nicht überschreiten. 

 

2.  An den Windkraftanlagen ist eine Tageskennzeichnung  anzubringen. 

Die Rotorblätter der Windkraftanlagen sind weiß oder grau auszuführen und im 

äußeren Bereich durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge (außen beginnend 6 m 

orange – 6 m weiß – 6 m orange oder 6 m rot - 6 m weiß oder grau - 6 m rot) zu 

kennzeichnen, wobei die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 

9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) 

oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden sind.  

 Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.  

  

 Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlagen ist das Maschinenhaus 

umlaufend durchgängig mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen in der Mit-

te des Maschinenhauses und der Mast mit einem 3 m hohen Farbring in orange/ 

rot zu versehen. 

Der umlaufende orange/rote Streifen der Maschinenhaustageskennzeichnung ist 

von Beschriftungen frei zu halten. 

 

 Der Farbring orange/rot am Tragmast soll in ca. 40 +/- 5 m über Grund beginnend 

angebracht werden. Bei Gittermasten ist der Farbring mit einer Höhe von 6 m 

auszuführen. Der Farbring darf abhängig von der örtlichen Situation (z.B. auf-

grund der Höhe des umgebenden Bewuchses) um bis zu 40 Meter nach oben 

verschoben werden. 

 

 Als Alternative zur festgesetzten Tageskennzeichnung können auch Tagesfeuer  

 (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20.000 cd, gemäß ICAO Anhang 14, Band 1, Tabelle 

6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) in Verbindung mit einem 3 m hohen 

Farbring am Mast (bei Gittermasten 6 m) beginnend in 40 +/- 5 m Höhe über 

Grund/Wasser eingesetzt werden. In diesem Falle kann auf die Einfärbung (oran-

ge/rot) des Maschinenhauses und die Kennzeichnung der Rotorblätter verzichtet 

werden und die Rotorblattspitze das Tagesfeuer um bis zu 50 m überragen. Sollte 

zusätzlich ein Farbfeld orange/rot von 6 m Länge an den Spitzen der Rotorblätter 

angebracht werden, bestehen für den Abstand zwischen Tagesfeuer und Rotor-

blattspitze keine Beschränkungen. 
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3. An den Windkraftanlagen ist eine Nachtkennzeichnung  anzubringen. Sie erfolgt  

durch Hindernisfeuer, Hindernisfeuer ES, Gefahrenfeuer (hier nur bei Flügellän-

gen mit einem max. Abstand von 50 m zwischen Anbringungsort und Flügelspit-

ze), Feuer W,rot oder Feuer W,rot ES und Blattspitzenhindernisfeuer.  

  

 Es sind zusätzliche Hindernisbefeuerungsebenen am Turm erforderlich. Dabei 

müssen aus jeder Richtung mind. zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Einer Ab-

schirmung der Befeuerungsebenen am Turm durch stehende Rotorblätter bei 

Verwendung von Gefahrenfeuern, Feuern W,rot und Feuern W,rot ES ist durch 

Anzahl und Anordnung der Feuer entgegen zu wirken. 

 

 Hindernisbefeuerungsebenen sind wie folgt anzubringen: 

a) In einem Abstand von nicht mehr als 45 Meter unterhalb von Gefahrenfeuern 

und 65 Meter unterhalb von Feuern W,rot und Feuern W,rot ES eine Hinder-

nisbefeuerungsebene. Die Befeuerungsebene ist 1 bis 3 Meter unterhalb des 

Rotationsscheitelpunktes der Flügel am Mast anzubringen. Von dieser Regel 

kann abgewichen werden, wenn die zuständige Luftfahrtbehörde mehrere 

Hindernisbefeuerungsebenen anordnet oder auf Grund eines sehr großen Ro-

tors die Befeuerungsebene am Turm, um den maximalen Abstand zum Feuer 

auf dem Maschinenhausdach einzuhalten, hinter dem Rotor liegen muss.  

b) Überschreitet die Hindernisbefeuerungsebene eine Höhe von 100 Meter über 

Grund oder Wasser, sind weitere Hindernisbefeuerungsebenen im Abstand 

von 40 bis 45 Metern zueinander erforderlich, wobei auf die unterste Hinder-

nisbefeuerungsebene verzichtet werden kann, wenn deren Höhe über Grund 

oder Wasser 40 Meter unterschreiten würde.  

 

Es ist (z.B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand 

des Rotors sowie bei einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein 

Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. 

 

Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter ge-

mäß AVV, Nr. 8.1. 

 

Bei Einsatz des Feuers W,rot oder Feuer W,rot ES kann der Einschaltvorgang auf 

Antrag bedarfsgesteuert erfolgen, sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt 

werden. Für den Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist die Zu-

stimmung der zuständigen Luftfahrtbehörde erforderlich. Diese entscheidet auf-
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grund einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation nach § 

31 b Abs. 1 Satz 1 LuftVG.  

 

Bei der Ausrüstung von Windenergieanlagen mit Blattspitzenhindernisfeuern sind 

auf dem Maschinenhaus zusätzliche Hindernisfeuer erforderlich. Es ist durch 

Steuerungseinrichtungen sicherzustellen, dass immer das höchste Blatt beleuch-

tet und die Beleuchtung in einem Bereich +/- 60° (b ei Zweiblattrotoren +/- 90°) 

von der Senkrechten gemessen, eingeschaltet ist. Die Hindernisfeuer müssen in 

einem Winkel von 360° um die Blattspitze herum abst rahlen. Der Abstrahlwinkel, 

innerhalb dessen die Mindestlichtstärke von 10 cd garantiert ist, darf senkrecht 

zur Schmalseite +/- 60° und senkrecht zur Breitseit e +/- 10° nicht unterschreiten 

(AVV, Anhang 2). Bei Stillstand des Rotors oder Drehzahlen unterhalb 50 % der 

niedrigsten Nenndrehzahl sind alle Spitzen zu beleuchten.  

 

Die Tagesfeuer, das Gefahrenfeuer oder das Feuer W,rot bzw. Feuer W,rot ES 

sind so zu installieren, dass immer mindestens 1 Feuer aus jeder Richtung sicht-

bar ist. Ggfs. müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinen-

hausdach – nötigenfalls auf Aufständerungen – angebracht werden. Dabei ist zu 

beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben 

werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraft-

anlagewährend der Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt wer-

den.  

Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die 

Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-

Verschiebung von +/- 50 ms zu starten.  

Die Rotorspitze darf das Gefahrenfeuer um bis zu 50 Meter, das Feuer W,rot und 

Feuer W,rot ES um bis zu 65 Meter überragen.  

 

Die Abstrahlung von Feuer W – rot und Feuer W – rot ES darf unter Einhaltung 

der technischen Spezifikationen in der AVV, Anhang 3, nach unten begrenzt wer-

den.  

 

Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung 

auf das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 

50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen. 
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Bei Feuern mit langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z.B. LED), deren Betriebs-

dauer zu erfassen ist, kann auf ein Reserveleuchtmittel verzichtet werden. Die 

Leuchtmittel sind nach Erreichen des Punktes mit 5% Ausfallwahrscheinlichkeit 

auszutauschen. 

  

Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windkraftanlagen  können als 

Windkraftanlagen-Blöcken zusammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen 

nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks 

befindlichen Anlagen einer Kennzeichnung. Überragen einzelne Anlagen inner-

halb eines Blocks signifikant die sie umgebenden Hindernisse, so sind diese 

ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs 

untersagt die zuständige Luftfahrtbehörde auf der Grundlage einer gutachtlichen 

Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation nach § 31b Abs. 1 Satz 1 LuftVG 

die Peripheriebefeuerung. Bei im Bau befindlichen Windenergieanlagen-Blöcken 

ist auf eine ausreichende Befeuerung nach Vorgaben der AVV zu achten. 

 

 

4. Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein 

Ersatzstromnetz umschalten und eine entsprechende Meldung an den Betreiber 

erfolgen. 

 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss 

ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen. Der Betrieb der Feuer ist grund-

sätzlich bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicher zu stellen.  

 

 

5. Ausfälle der Befeuerung , die nicht sofort behoben werden können, sind der 

NOTAM-Zentrale in Frankfurt/Main telefonisch unter der Rufnummer 06103 -

707-5555 oder per Email notam.office@dfs.de bekanntzugeben.  

 Der Betreiber hat den Ausfall der Kennzeichnung so schnell wie möglich zu be-

heben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. Ist die Behebung innerhalb von 2 Wochen nicht möglich, ist 

die NOTAM-Zentrale und die zuständige Genehmigungsbehörde, nach Ablauf der 

zwei Wochen erneut zu informieren.  

Der hierfür zuständige Ansprechpartner ist dem Regi erungspräsidium  

Stuttgart mit Anschrift und Telefonnummer zu benenn en. 
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 Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Um-

schalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Von 

diesen Vorgaben ausgenommen sind flächendeckende Stromausfälle durch hö-

here Gewalt. 

 

 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer, „Feuer W, rot“, „Feuer 

W, rot ES“ und/oder Gefahrenfeuern ist nur bei Verwendung der vom Deutschen 

Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtweitenmess- 

geräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des An-

hangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrt-

hindernissen zu erfolgen. 

 

6. Die geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hindernis-

höhen (> 100 m über Grund) zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. 

 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer 

 Tageskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung 

 (Hindernisfeuer) zu versehen. 

 

7. Die Windkraftanlagen müssen als Luftfahrthindernisse veröffentlicht werden.  

Aufgrund der Anlagenhöhen von mehr als 150 m über Grund müssen besondere 

Vorkehrungen getroffen werden.  

 

 Hierzu sind für jede einzelne Anlage: 

 

- mind. sechs Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns 

- spätestens 4 Wochen nach Errichtung  die endgültigen Vermessungsdaten 

mit : 

a.) Name des Standortes 

b.) Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min. und Sek.  mit Angabe des Be-

zugsellipsoid (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit e inem GPS-

Empfänger gemessen) 

c.) Höhe der Bauwerkspitze (m ü. Grund) 

d.) Höhe der Bauwerkspitze (m ü. NN, im Höhensystem  : DHHN 92) 

e) Art der Kennzeichnung (Beschreibung) 

 

dem Regierungspräsidium Stuttgart bekanntzugeben.   
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II. § 18a LuftVG 

 

Durch den Bau der WKA  werden zivile flugsicherungstechnische Einrichtungen nicht 

gestört.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Fauß 
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift

zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen

08 FEB 2017 1-950-17gültig ab: sofort

I 143/07 wird hiermit aufgehoben.
_______________________________________________________________________



Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 

 

Teil 1 
Allgemeines 

 
1 Gegenstand der allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

1.1 

Gegenstand dieser allgemeinen Verwaltungsvorschrift ist die Anwendung der § 12 Abs. 4 und 
der §§ 14 bis 17 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) durch die gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 6 bis 10 
des Luftverkehrsgesetzes zuständigen Luftfahrtbehörden der Länder bei der Zustimmung zu 
Genehmigungen zur Errichtung von für die Luftverkehrssicherheit hindernisrelevanter 
Bauwerke und deren Tages- und Nachtkennzeichnung. Sie findet auch Anwendung für bereits 
errichtete Hindernisse, wenn diese durch Neufestlegung oder erweiterte Festlegung eines 
Bauschutzbereiches hindernisrelevant werden. Die allgemeine Verwaltungsvorschrift 
berücksichtigt die einschlägigen Anforderungen des Anhangs 14 zum Abkommen über die 
Internationale Zivilluftfahrt (ICAO-Anhang 14 Band I Kapitel 6), Ausgabe 6, Juli 2013. 

1.2  

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift ist von den Luftfahrtverwaltungen der Länder auch bei 
einer Erneuerung bereits bestehender Kennzeichnungen von Luftfahrthindernissen gemäß 
Nummer 25 im Rahmen ihrer Zustimmung gemäß §§ 12, 14 LuftVG oder Genehmigung 
gemäß § 15 Absatz 2 Satz 3 LuftVG oder auf der Grundlage der §§ 16, 16a LuftVG zu 
beachten. 

2 Anhänge 

Die Anhänge sind Teil dieser allgemeinen Verwaltungsvorschrift und beziehen sich auf 
folgende Regelungen: 

Anhang 1 "Spezifikation Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES" 

Anhang 2 "Spezifikation Blattspitzenhindernisfeuer" 

Anhang 3 "Spezifikation Feuer W, rot und Feuer W, rot ES" 

Anhang 4 "Sichtweitenmessung" 

Anhang 5 "Zeichnerische Darstellung" 

Anhang 6 „Systemanforderungen für bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnungen an 
Windenergieanlagen“ 



2a Abbildungen 

Die Abbildungen in Anhang 5 geben den Inhalt der Teile 1 bis 5 dieser allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift in verkürzter Form wieder. Eine Auslegung der Abbildungen ist nur 
unter Zuhilfenahme der jeweiligen Textteile zulässig. 

 

Teil 2 
Allgemeine Luftfahrthindernisse 

 

Abschnitt 1 
Kennzeichnungserfordernisse 

 
3 Allgemeine Kennzeichnungserfordernisse 

3.1  

Luftfahrthindernisse sind zu kennzeichnen 

a) innerhalb der Flugplatzbereiche 
- auf den Streifen 
- oberhalb der An- und Abflugflächen sowie der seitlichen Übergangsflächen 
- in den Randbereichen von Rollbahnen und Vorfeldern, in die Teile von 

Flugzeugen hinein reichen können 
- oberhalb der Horizontalfläche sowie der oberen Übergangsfläche, wenn die 

Sicherheit gefährdet ist 
 

b) außerhalb der Flugplatzbereiche 
- innerhalb von Städten und anderen dicht besiedelten Gebieten gemäß des 

Anhangs 5005 Buchstabe f der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 
(SERA), wenn eine Höhe der maximalen Bauwerksspitze von 150 m über Grund 
oder über Wasser überschritten wird 

- außerhalb von Städten und anderen dicht besiedelten Gebieten, wenn eine Höhe 
der maximalen Bauwerksspitze von 100 m über Grund oder über der 
Wasseroberfläche überschritten wird 

3.2  

Stellt ein Bauwerk nur teilweise ein zu kennzeichnendes Luftfahrthindernis dar, so ist 
zumindest dessen oberes Drittel zu kennzeichnen. Bei Hindernissen mit einer Höhe von 100 
m über Grund oder Wasser oder weniger ist die Kennzeichnung des oberen Drittels bzw. bei 
Hochspannungsleitungen der Mastspitze einschließlich der oberen Traverse ausreichend. 



3.3  

Bei Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen im Küstengebiet und den anschließenden 
inneren Gewässern sowie in der Ausschließlichen Wirtschaftszone ist sicherzustellen, dass die 
Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, insbesondere Störungen 
von Schifffahrtszeichen, vermieden wird. 

4 Besondere Kennzeichnungserfordernisse 

4.1 

Zum Schutze tief fliegender Luftfahrzeuge, insbesondere im Zusammenhang mit Arbeits-, 
Militär- und Rettungsflügen, kann auf der Grundlage von § 16a LuftVG im Einzelfall die 
Kennzeichnung von Hindernissen ab 20 m über Grund oder Wasser (z. B. Freileitungen, 
Seilbahnen, Maste, Windenergieanlagen und Ähnliches) erforderlich sein. 

4.2 

Die Luftfahrtbehörden können einen ergänzenden Hindernis- bzw. Gefahrenfeuerbetrieb auch 
tagsüber fordern, wenn eine Tageskennzeichnung als nicht ausreichend wirksam eingeschätzt 
wird oder wenn eine besondere Gefährdungslage vorliegt. 

 

Abschnitt 2 
Tageskennzeichnung 

5 Flächige und seilförmige Hindernisse 

5.1 

Die Tageskennzeichnung für flächige Hindernisse erfolgt durch Farbauftrag und für 
seilförmige Hindernisse (Freileitungen, Seilbahnen, Spannseile von Masten und Ähnliches) 
durch Seilmarker. Bei Hindernissen, die sich durch ihre Form und Farbe ausreichend sichtbar 
vom Hintergrund abheben, kann auf die Tageskennzeichnung verzichtet werden. 

5.2 

Außer für Fahrzeuge gemäß Nummer 25 sind die Kennzeichnungsfarben grundsätzlich 
verkehrsweiß (RAL 9016) und verkehrsorange (RAL 2009). Alternativ ist die Farbe 
verkehrsrot (RAL 3020) zulässig, bei Windenergieanlagen in Verbindung mit grauweiß (RAL 
9002), achatgrau (RAL 7038) oder lichtgrau (RAL 7035). Alternativ ist die Farbe verkehrsrot 
(RAL 3020) in Verbindung mit grauweiß (RAL 9002), achatgrau (RAL 7038) oder lichtgrau 
(RAL 7035) zulässig. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. 



5.3 

Als Farbfelder sind weiß-orange oder rot-weiße Zebramuster oder Schachbrettmuster 
vorzusehen. Die Farbfelder des Zebramusters verlaufen bei sehr schlanken Hindernissen (zum 
Beispiel Sendemasten) horizontal. Die Muster sind so zu gestalten, dass die Randfelder 
beziehungsweise die Eckfelder orange oder rot sind. Ein Zebramuster setzt sich aus 
mindestens drei, ein Schachbrettmuster aus mindestens neun Feldern zusammen. Hindernisse, 
deren Breite und Höhe weniger als jeweils 3 m betragen, sowie Hindernisse in Form von 
Gittermasten oder ähnlicher Konstruktion dürfen einheitlich orange sein. 

5.4 

Seilmarker (Anhang 5, Abbildung 1) sind orange-weiß oder rot-weiß.. Sind mehrere Seile 
vorhanden, so sind die Marker am obersten Seil anzubringen. Soweit die Marker nicht 
unmittelbar auf die zu kennzeichnenden Seile aufgesetzt werden können, sind sie auf 
besonderen darüber vorzusehenden Tragseilen anzubringen. Die Ausrüstung von Markern 
über Binnenwasserstraßen mit Radarreflektoren für die Schiffsnavigation ist zulässig. Wenn 
Radarreflektoren nicht am obersten Seil angebracht werden können, sind sie olivgrün 
einzufärben. Je Seilabschnitt sind mindestens zwei Marker vorzusehen.  

5.5 

Seilmarker sind: 

a) Kugelmarker mit einem Durchmesser von 0,6 Metern in einem Abstand zueinander von 
maximal 30,0 Metern. 

b) Kegelmarker in Form eines Doppelkegels mit einem Durchmesser von 1 Meter und einer 
Länge von Spitze zu Spitze von 1,5 Meter in einem Abstand zueinander von maximal 60 
Metern. 

6 Kennzeichnung durch Tagesfeuer 

6.1  

Tagesfeuer sind weiß blitzende/blinkende Rundstrahlfeuer gemäß der Standards und 
Empfehlungen des Anhangs 14 Band I Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens 
(Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd). Diese Feuer können abhängig von der 
Hindernissituation als Tagesmarkierung genehmigt werden. Sie sind am Tage außerhalb der 
Betriebszeit der Nachtkennzeichnung zu betreiben. Dies ist durch einen Dämmerungsschalter 
mit einer Schaltschwelle von 50 bis 150 Lux sicherzustellen.  

6.2 

Tagesfeuer sind grundsätzlich an den höchsten Punkten der Hindernisse anzubringen. Kann 
dies aus technischen Gründen nicht erfolgen, darf der unbefeuerte Teil des Hindernisses das 
Feuer um höchstens 50 m überragen, im Flugplatzbereich um höchstens 3 m. 



6.3 

Die Feuer dürfen in keiner Richtung völlig vom Hindernis verdeckt werden. Es ist (z. B. 
durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass jederzeit mindestens ein Feuer aus jeder 
Richtung sichtbar ist. 

6.4 

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein 
Reserveleuchtmittel verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel 
bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des 
Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen. Störungen der Feuer, die 
nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale unverzüglich telefonisch 
bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. 
Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu 
setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, so ist die NOTAM-
Zentrale und die zuständige Genehmigungsbehörde nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu 
informieren. 

6.5 

Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein 
Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis zur 
Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der 
Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die 
Ersatzstromversorgung darf zwei Minuten nicht überschreiten. Von diesen Vorgaben 
ausgenommen sind flächendeckende Stromausfälle durch höhere Gewalt. 

7 Zeitweilige Hindernisse (Tag) 

Zeitweilige Hindernisse sind einfarbig weiß, gelb, rot oder orange oder im Wechsel rot-weiß, 
orange-weiß oder rot-gelb mit einer Bandbreite von nicht weniger als einem Meter zu 
kennzeichnen. Alternativ sind Flaggen oder Warntafeln gemäß Anhang 14 Band I Kapitel 6 
Nummer 6.2.11 bis 6.2.14 des Chicagoer Abkommens zu verwenden. 

 



Abschnitt 3 
Nachtkennzeichnung 

8 Allgemeines 

8.1  

Die Nachtkennzeichnung der Hindernisse erfolgt durch Hindernisfeuer, Hindernisfeuer ES 
und/oder Gefahrenfeuer. Der Betrieb am Tage ist zulässig, aber nicht als Ersatz für die 
Tageskennzeichnung. Außerhalb der Betriebszeit der Flugplätze darf die Hindernisbefeuerung 
innerhalb des Flugplatzbereiches abgeschaltet sein; dies gilt nicht für Hindernisse, die von den 
Bestimmungen des § 14 LuftVG betroffen sind. Der Einschaltvorgang erfolgt durch 
automatische Dämmerungsschalter mit einer Schaltschwelle von 50 bis 150 Lux; dies gilt 
nicht für Hindernisfeuer auf dem Streifen von Instrumentenbahnen, bei denen die Befeuerung 
von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang zu betreiben ist. Hindernisfeuer im Zusammenhang 
mit Hubschrauberflugplätzen, die nicht den Bestimmungen des § 14 LuftVG unterliegen, 
müssen außerhalb der Betriebszeit des Flugplatzes nicht eingeschaltet sein. Der 
Einschaltvorgang kann auf Entscheidung der Luftfahrtbehörde an das Einschalten der 
Flugplatzbefeuerung gekoppelt werden und/oder durch automatische Dämmerungsschalter 
erfolgen. 

8.2 

Die Lichtfarbe für Hindernisfeuer, Hindernisfeuer ES und Gefahrenfeuer ist rot gemäß ICAO 
Anhang 14 Band I Anhang 1 Bild 1.1 Farben für Luftfahrtbodenfeuer. 

8.3  

Die Nummern 6.3 bis 6.5 gelten entsprechend. 

9 Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES 

9.1 

Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES sind rote Rundstrahl-Festfeuer oder Teilfeuer mit einer 
Lichtstärke von mindestens 10 cd im vertikalen Strahlbereich von -2° bis +10° gemäß Anhang 
1. 

9.2  

Hindernisfeuer sind grundsätzlich an den höchsten Punkten der Hindernisse anzubringen. An 
großen Hindernissen sind mehrere Hindernisfeuer derart anzubringen, dass die Konturen des 
Hindernisses erkennbar werden; soweit es erforderlich ist, sind Hindernisfeuer in mehreren 
Ebenen anzubringen. Der horizontale und vertikale Abstand von Hindernisfeuern zueinander 
darf 45 Meter nicht überschreiten. An schlanken Hindernissen sollen aus jeder Richtung 
mindestens zwei Hindernisfeuer einer Ebene mit der Mindestlichtstärke von 10 cd sichtbar 
sein. Kann das Hindernisfeuer aus technischen Gründen nicht am höchsten Punkt angebracht 
werden, darf der unbefeuerte Teil des Hindernisses das Feuer um höchstens 15 m überragen, 
im Flugplatzbereich um höchstens 3 m. 



9.3 

Im Streifen von Start- und Landebahnen mit Instrumentenflugbetrieb sind Hindernisfeuer 
grundsätzlich als Doppelfeuer mit automatischer Umschaltung bei Ausfall zu betreiben. Bei 
Feuern mit langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) gilt Nummer 6.4 Satz 1. 

9.4 

Die Luftfahrtbehörde kann auf der Grundlage eines Gutachtens der 
Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Satz 1 LuftVG bestimmen, dass der Einsatz 
von Hindernisfeuern zur Kennzeichnung seilförmiger Hindernisse (Freileitungen, Seilbahnen, 
Spannseile von Masten und Ähnliches) erforderlich ist, wenn ein besonderes 
Kennzeichnungserfordernis oder eine besondere Gefährdung des Luftverkehrs vorliegt. 
Nummer 9.1 gilt entsprechend. Abweichend von Nummer 9.2 beträgt der maximale Abstand 
zwischen den Feuern 30 Meter. Die seilführenden Masten müssen über Hindernis- und/oder 
Gefahrenfeuer inklusive Ersatzstromversorgung nach Nummer 6.5 verfügen. Grundsätzlich ist 
das höchste Seil zu kennzeichnen. Ist dies aus technischen Gründen nicht möglich, gelten die 
Mindestabstände für unbefeuerte Teile von Hindernissen gemäß Nummer 9.2. Die 
Hindernisfeuer zur Kennzeichnung seilförmiger Hindernisse sind von den Anforderungen an 
eine Ersatzstromversorgung nach Nummer 6.5 ausgenommen, wenn eine derartige 
Versorgung aus technischen Gründen nachweislich nicht möglich ist. 

10 Gefahrenfeuer 

10.1  

Gefahrenfeuer sind rot blinkende Rundstrahlfeuer gemäß den Standards und Empfehlungen 
des Anhangs 14 Band I Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens (Mittelleistungsfeuer 
Typ B (2 000 cd)). 

10.2  

Gefahrenfeuer sind bei besonders beeinträchtigter Hindernisfreiheit und bei Bauwerken über 
150 Meter Höhe über Grund oder Wasser anzubringen. 

10.3 

Bei Bauwerken über 100 Meter Höhe über Grund oder Wasser sind Gefahrenfeuer 
erforderlich, wenn eine Befeuerung des höchsten Punktes aus technischen Gründen nicht 
erfolgen kann und der unbefeuerte Teil das Gefahrenfeuer um mehr als 15 Meter und nicht 
mehr als 50 Meter überragt, im Flugplatzbereich um mehr als 3 Meter und nicht mehr als 15 
Meter (z. B. Schornsteine, Türme mit Stabantenne und Ähnliches). 



10.4 

Mit Ausnahme der Fälle nach Nummer 10.3 sind Gefahrenfeuer grundsätzlich an der Spitze 
des Objekts oder im oberen Drittel anzubringen.  

Abhängig von der Größe und Ausdehnung des Objekts sind Gefahrenfeuer mit 
Hindernisfeuern und/oder mit Gefahrenfeuern in mehreren Ebenen zu kombinieren. 

Beträgt die Breite des Objekts mehr als 150 Meter, so sind auch die Eckpunkte mit 
Gefahrenfeuern zu versehen. Dabei dürfen die Enden des Objekts nicht weiter als 75 Meter 
vom Ort des Gefahrenfeuers entfernt sein. Gefahrenfeuer an Gittermasten dürfen von den 
Gitterstäben in keiner Richtung völlig verdeckt werden. 

 

Teil 3 
Windenergieanlagen 

 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

11 Zeitweilige Hindernisse (Nacht) 

Für zeitweilige Hindernisse gelten die Nummern 8 und 9. Die zuständige Luftfahrtbehörde 
kann im Einzelfall den Einsatz von Gefahrenfeuern fordern, sofern dies aus Gründen der 
Sicherheit für erforderlich erachtet wird; es gilt Nummer 10 in Verbindung mit Nummer 8. 

Bei Hindernissen mit einer Höhe von mehr als 150 Meter über Grund oder Wasser kann die 
Luftfahrtbehörde unter Berücksichtigung der örtlichen Situation im Einzelfall mehr als eine 
Hindernisbefeuerungsebene fordern. 

12 Grundsatz 

Windenergieanlagen werden wie allgemeine Luftfahrthindernisse (Teil 2 der allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift) behandelt, soweit im Folgenden nichts Abweichendes vorgesehen ist. 

13 Synchronisierung 

Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist 
auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 
ms zu starten. 



14 Windenergieanlagen-Blöcke 

Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen können als 
Windenergieanlagen-Blöcke zusammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen nur die 
Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks befindlichen 
Anlagen einer Kennzeichnung. Überragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks 
signifikant die sie umgebenden Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei 
einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs untersagt die zuständige Luftfahrtbehörde auf 
der Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation nach § 31b 
Absatz 1 Satz 1 LuftVG die Peripheriebefeuerung. Bei im Bau befindlichen 
Windenergieanlagen-Blöcken ist auf eine ausreichende Befeuerung nach Vorgabe dieser 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu achten. 

 

Abschnitt 2 
Tageskennzeichnung 

 
15 Farbkennzeichnung 

15.1 

Für die Kennzeichnungsfarben gilt Nummer 5.2. 

15.2 

Die Rotorblätter sind durch drei Farbstreifen zu kennzeichnen: 

a)  Außen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weiß - 6 Meter orange oder 

b)  Außen beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meter weiß oder grau - 6 Meter rot. 

Bei Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 150 Meter über Grund oder Wasser ist 
das Maschinenhaus umlaufend durchgängig mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen in 
der Mitte des Maschinenhauses und der Mast mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, 
beginnend in 40 ± 5 Meter über Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss 
dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Der Farbring darf abhängig von der örtlichen Situation 
(z.B. aufgrund der Höhe des umgebenden Bewuchses) um bis zu 40 Meter nach oben 
verschoben werden. 



15.3 

Wenn Windenergieanlagen mit einer Höhe bis einschließlich 100 Meter über Grund oder 
Wasser in besonderen Fällen gekennzeichnet werden müssen, kann außerhalb der 
Flugplatzgrenzen in einem umlaufenden Abstand von 5 Kilometer auf einen zweiten 
orange/roten Streifen am Rotorblatt verzichtet werden. Wird ein Tagesfeuer gemäß Nummer 
16 genehmigt, kann der orange/rote Streifen am Rotorblatt entfallen. In diesem Fall darf der 
Abstand zwischen Tagesfeuer und Rotorblattspitze maximal 50 Meter betragen. Wird ein 
Tagesfeuer gemäß Nummer 16 in Verbindung mit orange/roten Streifen am Rotorblatt 
genehmigt, bestehen für den Abstand zwischen Tagesfeuer und Rotorblattspitze keine 
Beschränkungen. 

15.4  

Bei Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 100 Metern bis einschließlich 150 
Metern über Grund oder Wasser kann bei Genehmigung von Tagesfeuern nach Nummer 16 
und in Verbindung mit einem Farbring gemäß Nummer 15.2 auf die orange/rote 
Kennzeichnung der Rotorblätter verzichtet werden. In diesem Fall darf der Abstand zwischen 
Tagesfeuer und Rotorblattspitze maximal 50 Meter betragen. Wird ein Tagesfeuer gemäß 
Nummer 16 in Verbindung mit orange/roten Streifen am Rotorblatt genehmigt, bestehen für 
den Abstand zwischen Tagesfeuer und Rotorblattspitze keine Beschränkungen. 

15.5  

Bei Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 150 Metern über Grund oder Wasser 
kann bei Genehmigung von Tagesfeuern nach Nummer 16 die orange/rote Kennzeichnung 
des Maschinenhauses entfallen. Auf die orange/rote Kennzeichnung der Rotorblätter kann 
verzichtet werden. In diesem Fall darf der Abstand zwischen Tagesfeuer und Rotorblattspitze 
maximal 50 Meter betragen. Wird ein Tagesfeuer gemäß Nummer 16 in Verbindung mit 
orange/roten Streifen am Rotorblatt genehmigt, bestehen für den Abstand zwischen 
Tagesfeuer und Rotorblattspitze keine Beschränkungen. 

16 Tagesfeuer 

16.1  

Tagesfeuer können als Tagesmarkierung genehmigt werden. Nummer 6 gilt entsprechend. 

16.2  

Bei Sichtweiten über 5000 m darf die Nennlichtstärke auf 30% und bei Sichtweiten über 10 
km auf 10% reduziert werden. Die Sichtweitenmessung erfolgt nach Anhang 4. Die 
Einhaltung der geforderten Nennlichtstärken ist nachzuweisen. 



Abschnitt 3 
Nachtkennzeichnung 

17 Allgemeines 

17.1  

Die Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen erfolgt durch Hindernisfeuer (Anhang 1), 
Hindernisfeuer ES (Anhang 1), Gefahrenfeuer, Blattspitzenhindernisfeuer (Anhang 2), Feuer 
W, rot (Anhang 3) oder Feuer W, rot ES (Anhang 3). 

17.2  

Bei Anlagenhöhen von mehr als 150 m über Grund oder Wasser sind zusätzliche 
Hindernisbefeuerungsebene(n) am Turm erforderlich. Dabei müssen aus jeder Richtung 
mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Einer Abschirmung der Befeuerungsebenen am 
Turm durch stehende Rotorblätter bei Verwendung von Gefahrenfeuern, Feuern W, rot und 
Feuern W, rot ES ist durch Anzahl und Anordnung der Feuer entgegenzuwirken. 
Hindernisbefeuerungsebenen sind wie folgt anzubringen: 

a) In einem Abstand von nicht mehr als 45 Metern unterhalb von Gefahrenfeuern und 65 
Metern unterhalb von Feuern W, rot und Feuern W, rot ES eine Hindernisbefeuerungsebene. 
Die Befeuerungsebene ist ein bis drei Meter unterhalb des Rotationsscheitelpunktes der Flügel 
am Mast anzubringen. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn die zuständige 
Luftfahrtbehörde mehrere Hindernisbefeuerungsebenen anordnet oder aufgrund eines sehr 
großen Rotors die Befeuerungsebene am Turm, um den maximalen Abstand zum Feuer auf 
dem Maschinenhausdach einzuhalten, hinter dem Rotor liegen muss. 

b) Überschreitet die Hindernisbefeuerungsebene eine Höhe von 100 Meter über Grund oder 
Wasser, sind weitere Hindernisbefeuerungsebenen im Abstand von 40 bis 45 Metern 
zueinander erforderlich, wobei auf die unterste Hindernisbefeuerungsebene verzichtet werden 
kann, wenn deren Höhe über Grund oder Wasser 40 Meter unterschreiten würde. 

17.3  

Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors 
sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder 
Richtung sichtbar ist. 

17.4 

Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß Nummer 
8.1. Beim Einsatz des Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES kann der Einschaltvorgang auf 
Antrag bedarfsgesteuert erfolgen, sofern die Vorgaben in Anhang 6 erfüllt werden. Für den 
Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist die Zustimmung der zuständigen 
Luftfahrtbehörde erforderlich. Diese entscheidet aufgrund einer gutachtlichen Stellungnahme 
der Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Satz 1 LuftVG. 



18 Blattspitzenhindernisfeuer 

18.1  

Bei der Ausrüstung von Windenergieanlagen mit Blattspitzenhindernisfeuern sind auf dem 
Maschinenhaus zusätzliche Hindernisfeuer erforderlich. 

18.2  

Es ist durch Steuerungseinrichtungen sicherzustellen, dass immer das höchste Blatt beleuchtet 
und die Beleuchtung in einem Bereich ± 60° (bei Zweiblattrotoren ± 90°) von der 
Senkrechten gemessen eingeschaltet ist. Die Hindernisfeuer müssen in einem Winkel von 
360° um die Blattspitze herum abstrahlen; der Abstrahlwinkel, innerhalb dessen die 
Mindestlichtstärke von 10 cd garantiert ist, darf senkrecht zur Schmalseite ± 60° und 
senkrecht zur Breitseite ± 10° nicht unterschreiten (Anhang 2 ). Bei Stillstand des Rotors oder 
Drehzahlen unterhalb 50 % der niedrigsten Nenndrehzahl sind alle Spitzen zu beleuchten. 

19 Gefahrenfeuer 

Nummer 10 und Nummer 16.2 gelten entsprechend für Gefahrenfeuer. 

20 Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 

20.1 

Feuer W, rot und Feuer W, rot ES, deren Spezifikationen in Anhang 3 aufgeführt sind, werden 
auf dem Maschinenhaus gedoppelt montiert. Es gilt Nummer 17.3. Der unbefeuerte Teil des 
Hindernisses darf die Feuer um maximal 65 Meter überragen. 

20.2 

Die Abstrahlung von Feuer W, rot und Feuer W, rot ES darf unter Einhaltung der technischen 
Spezifikationen in Anhang 3 nach unten begrenzt werden. 

21 Reduktion der Nennlichtstärke 

Die Nennlichtstärke der Gefahrenfeuer, der Feuer W, rot und der Feuer W, rot ES sollte bei 
Windenergieanlagen sichtweitenabhängig reduziert werden. Es gilt Nummer 16.2. 

 



Abschnitt 4 
Kennzeichnung von Anlagen im Meeresbereich 

 
22 Anwendungsbereich 

Die nachfolgenden Vorschriften für Tages- und Nachtkennzeichnung finden auf 
Windenergieanlagen und andere Anlagen im Küstenmeer, den anschließenden inneren 
Gewässern sowie in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Anwendung. 

23 Tageskennzeichnung 

23.1  

Für die Tageskennzeichnung von Windenergieanlagen gilt die Nummer 15, für andere 
Anlagen gelten die Nummern 5 bis 7 entsprechend, soweit im Folgenden nichts 
Abweichendes geregelt ist. 

23.2  

Bei der Verwendung von Tagesfeuern gemäß Nummer 6 ist sicherzustellen, dass eine 
Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, insbesondere eine 
Verwechslung mit Schifffahrtszeichen, ausgeschlossen ist. 

Die Kennzeichnung des Mastes erfolgt nach dem Regelungswerk der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes für die Gestaltung, Kennzeichnung und Betrieb von 
Windenergieparks und anderen Anlagen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, unbeschadet der Regelung zum roten Farbstreifen gemäß 
Nummer 15.2. 

24 Nachtkennzeichnung 

24.1 

Die Nachtkennzeichnung bei Windenergieanlagen besteht aus Feuer W, rot ES oder 
Blattspitzenbefeuerung, gegebenenfalls in Kombination mit Hindernisfeuer ES. Die 
Nummern 17.2 Buchstabe a, 17.3, 17.4, 18, 20.1 Satz 1, 20.2 und 21 finden entsprechende 
Anwendung, wobei für Anlagen von mehr als 150 Metern Höhe über Grund oder Wasser 
lediglich eine Hindernisbefeuerungsebene am Turm gemäß Nummer 17.2 Buchstabe a 
erforderlich ist. Für die Nachtkennzeichnung anderer Anlagen finden die Nummern 8 bis 11 
Anwendung. 

24.2  

Die Schaltzeiten aller Luftfahrthindernisfeuer sowie die Blinkfolge (Kennung) innerhalb von 
Windenergieanlagen-Blöcken werden mit den Schifffahrtszeichen abgestimmt (synchronisiert 
oder zumindest harmonisiert). Dabei ist zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Schiffsverkehrs das Regelungswerk der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
für die Gestaltung, Kennzeichnung und Betrieb von Windparks im Meeresbereich in der 
jeweils geltenden Fassung zu beachten. 



Teil 4 
Kennzeichnung von Fahrzeugen auf den 

Betriebsflächen von Flugplätzen 

 
25 Tageskennzeichnung 

25.1  

Vorfeldfahrzeuge sollen von auffälliger Farbe sein. Die zusätzliche Verwendung von 
Sichtplaketten oder Beschriftung in Tagesleucht- oder retro-reflektierender Farbe ist zulässig. 

25.2 

Feuerwehr- und andere Rettungsfahrzeuge sollen grundsätzlich rot oder rot/weiß sein; 
Krankenwagen bedürfen keiner zusätzlichen Kennzeichnung. Tankfahrzeuge sollen als solche 
gekennzeichnet sein; in der Regel reicht hierzu die übliche großflächige Firmenbemalung aus. 
Winterdienst-, Bergungs- und ähnliche Fahrzeuge sollen vollständig orange oder gelb sein. 
Follow-me-Fahrzeuge sollen schachbrettartig gelb-schwarz gemustert sein; die einzelnen 
Felder sollen eine Seitenlänge von 30 bis 60 cm haben. 

26 Nachtkennzeichnung 

26.1  

Auf dem Vorfeld sind Fahrzeuge bei Dunkelheit und schlechter Sicht mit Fahrlicht zu 
betreiben. Die Fahrzeugbeleuchtung hat der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zu 
entsprechen. Die Betätigung der Kfz-Warnblinkleuchten ist nur bei Gefahr, jedoch nicht im 
Regelbetrieb zulässig. 

26.2  
Es tragen im Einsatz befindliche 

 
- Winterdienst-, Bergungs- und ähnliche Fahrzeuge eine rundum sichtbare Kennleuchte für 

gelbes Blinklicht, 
- Follow-me-Fahrzeuge rundum sichtbare Kennleuchten für gelbes Blinklicht und/oder 

rotes Blinklicht, 
- Krankenwagen, Feuerwehr- und sonstige Rettungsfahrzeuge eine rundum sichtbare 

Kennleuchte für blaues Blinklicht. Zur besseren Erkennbarkeit können zusätzlich blaue 
Blitzleuchten im Seiten- und Heckbereich der Fahrzeuge angebracht werden. 

26.3  

Die Lichtstärke der Blinkleuchten und sonstigen Lichtquellen ist so aufeinander abzustimmen, 
dass sie auffällig sind, sich nicht gegenseitig überstrahlen und nicht blenden. 

 



Teil 5 
Verfahrens- und Schlussvorschriften 

 
27 Beteiligung der Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Satz 1 LuftVG und der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

27.1 

Die Entscheidung über die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen ist aufgrund einer 
gutachtlichen Stellungnahme der für die Flugsicherung zuständigen Stelle gemäß § 31 Abs. 3 
LuftVG zu treffen. Soll auf Forderungen aus dieser Stellungnahme verzichtet werden, ist die 
Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur durch die 
zuständige Luftfahrtbehörde bzw. die für die Ausschließliche Wirtschaftszone zuständigen 
Genehmigungsbehörden einzuholen. 

27.2  

Zur Veröffentlichung im Luftfahrthandbuch sind der Flugsicherungsorganisation nach § 31b 
Absatz 1 Satz 1 LuftVG alle neuen Luftfahrthindernisse mit den erforderlichen Daten 
möglichst vier Wochen vor Beginn der Errichtung anzuzeigen. Für bestehende Hindernisse ist 
der Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Satz 1 LuftVG auf Anfrage Auskunft zu 
erteilen. 

27.3  

Soweit Luftfahrthindernisse nach Nr. 3.3 oder Windenergieanlagen nach Abschnitt 4 errichtet 
werden, ist die Entscheidung über die Kennzeichnung aufgrund einer gutachtlichen 
Stellungnahme der für die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs 
gemäß § 31 Bundeswasserstraßengesetz und § 3 Abs. 1 des Seeaufgabengesetzes zuständigen 
Stelle der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zu treffen. Von den Anforderungen 
dieser Stellungnahme können die zuständige Luftfahrtbehörde oder die für die 
Ausschließliche Wirtschaftszone zuständigen Genehmigungsbehörden nur mit Zustimmung 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur abweichen. 

28 Eignung der Feuer  

Es dürfen nur Feuer verwendet werden, die den Anforderungen dieser Verwaltungsvorschrift 
sowie den Vorgaben gemäß Anhang 14 Band I des Chicagoer Abkommens genügen. Das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur veröffentlicht fachkundige Stellen, 
die den Nachweis führen können. Die fachkundigen Stellen führen eine Liste über die zu 
erfüllenden Vorgaben und stellen diese allen interessierten Parteien kostenfrei zur Verfügung. 

29 Übergangsvorschriften 

Bestehende Kennzeichnungen sollen bei einer Erneuerung den Vorgaben dieser Vorschrift 
angepasst werden. Ausnahmegenehmigungen des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur für bestehende Kennzeichnungen von Luftfahrthindernissen behalten 
auch nach Inkrafttreten dieser allgemeinen Verwaltungsvorschrift ihre Gültigkeit. 



30 Ausnahmegenehmigung 

Von den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift kann eine 
Luftfahrtbehörde oder die für die Ausschließliche Wirtschaftszone zuständigen 
Genehmigungsbehörden nur mit Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur aufgrund ausreichender Begründung abweichen. Im Falle eines 
Militärflugplatzes entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm 
benannte Stelle über die Abweichung von den Bestimmungen dieser allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift. Im Fall eines Militärflugplatzes mit ziviler Mitbenutzung setzt sich 
das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm benannte Stelle mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ins Benehmen. 

  

Anhang 1 
Spezifikation Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES 

 
Hindernisfeuer und Hindernisfeuer Erweiterte Spezifikation („ES“) sind Rundstrahlfeuer mit 
einem horizontalen Abstrahlwinkel von 360° oder Teilfeuer mit einem horizontalen 
Abstrahlwinkel von < 360°. Die Lichtfarbe muss den Anforderungen des Anhangs 14 Band I 
Anlage 1 Nummer 2.1 des Chicagoer Abkommens Farben für Luftfahrtbodenfeuer 
entsprechen. 
 
Die Lichtstärke muss bezogen auf die Horizontale in einem vertikalen Winkelbereich von 
+10° (Abstrahlung nach oben) bis -2° (Abstrahlung nach unten) und für jede horizontale 
Richtung (0° < Φ < 360°) mindestens 10 cd betragen. 
 
Die freie Sicht auf das Leuchtmittel muss in einem vertikalen Winkelbereich von -5° bis 50° 
für alle horizontalen Richtungen gegeben sein. 
 
Zusatzbedingung für Teilfeuer: 
Zur Kennzeichnung einer Ebene mit Teilfeuer muss die Anzahl der anzubringenden Feuer so 
gewählt werden, dass die Forderungen nach Nummer 9.2 erfüllt bleiben. 
Beispiel: 
Eine Windenergieanlage, als schlankes Hindernis, muss mit mindestens vier Teilfeuern mit 
einem horizontalen Abstrahlwinkel von >180° befeuert werden, da aus jeder Richtung zwei 
Feuer mit einer Mindestlichtstärke von 10 cd gesehen werden müssen. Bei Verwendung von 
Teilfeuern mit einem horizontalen Abstrahlwinkel <180° ist die Anzahl entsprechend 
anzupassen. 
 



Abbildung 1 
Mindestanforderungen Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES 
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Abbildung 2 
Hindernisfeuer 
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Lichtstärke: 
Die Lichtstärke muss für alle Winkel  über der schraffierten Fläche liegen. 
 
 



Abbildung 3 
Hindernisfeuer ES 
 

 
 
 
Die Mindestlichtstärke muss bezogen auf die Horizontale in einem vertikalen Winkelbereich 
von -2° (Abstrahlung nach unten) bis +10° (Abstrahlung nach oben) und für jede horizontale 
Richtung (0° < Φ < 360°) 10 cd betragen.  
 
Die maximale Lichtstärke bezogen auf die Horizontale darf in einem vertikalen 
Winkelbereich von -5° (Abstrahlung nach unten) bis +20° (Abstrahlung nach oben) und für 
jede horizontale Richtung (0° < Φ < 360°) 25 cd nicht überschreiten. In den sich 
anschließenden Winkelbereichen von -5° bis -15° beziehungsweise +20° bis +30° folgt eine 
lineare Reduzierung der zulässigen Lichtstärke für jede horizontale Richtung (0° < Φ < 360°) 
auf 3 cd. Für größere Winkelbereiche ist eine Restlichtstärke von 3 cd zulässig. 
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Anhang 2 
Spezifikation Blattspitzenhindernisfeuer 

 

Die Lichtfarbe muss den Anforderungen des Anhangs 14 Band I Anlage 1 Nummer 2.1 des 
Chicagoer Abkommens Farben für Luftfahrtbodenfeuer entsprechen. Die Lichtstärke ist 
gemäß IEC nachzuweisen. 

 

Die Lichtstärke eines senkrecht nach oben stehenden Rotorblattes muss mindestens 10 cd 
betragen, und zwar in den nachstehenden Winkelbereichen. 

 

Bei Dreiblattrotoren: 

- senkrecht zur Schmalseite in einem vertikalen Winkelbereich von ± 60°, 

- in allen anderen horizontalen Richtungen und damit auch senkrecht zur Breitseite in 
einem vertikalen Winkelbereich von ± 10°. 

 

Bei Zweiblattrotoren: 

- senkrecht zur Schmalseite in einem vertikalen Winkelbereich von +90° bis -60°, 

- in allen anderen horizontalen Richtungen und damit auch senkrecht zur Breitseite in 
einem vertikalen Winkelbereich von ± 10°. 

 
Abbildung 1: Geometrie für die Abstrahlung senkrecht zur Schmalseite 
 

 



Abbildung 2: Geometrie für die Abstrahlung senkrecht zur Breitseite 

 

 

 

Einschaltphase für bewegte Rotorblätter: 

Das höchste Rotorblatt muss eingeschaltet werden, und zwar in einem Winkelbereich von 

- ± 60° von der Senkrechten bei Dreiblattrotoren und 

- ± 90° von der Senkrechten bei Zweiblattrotoren. 

 



Abbildung 3: Einschaltphase 
 

 

 
 

Anhang 3 
Spezifikation Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 

Die Lichtfarbe muss den Anforderungen des Anhangs 14 Band I Anlage 1 Punkt 2.1 des 
Chicagoer Abkommens Farben für Luftfahrtbodenfeuer entsprechen.  

Die Lichtstärke muss bezogen auf die Horizontale in den unten angegebenen vertikalen 
Winkelbereichen und für jede horizontale Richtung (0° < Φ < 360°) die jeweils erforderlichen 
Mindestwerte erreichen. 

Abbildung 1 

Mindestanforderungen Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 
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Abbildung 2 

Vertikale Lichtstärkeverteilung Feuer W, rot 
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Lichtstärke: 

Die effektive Betriebslichtstärke muss für alle horizontalen Winkel Φ über der schraffierten 
Fläche liegen. 

Feuer W, rot und Feuer W, rot ES werden getaktet betrieben. 

Die Taktfolge ist: 

1 s hell - 0,5 s dunkel - 1 s hell - 1,5 s dunkel 

Die effektive Betriebslichtstärke IBetrieb ergibt sich aus photometrischen Messungen, wenn die 
zeitliche Lichterscheinung I gemäß DIN V/ENV 50234 (Europäische Vornorm) in eine 
effektive Lichtstärke Ieffektiv umgerechnet und dieser Wert mit Faktor 0,75 multipliziert wird. 

Alternativ kann die Umrechnung der effektiven Lichtstärke gemäß IALA E-200-4 berechnet 
werden. 

Die Angabe einer photometrischen Lichtstärke ist nur möglich, wenn der Zeitverlauf der 
Lichtstärke nahezu rechteckförmig ist. In Abbildung 3 ist ein gemessener Zeitverlauf 
dargestellt. Der Zeitverlauf gilt dann als ausreichend rechteckförmig, wenn die Zeiten tan und 
tab kleiner als 0,1 s sind (beide Zeiten sind durch Erreichen der Schwellen 10 % und 90 % 
definiert). Zeiten über 0,1 s sind unzulässig. 

 



Abbildung 3 

Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 
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Kann das Feuer im Neuzustand z. B. für photometrische Zwecke in einen Dauerbetrieb 
versetzt werden, so ergibt sich eine Abschätzung zwischen photometrischer Lichtstärke Iphoto 
und effektiver Betriebslichtstärke IBetrieb: 

IBetrieb in cd Iphoto in cd 
100 170 
20 34 
2 3,4 

Die vertikale Lichtstärkeverteilung (messbare photometrische Lichtstärke) der Feuer W, rot 
ES (Erweitere Spezifikation) muss bei Festfeuerbetrieb und für alle horizontalen 
Abstrahlwinkel in dem nachstehenden Toleranzband (Abbildung 4) liegen.  

 

Abbildung 4 

Maximalwerte für die vertikale Lichtstärkeverteilung des Feuer W, rot ES 
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Bezogen auf die Horizontale in einem vertikalen Winkelbereich zwischen -5° und +5°, beträgt 
die maximale Lichtstärke [I] 255cd. Im Winkelbereich zwischen -5° bis -15° bzw. +5°bis + 
15° verringert sich die zulässige Lichtstärke [I] linear auf 25,5cd und verbleibt für größere 
Winkel konstant: 
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Anhang 4 
Sichtweitenmessung 

 

Die Sichtweite ist als meteorologische Sichtweite nach DIN 5037 Blatt 2 mittels eines vom 
Deutschen Wetterdienst anerkannten Gerätes zu bestimmen. Bei Windenergieanlagen-
Blöcken im Meeresbereich sind die Sichtweitenmessgeräte entlang der äußeren Umgrenzung 
und deren Eckpunkte des Blocks anzubringen. Der Abstand zwischen einer 
Windenergieanlage mit Sichtweitenmessgerät und Windenergieanlagen ohne 
Sichtweitenmessgerät darf maximal 1 500 Meter betragen. Die Sichtweitenmessgeräte sind in 
der Nähe des Maschinenhauses anzubringen. Der jeweils ungünstigste Wert aller Messgeräte 
ist für den ganzen Block zu verwenden. Bei Ausfall eines der Messgeräte müssen die Feuer 
auf 100 % Leistung geschaltet werden. Daten über die Funktion und die Messergebnisse der 
Sichtweitenmessgeräte sind fortlaufend aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 
vier Wochen vorzuhalten. 

Vor Inbetriebnahme ist die Funktion der Schaltung der Befeuerung durch eine unabhängige 
Institution zu prüfen. Das Prüfprotokoll ist bei der Genehmigungsbehörde zu hinterlegen. 



Anhang 5 
Zeichnerische Darstellung 

 

Abbildung 1 
Tageskennzeichnung 

 



Abbildung 2 
Nachtkennzeichnung 

 

 

 



Einzelne Hindernisse

Im Flugplatzbereich ------------------------ Außerhalb vom Flugplatzbereich  ----------------------

 



Abbildung 3 
Tageskennzeichnung von Windenergieanlagen auf dem Festland 
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Abbildung 4 
Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen auf dem Festland 
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Abbildung 5 
Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen im Meeresbereich 

 

 

 

 



Anhang 6 

Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen 

Gemäß Nummer 17.4 darf der Einschaltvorgang der Nachtkennzeichnung von 
Windenergieanlagen bedarfsgesteuert erfolgen. Die Windenergieanlagen müssen sich zum 
Schutz startender und landender Flugzeuge außerhalb von Flugplatzbereichen im Luftraum 
der Klasse G befinden und die Nachtkennzeichnung mit dem Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot 
ES erfolgen (gegebenenfalls in Abhängigkeit von der Höhe der Windenergieanlage in 
Kombination mit Hindernisbefeuerungsebenen am Turm).  

Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnungen (BNK) müssen grundsätzlich von der technischen 
Ausstattung der Luftfahrzeuge unabhängig sein. Werden durch die bedarfsgesteuerte 
Nachtkennzeichnung die Anforderungen dieses Anhangs erfüllt, können ergänzend Systeme 
unter Zuhilfenahme der vorhandenen technischen Ausstattung von Luftfahrzeugen 
beziehungsweise deren vorhandenen bordeigenen Systemen eingesetzt werden. 

Eine Reduktion der Nennlichtstärke der Nachtkennzeichnung durch den Einsatz von 
Sichtweitenmessgeräten ist bei Betrieb von BNK auf dem Festland unzulässig. 

Der Betrieb von BNK ist begrenzt auf die Stunden zwischen dem Ende der bürgerlichen 
Abenddämmerung (ECET - „End Civil Evening Twilight“) und dem Beginn der bürgerlichen 
Morgendämmerung (BCMT - „Begin Civil Morning Twilight“). Die Zeitschaltung ist durch 
eine astronomische Uhr zu gewährleisten. In den anderen Zeiten ist der Einschaltvorgang 
durch einen automatischen Dämmerungsschalter gemäß Nummer 8.1 zu gewährleisten. 

Alle Elemente von BNK müssen zum Zeitpunkt der Zulassung den jeweils gültigen Normen 
entsprechen und über eine CE-Kennzeichnung verfügen. Es können ersatzweise militärische 
Standards zu Grunde gelegt werden, sofern diese mindestens das gleiche Sicherheitsniveau 
wie zivile Normen aufweisen. 

Mindestens die folgenden Systemfunktionen müssen vorhanden sein bzw. erfüllt werden: 

- Steuerung aller Systemkomponenten; 

- Erfassung von Luftfahrzeugen; 

- Selbstdiagnose zur ständigen Prüfung der Systemintegrität; 

- Berechnung der bürgerlichen Abenddämmerung und der bürgerlichen Morgendämmerung 
(Astronomische Uhr); 

- Aufzeichnung der Betriebszustände; 

- Ansteuerung der Befeuerung. 

Die BNK muss nach Anlegen der Betriebsspannung selbsttätig in den Betriebszustand 
übergehen. 



Die Nachtkennzeichnung darf abgeschaltet werden 

- im Zeitraum zwischen dem Ende der bürgerlichen Abenddämmerung und dem Beginn der 
bürgerlichen Morgendämmerung, 

- wenn sich kein relevantes Luftfahrzeug im Wirkungsraum befindet und  

- die Systemintegrität sowie eine ausreichende Detektionsleistung durch die Selbstdiagnose 
signalisiert werden. 

Wenn die Bedingungen für ein Abschalten der Befeuerung nicht erfüllt sind, ist die gesamte 
Befeuerung sofort in Betrieb zu versetzen.  

Spätestens beim Einfliegen von Luftfahrzeugen in den Wirkungsraum sowie bei deren 
Aufenthalt im Wirkungsraum ist die Nachtkennzeichnung vollständig auf 100 % der 
Nennlichtstärke zu aktivieren. Bei Anlagen im Meeresbereich darf die Nennlichtstärke 15 
Sekunden nach Einschalten der Befeuerung gemäß Nummer 16.2 reduziert werden. 

Der Wirkungsraum wird gebildet durch den Luftraum, der sich um jedes Hindernis erstreckt 
in Winkeln von mindestens ± 15° in einem Radius von mindestens 4 000 Meter bis zu einer 
Höhe von nicht weniger als 600 Meter (2 000 Fuß [ft.]). 

Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang geographische Rahmenbedingungen wie 
Abschattung durch Berge, Bäume, Bauwerke oder Relief. 

Für die Startsequenz sind die folgenden Varianten zulässig: 

Variante A: Drei Blinksequenzen (0,5 s an, 0,5 s aus) von je einer Sekunde, anschließend 
UTC-synchrone Blinkfolge; 

Variante B: Aktivieren eines Dauerlichts bis zur nächsten steigenden Flanke des UTC-
Signals, anschließend UTC-synchrone Blinkfolge; 

Variante C: Aktivieren der Befeuerung bei frühzeitiger Erfassung von Luftfahrzeugen 
außerhalb des Wirkungsraums. 

 



Abbildung 1 

Varianten zur Aktivierung bedarfsgesteuerter Nachtkennzeichnungen 

 

Für die flugbetriebliche Betrachtung sind im Wirkungsraum alle Luftfahrzeuge relevant, die 
nach Sichtflugregeln bei Nacht (NVFR) den Luftraum der Klasse G in Sichtflugbedingungen 
(VMC) nutzen dürfen. Auf die unter diesen Bedingungen zulässige Geschwindigkeit ist eine 
Rückenwindkomponente von 50 Knoten hinzuzurechnen. 

Befindet sich der Standort der Windenergieanlagen innerhalb des Nachttiefflugsystems der 
Bundeswehr, ist bei der Verwendung von Primärradarsystemen zusätzlich von einer 
Radarrückstrahlfläche von 4 m2 für Luftfahrzeuge zu Grunde zu legen. Es ist eine 
Geschwindigkeit von 550 Knoten über Grund zu berücksichtigen. Ist dies technisch nicht 
realisierbar, ist durch geeignete prozedurale Maßnahmen sicherzustellen, dass bei Aktivierung 
des entsprechenden Streckenabschnittes des Nachttiefflugsystems die Befeuerung für die 
Zeitdauer der Aktivierung dauerhaft eingeschaltet ist. 

Alle Systemkomponenten der BNK müssen die standortspezifischen klimatischen 
Rahmenbedingungen berücksichtigen und in ihnen arbeitsfähig sein. Zu berücksichtigen sind 
insbesondere zu erwartende Temperaturen, die Sonneneinstrahlung und die Luftfeuchtigkeit. 
An den Detektionseinheiten ist die Gefahr von Eisansatz, Schneeablagerungen und 
Wasseransammlungen sowie in Küstennähe salzhaltige Luft und Gischt zu berücksichtigen. 

Die Detektionseinheit muss so gestaltet sein, dass Justierbarkeit, Reproduzierbarkeit und 
Langzeitstabilität gewährleistet sind. 

Das System muss eine ungenügende Detektionsleistung (beispielsweise. durch die oben 
genannten Bedingungen) erkennen; die Befeuerung ist dann zu aktivieren. 



BNK müssen durch eine durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
benannten Stelle anerkannt sein. 

Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens muss der Hersteller den Nachweis über die 
Erfüllung der Anforderungen dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift erbringen. Dazu ist 
eine geeignete Nachweisdokumentation durch den Hersteller vorzulegen, die insbesondere 
aus folgenden Elementen besteht: 

- Bauunterlagen und -beschreibungen; 

- Zertifikate, Qualifikationsunterlagen von Komponenten; 

- Protokolle und Auswertungen von Testflügen; 

- Prüfprotokolle, Labor- und Prüfberichte. 

Darüber hinaus können weitere Nachweise gefordert werden, sofern dies für die Anerkennung 
erforderlich ist. 

Die zuständige Luftfahrtbehörde oder im Fall der Ausschließlichen Wirtschaftszone das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, kann einer BNK standortspezifisch 
zustimmen, sofern dem keine Gefahren für den Luftverkehr entgegenstehen. Die 
Entscheidung der Luftfahrtbehörde und des Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur wird auf der Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme der 
Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Satz 1 LuftVG getroffen. Es sind durch den 
Antragsteller folgende Unterlagen vorzulegen: 
 
- Nachweis der Anerkennung durch eine vom Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur benannten Stelle; 

- Konformitätserklärung durch eine unabhängige Prüfinstitution, die bestätigt, dass die 
standortspezifischen Vorgaben dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift erfüllt werden;  

- Unabhängige flugbetriebliche Beurteilung durch einen geeigneten Sachverständigen unter 
Berücksichtigung relevanter flugbetrieblicher Szenarien; 

- Wartungskonzept unter Beachtung der Wartungsvorgaben des Herstellers, welches eine 
Systemüberprüfung mindestens alle 6 Monate beinhaltet. 

Die zuständige Luftfahrtbehörde beziehungsweise das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur informiert die Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Satz 1 
LuftVG über eine erfolgte Zustimmung für eine BNK mit folgenden Angaben: Name des 
Standortes, Name des Anlagenbetreibers (Genehmigungsinhaber), Name des Herstellers der 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung und luftrechtliche Zustimmung. 

Der Systemzustand (Signale von den Detektionseinheiten, Aktivierungsbefehle, Zustand der 
Kommunikationssysteme, Zustand der Steuereinheit und Zustand der Befeuerung) ist für 
mindestens 30 Tage zu speichern. 

 



Artikel 2 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Müller, Julia

Von: Warken, Dominic <dominic.warken@stadt-pfullendorf.de>
Gesendet: Mittwoch, 10. Oktober 2018 10:34
An: Müller, Julia
Cc: Waldschütz, Josef; Brutscher Werner
Betreff: Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen der Abo Wind AG

Guten Morgen Frau Müller,

urlaubsbedingt haben sich bei uns im Hause die Zuständigkeiten überschnitten, so dass ich Ihnen erst jetzt 
die Mängelliste liefern kann. Bitte geben sie diese an den entsprechenden Ansprechpartner auf der 
Entwurfsverfasserseite weiter.

Für die bauordnungsrechtliche Stellungnahme benötigen wir noch:

1.    Das Bauantragsformular ist vollständig ausgefüllt, vom Bauherrn und vom Entwurfsverfasser /in 
unterschrieben, einzureichen. (§ 53 Abs.1 und 2 LBO)
Für den Bauantrag sind die von der obersten Baurechtsbehörde veröffentlichten Formulare zu 
verwenden. (§ 3 Abs. 2. LBOVVO)

2.    Die vorgelegte Baubeschreibung ist unvollständig. Es sind sämtliche Angaben gemäß § 7 Abs. 1 
LBOVVO im Vordruck "Baubeschreibung" einzutragen. Die Bauantragsunterlagen sind 
entsprechend zu ergänzen. Bitte verwenden sie hierfür die von der obersten Baurechtsbehörde 
veröffentlichen Formulare. Hier: Baukosten.

3.    Dem Bauantrag sind Ansichten der geplanten baulichen Anlage gem. § 6, Abs. 3 LBOVVO 
nachzureichen unter Angabe und Darstellung des Anschlusses an angrenzende Gebäude unter 
Angabe des vorhandenen und geplanten Geländes, des künftigen Geländes an den Eckpunkten 
der Außenwände mit zugehöriger Wandhöhe sowie der Dachneigung bei geneigten Dächern mit 
Firsthöhe.

4.    Dem Bauantrag sind Schnitte gem. § 6, Abs. 2 LBOVVO nachzureichen unter Angabe und 
Darstellung der Geschoßhöhen, der lichten Raumhöhen, der Treppen und Rampen sowie der 
Anschnitte des vorhandenen und künftigen Geländes.

5.    Es sind alle Grundrisse des Bauvorhabens einzureichen mit inhaltlicher Darstellung gem. § 6 Abs. 2 
LBOVVO. In den Grundrissen sind die vorhandenen, sowie die geplanten Nutzungen der Räume 
und Nutzungseinheiten anzugeben, bzw. darzustellen.

6.    Zu dem Bauantrag ist ein Entwässerungsplan über die Anlagen zur Beseitigung der anfallenden 
Abwasser und Niederschlagswasser in dreifacher Fertigung vorzulegen (§ 8 LBOVVO). Die 
Entwässerung ist im Lageplan, Grundriss und Querschnitt bis zum Ortskanal darzustellen. Die 
Höhenangaben sind auf NN oder ein örtliches System zu beziehen.

Das anfallende Dach- bzw. Oberflächenwasser ist unter Berücksichtigung der Regeln der Technik 
auf dem eigenen Grundstück schadlos zu versickern, dass die Standsicherheit der Gebäude, 
vorhandene unterirdische Leitungen sowie angrenzende Grundstücke nicht beeinträchtigt werden
(z. B. Versickerungsmulde o. ä.). Auf die Verordnung über die dezentrale Beseitigung von 
Niederschlagswasser (NiVO) vom 22. März 1999 (GBl S.1) wird verwiesen.

Viele Grüße

Dominic Warken
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Dominic Warken, 
Tel: 07552/25-1525
Fax: 07552/93-1115
e-mail: dominic.warken@stadt-pfullendorf.de

Stadtverwaltung Pfullendorf, Baurechtsamt
Postfach 1280
88618 Pfullendorf
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Müller, Julia

Von: Plate, Marieke (RPT) <Marieke.Plate@rpt.bwl.de>
Gesendet: Donnerstag, 30. August 2018 08:29
An: Müller, Julia
Cc: Elmar.Holz@abo-wind.de; Bauer, Mario (RPT); Schappert, Matthias (RPT)
Betreff: WP Denkingen_Rückmeldung zur Nicht-Vollständigkeit der 

Antragsunterlagen
Anlagen: 2018-08-28_WP Denkingen_Rückmeldung Nicht-Vollständigkeit der 

Antragsunterlagen.pdf; Anlage 1_Waldinanspruchnahmen WP------.xlsx; 
Anlage 2_EW 13_Formblatt UVPG-Vorprüfung.docx

Sehr geehrte Frau Müller,

anbei erhalten Sie unsere Rückmeldung zur Nicht-Vollständigkeit der Antragsunterlagen für den WP Denkingen mit 
der Bitte um Kenntnisnahme. Das Schreiben ist ebenfalls postalisch auf dem Weg zu Ihnen.

Die Nachreichung der fehlenden Unterlagen kann bilateral zwischen dem Antragsteller und der höheren Forstbehörde 
erfolgen. Herr Holz, bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit uns in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

----------------------------------------------------------------
Marieke Plate

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN
ABTEILUNG 8 Forstdirektion
Landesbetrieb Forst BW
Fachbereich 82 (Forstpolitik und Forstliche Förderung)

Postanschrift: 
Postfach 2666, 72016 Tübingen

Dienstsitz: 
Im Schloß, 72074 Tübingen-Bebenhausen
Tel.:   07071 / 602 6257
Fax.: 07071 / 602 6602
E-Mail: Marieke.Plate@rpt.bwl.de
Internet: www.forstbw.de www.rpt-tuebingen.de
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 Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die 

Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen auf Gemarkung 

Denkingen („Windpark Denkingen“) der ABO Wind AG Wiesbaden 

hier: Rückmeldung zur Vollständigkeit der Antragsunterlagen 

Ihr Schreiben vom 20.08.2018, Az.: IV/41.3 JM 

 

Anlagen: 

Vordruck Tabelle Waldinanspruchnahmen 

Vordruck Vorprüfung UVPG 

 

 

Sehr geehrte Frau Müller, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die vorliegenden Antragsunterlagen für den „Windpark Denkingen“ sind für eine 

forstrechtliche Beurteilung im Rahmen des BImSch-Verfahrens derzeit nicht 

ausreichend. 

 

Folgende Unterlagen sind somit vom Antragsteller nachzureichen: 

a) Eine detaillierte Waldflächenbilanzierung für die jeweiligen WEA-Standorte sowie 

die Zuwegungen getrennt nach dauerhafter und befristeter Waldumwandlung  

(§§ 9 und 11 LWaldG) ist mittels der angefügten Tabelle nachzureichen.  
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b) Der Waldflächenbilanzierung sind aussagekräftige Lagepläne beizulegen, aus 

denen eindeutig die dauerhaften und befristeten Waldumwandlungsflächen inkl. 

Zuwegung hervorgehen. 

 

c) Bei dauerhaften Waldinanspruchnahmen nach § 9 LWaldG zwischen 1,0 - 4,99 ha 

ist gemäß § 7 UVPG eine standortsbezogene Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. 

Ein entsprechende Vordruck ist im Anhang angefügt und der höheren Forstbehörde 

ausgefüllt nachzureichen. 

 

d) Für die dauerhaften Waldinanspruchnahmen nach § 9 LWaldG ist eine mindestens 

flächengleiche Ersatzaufforstung und ggf. zusätzliche Schutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen im Rahmen des forstrechtlichen Ausgleichs zu erbringen. 

Die vorliegenden Antragsunterlagen enthalten keine Vorschläge für den 

erforderlichen forstrechtlichen Ausgleich.  

Ein entsprechendes Konzept mit Vorschlägen für geeignete 

Ersatzaufforstungsflächen und geeignete Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen ist 

vom Antragsteller bei der höheren Forstbehörde einzureichen.  

 

e) Hinsichtlich der Zuwegung geht aus den vorliegenden Antragsunterlagen nicht 

hervor, wie die Zuwegung für den Bereich nach der WEA 4 geplant ist (= Ausfahrt 

Windpark). Hier sind ggf. zusätzliche Waldinanspruchnahmen für Wegeausbauten 

und Verbreiterung der Kurvenradien (oder ggf. eine Wendeplatte) zu benennen und 

bereits im Zuge des BImSch-Verfahrens vollständig zu bilanzieren. 

 

f) Im Bereich der Zuwegung zwischen den WEA 2 und WEA 3 sowie im Bereich der 

WEA 4 sind Wegeneubauten geplant. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf 

hin, dass bis zum Abschluss der Bauphase die bestehenden Waldwege (in den 

Planunterlagen als „Rettungswege“ bezeichnet und rot dargestellt) bestehen bleiben 

können, nach Abschluss der Bauphase jedoch vom Antragsteller ordnungsgemäß 

rückgebaut werden müssen und die neu angelegten Waldwege (grün dargestellt) so 

zu konzipieren sind, dass sie ihre Funktion als dauerhaft angelegte, voll 

funktionstüchtige forstliche Wirtschaftswege erfüllen können. 

 

 

Die Nachreichung der o.g. fehlenden Unterlagen kann bilateral zwischen dem 

Antragsteller und der höheren Forstbehörde erfolgen. Herr Holz von der ABO Wind 
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AG wird gebeten sich diesbezüglich mit der höheren Forstbehörde in Verbindung zu 

setzen. 

 

 

Die untere Forstbehörde beim Landratsamt Sigmaringen erhält eine Mehrfertigung 

dieses Schreibens, der Antragsteller ABO Wind und das Kompetenzzentrum Energie 

des Regierungspräsidiums Tübingen erhalten dieses Schreiben jeweils nachrichtlich 

zur Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Plate 
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nachrichtlich per Email an: 
Mario.Bauer@rpt.bwl.de 

  
Fachbereich Forstpolitik und  

forstliche Förderung 

Tübingen-Bebenhausen 31.01.2019 

Name Marieke Plate 

Durchwahl 07071 602-6257 

Aktenzeichen 82/8881.59-LK SIG -13 

(Bitte bei Antwort angeben) 
 

 

 

 Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die 

Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen auf Gemarkung 

Denkingen („Windpark Denkingen“) der ABO Wind AG Wiesbaden 

1.) Ihr Schreiben vom 20.08.2018, Az. IV/41.3 JM 

2.) Schreiben der höheren Forstbehörde beim Regierungspräsidium Tübingen 

vom 28.08.2018, Az. 82/8881.59-LK SIG 

3.) Emails der Antragstellerin an die höhere Forstbehörde vom 12.12.2018 

(Nachreichung Waldflächenbilanzierung) und 14.12.2018 (Nachreichung 

Formular standortsbezogene Vorprüfung nach UVPG) 

 

Anlage: 

Tabelle Waldinanspruchnahmen 

 

 

Sehr geehrte Frau Müller, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Fachbereich 82 des Regierungspräsidiums Tübingen nimmt als zuständige 

höhere Forstbehörde zum immissionsschutzrechtlichen Antrag des Windparks 

„Denkingen“ mit vier Anlagen wie folgt Stellung: 

 

Planungsrechtliche Situation: 

Laut „Regionalplan Bodensee-Oberschwaben“ des Regionalverbandes Bodensee-
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Oberschwaben ist das Planungsgebiet als „Wald außerhalb forstwirtschaftlicher 

Vorranggebiete“ ausgewiesen. Vorranggebiete für Windkraft sollen im Rahmen der 

Gesamtfortschreibung des Regionalplans ausgewiesen werden. Der derzeitige 

Planentwurf von 2013 beinhaltet zwar insgesamt acht Vorrangflächen für Windkraft, 

hat aber noch keine Rechtskraft erlangt.  

Der Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der VVG Pfullendorf weist in einem 

Vorentwurf für den Bereich der hier geplanten vier WEA eine Konzentrationszone aus 

(Konzentrationszone „01 Hilpensberg / Langgassen“). 

Die folgenden Einschätzungen erfolgen vorbehaltlich der noch zu erlangenden 

Rechtskraft der genannten Gesamtfortschreibung des Regionalplans und/oder der 

Teilfortschreibung Wind der VVG Pfullendorf. 

 

Der Landesentwicklungsplan (LEP 2002) weist den Planungsbereich aus „Ländlicher 

Raum im engeren Sinne“ aus. 

 

Forstliche Bewertung des Planungsbereiches: 

Die geplanten vier Windkraftanlagen sollen in einem Waldbereich (Privatwald) 

errichtet werden, der überwiegend durch mittelalte Fichtenreinbestände mit geringen 

Laubholzbeimischungen geprägt ist. Im Bereich der geplanten WEA 3 und in 

kleinflächigen Bereichen der Zuwegung sind auch jüngere Bestände 

(Kultur/Jungbestand) betroffen.  

 

Mit rund 39 % Bewaldung ist der Landkreis Sigmaringen im Vergleich zu der 

Bewaldung Baden-Württembergs (38 %) ähnlich bewaldet. Die Stadt Pfullendorf weist 

im Vergleich dazu mit knapp 34 % ein niedrigeres Bewaldungsprozent auf. 

 

Relevante Waldfunktionen, Waldbiotope oder ein Wildtierkorridor gemäß 

Generalwildwegeplan sind von der Planung nicht betroffen. Im Bereich der nördlichen 

Zuwegung des Windparks wird das Wasserschutzgebiet „Andersbachtal“ (Zone III) 

minimal tangiert. Der Anlagenstandort der WEA 4 sowie die Zuwegung liegen 

innerhalb der Zonen II und III des Wasserschutzgebietes „Hilpensberg“. 

 

Die beantragten vier WEA des WP Denkingen sind ca. 500-800 m nordöstlich des 

bestehenden WP „Hilpensberg“ mit drei WEA gelegen. Alle Anlagen des WP 

Denkingen befinden sich innerhalb Waldes, die Anlagen des WP Hilpensberg liegen 

zwar im Offenland, jedoch verlaufen Teile der Zuwegung durch Wald. 
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Beide Windparkvorhaben sind somit aufgrund ihrer räumlichen Lage hinsichtlich ihrer 

dauerhaften Waldinanspruchnahmen nach § 9 LWaldG gemäß UVPG kumulierend zu 

bewerten. 

 

Forstrechtliche Eingriffsbewertung: 

Aufgrund der detaillierten Aufstellung der Waldflächeninanspruchnahme gemäß den 

vorliegenden Antragsunterlagen (nach Ergänzung durch die Antragstellerin vom 

12.12.2018) nach §§ 9 und 11 LWaldG, sind dauerhafte Waldinanspruchnahmen 

nach § 9 LWaldG von insgesamt 3,1682 ha und befristete Waldinanspruchnahmen 

nach § 11 LWaldG von insgesamt 1,5614 ha erforderlich.  

Die daraus abzuleitende detaillierte Eingriffs-Ausgleichs-Bewertung (vgl. beigefügte 

Tabelle) ergibt folgende Ausgleichsverpflichtung: 

 

1. Dauerhafte Waldinanspruchnahme nach § 9 LWaldG 

Durch die geplante Windenergieanlage inklusive der erforderlichen 

Wegeausbauten sind Waldinanspruchnahmen nach § 9 LWaldG von 3,1682 ha 

erforderlich. Die forstrechtliche Eingriffs-Ausgleichsbewertung ergibt einen 

Kompensationsfaktor von 1:1,20 (vgl. beiliegende Tabelle). 

 

Es liegen derzeit noch keine Vorschläge bezüglich möglicher Ausgleichflächen für 

die erforderlichen forstrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen vor. Im Zuge des 

weiteren Verfahrens sind flächengleiche Ersatzaufforstungen nachzuweisen. 

 

Der den Faktor 1:1 überschießende Ausgleichsbedarf ist in wertgleicher Größe 

einer Erstaufforstung von ca. 0,6408 ha als Schutz- und Gestaltungsmaßnahme 

auszugleichen. Entsprechende Vorschläge für geeignete Schutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen sind im Zuge des weiteren Verfahrens zusammen mit 

den Vorschlägen für mögliche Ersatzaufforstungsflächen einzureichen. 

 

Aufgrund der erforderlichen Waldumwandlungsfläche nach § 9 LWaldG von 

insgesamt 3,3577 ha für den Windpark Denkingen und die Zuwegung des 

Windparks Hilpensberg (kumulierende Wirkung) ist gemäß § 7 UVPG eine 

standortsbezogene Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. Die Notwendigkeit 

einer UVP wird nicht gesehen. 

 

 

 



- 4 - 

2. Befristete Waldumwandlung nach § 11 LWaldG 

Die Fläche des befristet umgewandelten Waldes für temporäre Rodungsflächen 

beläuft sich auf 1,561 ha. Es wird darauf hingewiesen, dass 

Genehmigungsvoraussetzung für eine Waldumwandlung nach § 11 LWaldG die 

Rekultivierung als „Wald gleicher Art und Güte“ nach Beendigung der 

Baumaßnahmen ist. Eine alleinige Wiederbepflanzung mit Sträuchern ist nicht 

geeignet, den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen. Insbesondere auf 

flächenrelevanten größeren Flächen ist eine Aufforstung mit Wald vorzunehmen. 

Schmale Randflächen im Bereich des Fundamentes können als Strauchbereich 

ausgestaltet werden.  

 

Die erforderlichen Vorgaben zum Bodenmanagement, dem Rückbau möglicher 

Befestigungen, der Wiederherstellung einer waldtauglichen Rekultivierungsschicht 

und der Wiederaufforstung werden in der Umwandlungsgenehmigung enthalten 

sein. 

 

Sämtliche den Wald betreffende Kompensationsmaßnahmen sowie Maßnahmen und 

deren Umsetzungsmöglichkeiten sind im Vorfeld mit der zuständigen unteren 

Forstbehörde Sigmaringen abzustimmen. 

 

 

Fazit 

Die für die Errichtung der vier Windenergieanlagen des Windparks „Denkingen“ 

erforderliche Waldumwandlungsgenehmigung nach §§ 9 und 11 LWaldG kann unter 

folgenden Bedingungen und Auflagen in Aussicht gestellt werden: 

 

 Die dauerhafte Waldumwandlung nach § 9 LWaldG von 3,1682 ha ist durch 

mindestens flächengleiche Ersatzaufforstungen auszugleichen.  

 Der Ausgleich für den überschießenden Kompensationsbedarf 

(Ausgleichsfaktor 1:1,20) hat durch geeignete Schutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen zu erfolgen. 

 Die befristet umzuwandelnde Fläche von 1,5614 ha ist zeitnah als Wald zu 

rekultivieren. 

 Der geplante Wegeneubau im Bereich der Zuwegung zwischen der WEA 1 

und WEA 2 ist gemäß der üblichen Anforderungen an einen 

forstwirtschaftlichen Waldweg zu planen und zu errichten. Nach Abschluss der 

WP-Bauphase ist der bisher bestehende und nach Beendigung der Bauphase 
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nicht mehr benötigte Waldweg im Bereich der Zuwegung zwischen der WEA 1 

und WEA 2 ordnungsgemäß zurückzubauen. 

 Ein entsprechender Antrag auf Waldumwandlung nach §§ 9 und 11 LWaldG ist 

bei der höheren Forstbehörde zu gegebener Zeit über die untere Forstbehörde 

Sigmaringen einzureichen. 

 

 

Die untere Forstbehörde beim Landratsamt Sigmaringen erhält eine Mehrfertigung 

dieses Schreibens. Die höhere Forstbehörde bittet um Übersendung der 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Plate 
 



WEA Nr UG § 9

Ausgleichsfaktor

1:X Ausgleich UG § 11

1 Fundament

Kranstellfläche

Kranaufbaufläche

Baufeld 3995

2 Fundament

Kranstellfläche

Kranaufbaufläche

Baufeld 4155

3 Fundament

Kranstellfläche

Kranaufbaufläche

Baufeld 3874

4 Fundament

Kranstellfläche 1,25

Kranaufbaufläche

Baufeld 3590

Summe Anlagen 20211 1,19 24067 15614

Zuwegung Bereich UG § 9

Ausgleichsfaktor

1:X Ausgleich UG § 11

619 1,25 774

777 1,25 971

83 1,25 104

1076 1,25 1345

436 1,25 545

1445 1,25 1806

57 1,25 71

149 1,25 186

1094 1,25 1368

161 1,25 201

1914 1,25 2393

1263 1,00 1263 Blöße

1713 1,25 2141

684 1,25 855

Summe Zuwegung 11471 1,22 14023 0

Summe gesamt 31682 1,20 38090 15614

Windkraftanlage

Forstrechtliche Eingriffs-Ausgleich-Bilanz Windpark Denkingen

4651

WEA 4

1,25 5814

1,25 6513

1,25 6955

1,00 4786

5210

5564

4786

WEA 1

WEA 2

WEA 3
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Landratsamt Sigmaringen 
Umwelt und Arbeitsschutz 
Leopoldstraße 4 
72488 Sigmaringen 
 
 

  

 

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn, 

Infra I 3 – 45-60-00 / V-122-18-BIA Herr Golinski 01.10.2018 

 
 BETREFF Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; 

hier: Errichtung und Betrieb von 4 Windenergieanlagen, Gemarkung Denkingen; Typ: GE 5.3-158, 
Gesamthöhe 240 m, Nabenhöhe 161 m, Rotordurchmesser 158 m 

  BEZUG      1. Ihr Schreiben vom 20.08.2018, Az. IV/41.3 JM 

  
       ANLAGE    -0- 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage bestehen aus flugsicherungstechnischer         
(§ 18 a LuftVG), liegenschaftsmäßiger, infrastruktureller und schutzbereichsmäßiger Sicht 
seitens der Bundeswehr keine Bedenken bei o.a. Vorhaben. 
 
Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhöhe von über 100 m über Grund gem. § 14 
LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung bedürfen, werden etwaige militärisch 
flugbetriebliche Einwände/Bedenken über das Beteiligungsverfahren der zivilen 
Luftfahrtbehörde berücksichtigt. 
 
Das Luftfahrtamt der Bundeswehr hat diesbezüglich bereits wie folgt Stellung genommen: 

Gem. §14 LuftVG bestehen keine Einwände 
 

Eine offizielle Stellungnahme erhalten Sie hierzu über das von der zuständigen 
zivilen Luftfahrtbehörde initiierte Beteiligungsverfahren. 
 
Ich bitte um Aufnahme des folgenden Textes in den Genehmigungsbescheid: 
„Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I.3, Fontainengraben 200, 53123 Bonn unter 
Angabe des Zeichens V-122-18-BIA alle endgültigen Daten wie Art des Hindernisses, 
Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe über Erdoberfläche, 
Gesamthöhe über NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum Baubeginn bis 
Abbauende anzuzeigen." 
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Bei Änderung der Bauhöhe, des Bautyps oder Standortkoordinaten wird um erneute 
Beteiligung gebeten. 
 
Ich bitte, mir zu gegebener Zeit einen Nebenabdruck des Genehmigungsbescheides unter 
Angabe meines Zeichens zu übersenden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Golinski
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 Landratsamt Sigmaringen / Postfach 14 62 / 72484 Sigmaringen   

 FB Umwelt und Arbeitsschutz 
Frau Julia Müller 
im Hause 
      

Umwelt und Arbeitsschutz 

 

Stefanie Schmidmeier 

Tel: 07571 102-2330 

Fax: 07571 102-2399 

stefanie.schmidmeier@lrasig.de 

 

Sigmaringen, 03.12.2018 

Unser Zeichen: IV/41.1Schm  

 

Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
 
Bauherr:   ABO Wind AG, Herr Elmar Holz, Unter den Eichen 7, Wiesbaden 
Bauvorhaben:  Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen 
Bauort:  88630 Pfullendorf, Flst.-Nr. 806, Gemarkung Denkingen 
 

Niederschlagswasserbeseitigung 

 
1. Das Niederschlagswasser muss zuerst über eine mindestens 30 cm starke belebte obe-

re Bodenzone versickert werden. Von dort kann es dann über Drainageleitungen ge-
sammelt und über eine Rigole beseitigt werden. 

2. Es ist sicherzustellen, dass nur unbelastetes Niederschlagswasser versickert wird. 

3. Nähere Informationen zum Bau und der Bemessung von Anlagen zur dezentralen Ver-
sickerung von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser enthält das Arbeitsblatt DWA 
A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser“. Die dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung muss gemäß der DWA A 138 und 
der Niederschlagsverordnung des Landes Baden-Württemberg ausgeführt werden. 

4. Bei Abweichung der Genehmigungsunterlagen sind dem Landratsamt Ausführungsplä-
ne vorzulegen. 

 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 
1. Bei Windkraftanlagen handelt es sich um Anlagen zum Verwenden wassergefährdender 

Stoffe. Diese müssen gemäß § 62 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) so beschaffen sein 

und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige 
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Veränderung der Eigenschaften von Gewässern – auch des Grundwassers – nicht zu 

besorgen ist.  

2. Alle verwendeten Anlagen müssen mit einem Auffangsystem ausgerüstet sein. 

3. Der Auffangraum muss das in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender 

Stoffe aufnehmen können, das bei Betriebsstörungen ohne Berücksichtigung automati-

scher Sicherheitssysteme oder entsprechender Gegenmaßnahmen maximal freigesetzt 

werden kann. 

4. Es ist eine Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan auf-

zustellen und einzuhalten. Die Betriebsanweisung hat Handlungsanweisungen für Kon-

trollen im bestimmungsgemäßen Betrieb und für Maßnahmen im gestörten Betrieb zu 

enthalten, insbesondere über In- und Außerbetriebnahme, Instandhaltung, Verhalten bei 

außergewöhnlichen Vorkommnissen, Beseitigung von Störungen, Handhabung von Le-

ckagen und verunreinigtem Löschwasser oder sonstigen Löschmitteln. Sie muss dem 

Bedienungspersonal jederzeit zugänglich sein. Das Personal ist anhand der Betriebs-

anweisung zu unterweisen. 

5. Tropfverluste sind über die installierten Auffangsysteme aufzufangen. Ist ein Auffangen 

nicht möglich, müssen die wassergefährdenden Stoffe unverzüglich mit geeigneten Mit-

teln gebunden werden. Das verunreinigte Bindemittel ist aufzunehmen, sowie ord-

nungsgemäß und schadlos zu verwerten oder zu beseitigen. Entsprechende Materialien 

und/oder Einsatzgeräte sind in der Betriebsanweisung festzulegen und in ausreichender 

Menge ständig vorzuhalten 

6. Sofern die Rotorkabinen mit einer automatischen Löschanlage ausgestattet sind, muss 

sichergestellt werden, dass das verwendete Löschmittel frei von perfluorierten Chemika-

lien ist (PFC-freie Löschmittel). 

7. Schadensfälle und Betriebsstörungen sind unverzüglich der unteren Wasserbehörde, 

der nächsten allgemeinen Ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden, sofern ausge-

tretene wassergefährdende Stoffe in ein Gewässer, eine Abwasseranlage oder in den 

Boden einzudringen drohen. Bei Schadensfällen und Betriebsstörungen sind die betref-

fenden Anlagen unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, sofern eine Gefährdung oder 

Schädigung eines Gewässers nicht auf andere Weise verhindert oder unterbunden wer-

den kann. 

8. Die Anforderungen, die sich aus der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen –AwSV ergeben (§ 34 „Besondere Anforderungen an Anlagen 

zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der Energieversorgung und in 

Einrichtungen des Wasserbaus“) müssen eingehalten werden. 

 

Betankungs- bzw. Wartungs- und Servicefläche 

 

1. Der Abfüllplatz (Wartungs- und Serviceplatz) von dem aus Getriebeöle, Kühlmittel und 

evtl. andere wassergefährdende Flüssigkeiten / Stoffe vom Boden aus gewechselt 

werden, muss daher mit einer geologischen Barriere abgedichtet werden (Lehmschlag, 

Bentonitmatten etc.). Sollte dies durch die vorhandenen Deckschichten gewährleistet 

werden, muss dies durch ein Bodengutachten nachgewiesen werden. 

Eine nicht vorhandene oder nicht ausreichende geologische Barriere ist durch techni-

sche Maßnahmen künstlich herzustellen. Die eingebaute, künstlich geschaffene Barri-

ere muss einen kf-Wert von ≤ 1 x 10-7 m/s gewährleisten und eine Mächtigkeit von 40 

cm besitzen. Eine überlagernde Tragschicht, die von der geologischen Barriere mit ei-

nem Trennfließ abgetrennt wird, ist aufzubringen. 
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Diese Maßnahme ist vor Baubeginn auf der dauerhaft befestigten Fläche auszuführen 

(Kranaufstellfläche) und dient dann später als Betankungs- bzw. Wartungs- und Ser-

vicefläche. 

Eine detaillierte Ausführungsplanung ist hierzu beim Landratsamt Sigmaringen einzu-

reichen. 

Sofern der für die Aufstellung der Anlage erforderliche Kranaufstellungsplatz betoniert 

werden müsste, kann auch dieser Platz für die Durchführung der Wartungs- und Ser-

vicearbeiten genutzt werden (als Abstellplatz für das Wartungsfahrzeug). 

2. Der Getriebeölwechsel ist gemäß den Betreiberangaben von hierfür zugelassenen 

Fachunternehmen durchzuführen. Die hierbei erforderlichen Sorgfaltspflichten zum 

Schutz des Bodens und des Grundwassers sind einzuhalten.  

3. Der Alarm- und Maßnahmenplan, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen nach ei-

ner Leckage / Havarie bei der Wartung ergriffen werden müssen (Alarmierung der 

Feuerwehr, Verständigung des Wasserversorgungsverbandes etc.) ist vorab beim 

Landratsamt Sigmaringen einzureichen. 

4. Der Alarm- und Maßnahmenplan muss vor Ort (an jeder Windkraftanlage) leicht zu-

gänglich und lesbar ausgehängt werden. 
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Müller, Julia

Von: Ibele, Theresa
Gesendet: Donnerstag, 17. Januar 2019 12:17
An: Müller, Julia
Betreff: Stellungnahme: ABO Wind AG, Errichtung u. Betrieb von vier 

Windkraftanlagen Gemarkung Denkingen

Hallo Julia,

die untere Abfallrechtsbehörde nimmt zum Antrag der ABO Wind AG für die Errichtung und den Betrieb 
von vier Windkraftanlagen des Typs GE 5.3-158 mit einer Nabenhöhe von 161 Metern, einem 
Rotordurchmesser von 158 Metern (240 Meter Gesamthöhe) und einer Nennleistung von 5,3 Megawatt 
(insgesamt 21,2 MW) auf Flst.-Nr. 806, Gemarkung Denkingen wie folgt Stellung:

Nach Prüfung der vorgelegten Antragsunterlagen sind nochmalige Änderungen der Formblätter 2.11 und 
2.12, sowie der Beschreibung in Register 8 erforderlich.

Die bei Wartungsarbeiten anfallenden Abfälle wurden in die Formblätter aufgenommen. Allerdings wurden 
die Formblätter 2.11 und 2.12 exakt gleich ausgefüllt. Es ist jedoch eine Unterscheidung in Abfälle zur 
Verwertung (Formblatt 2.11) und Abfälle zur Beseitigung (Formblatt 2.12) vorzunehmen. 

Bei den Abfällen handelt es sich hauptsächlich um Öle und Fette, die in der Regel gemäß der 
Altölverordnung (AltölV) stofflich aufgearbeitet oder nachrangig energetisch verwertet werden. Eine 
Beseitigung kommt nur bei starker Verunreinigung (z.B. mit PCB) in Betracht, da eine Verwertung immer 
Vorrang vor einer Beseitigung hat (vgl. § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz).

Die Abfälle mit den Abfallschlüsseln 12 01 12* (gebrauchte Wachse u. Fette), 13 01 10* (nicht chlorierte 
Hydrauliköle auf Mineralölbasis) und 13 02 06* (synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle) 
können im Formblatt 2.11 eingetragen werden, da sie vorrangig verwertet und nur in Ausnahmefällen der 
Beseitigung zugeführt werden.

Die Abfallschlüssel 10 01 12 (Azimutlager/-verzahnung) und 10 21 12( Pitchlager) existieren nach der 
aktuellen Abfallverzeichnisverordnung (AVV) nicht. Möglicherweise handelt es sich um einen Tippfehler. 
Die Abfallschlüssel sind sowohl in den Formblättern als auch in der Beschreibung (Register 8) zu 
korrigieren. 

Der Abfallschlüssel 15 02 02* (Aufsaug- u. Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) wird in der Beschreibung (Register 8, 
Technische Dokumentation, 3. Wartungs- u. Reparaturarbeiten) erwähnt, er fehlt jedoch in den 
Formblättern. Der Abfallschlüssel ist in den Formblättern zu ergänzen.

In den Formblättern fehlt außerdem die *-Kennzeichnung bei den Abfallschlüsseln. Die * gehören zu den 
offiziellen Abfallschlüsseln gemäß AVV und kennzeichnen diese Abfälle als gefährlich. Sie sind in den 
Formblättern mitaufzuführen.

In der technischen Dokumentation (Register 8, Punkt 3. Wartungs- u. Reparaturarbeiten) der Beschreibung 
wird schließlich bei der Fußnote 1 auf Verwertungsverfahren nach Anhang II A/II B KrW-/AbfG verwiesen. 
Das KrW-/AbfG ist seit 2012 nicht mehr in Kraft, es wurde durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
abgelöst. Dies sollte aktualisiert werden. 

Grüße

Theresa Ibele
Umwelt und Arbeitsschutz
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Müller, Julia

Von: Maier, Frank Ref. 55  (RPT) <Frank.Maier2@rpt.bwl.de>
Gesendet: Mittwoch, 19. Dezember 2018 16:32
An: Hafen, Gerhard
Cc: Schiefer, Adrian; Müller, Julia; Jebram, Jürgen (RPT); Hofmann, Tobias (RPT); 

Bauer, Mario (RPT)
Betreff: WG: Windpark Pfullendorf - Vollständigkeitsprüfung: Stellungnahme zu 

Nachforderungen Naturschutz
Anlagen: 2018-12-11_PFD_Stellungnahme zu Nachforderungen LRA.PDF

Sehr geehrter Herr Hafen,

von Frau Müller wurden wir als höhere Naturschutzbehörde aufgefordert, bis 31.12.2018 die „Vollständigkeit der 
Unterlagen“ in o.g. Verfahren zu bestätigen. Die Vorhabenträgerin beabsichtigt nach den bisher vorgelegten 
Unterlagen jedoch nicht, für streng geschützte Arten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen. 
Vielmehr soll dies insbesondere durch Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden. Die höhere 
Naturschutzbehörde ist nach § 58 Abs. 3 Nr. 8d BNatSchG jedoch erst zuständig, wenn Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG beantragt werden. Sollte dies nicht notwendig werden, liegt die Zuständigkeit bei der uNB. Somit sind Sie 
nach aktuellem Stand auch für die „Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen“ zuständig. Wir möchten Ihnen 
nachfolgend unsere Erkenntnisse aus der Prüfung der Unterlagen mitteilen.

Aus unserer Sicht liegen die hauptsächlichen Defizite in Folgendem:

Rotmilan: 

Die vollständige Einsehbarkeit bei der Kartierung 2017 wird zwar in der Stellungnahme von „DNP Die 
Naturschutzplaner“ vom 11.12.2018 behauptet, jedoch nicht begründet. Grundsätzlich ist das Gebiet 
verhältnismäßig gut einsehbar. Der südliche Bereich dürfte relativ am schlechtesten von den drei gewählten 
Beobachtungspunkten 2017 einsehbar gewesen sein. 

Es stellt sich jedoch die Frage, warum bei der Kartierung 2018 (Gegengutachten) deutlich mehr Überflüge registriert 
wurden? 
WEA 1: 2017 5 / 2018 19
WEA 2: 2017 10 / 2018 17 
WEA 3: 2017 3 / 2018 34 
WEA 4: 2017 6 / 2018 17

Unterschiede: 
2017: 6 Brutpaare im Radius von ca. 2 km; 3 Beobachtungspunkte; insgesamt 162 h Beobachtungszeit; insgesamt 24 
Überflüge durch WEA-Raster
2018: 8 Brutpaare im Radius von ca. 2 km; 4 Beobachtungspunkte (zusätzlich 1 eingeschränkter Punkt); insgesamt 
270 h Beobachtungszeit; insgesamt 87 Überflüge durch WEA-Raster; somit wurden fast viermal so viele Überflüge 
beobachtet bei einer knapp doppelt so hohen Beobachtungszeit!

Beim Rotmilan ist daher noch völlig unklar, ob die WEA überhaupt genehmigungsfähig sind. Im Gegengutachten sind 
je WEA-Standort 17 bis 34 Überflüge dokumentiert. Wenn man den Zahlen im Gegengutachten folgt, wäre selbst bei 
nur 17 Überflügen das signifikant erhöhte Tötungsrisiko erreicht. Bei der außerordentlichen hohen Dichte des 
Rotmilans in der Umgebung der WEA (21 Bp. im 3,3-km-Radius), ist es fraglich, ob Vermeidungsmaßnahmen 
überhaupt eine Lenkungswirkung entfalten. Die Flächen sind offensichtlich schon hochwertige Nahrungsflächen. Die 
WEA wären dann nicht genehmigungsfähig (Fallgruppe 2). 

Wespenbussard:
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Im Gegengutachten ist im 1.000-m-Radius eine Brutverdacht des Wespenbussards beschrieben. Somit ist rechtlich 
zunächst zu vermuten, dass das signifikant erhöhte Tötungsrisiko ausgelöst wird. Vom Vorhabenträger müsste der 
Gegenbeweis geführt werden.

Fledermäuse:

Der Gutachter lehnt in seiner Stellungnahme vom 11.12.2018 Netzfänge für das Braune Langohr ab. Es wird davon 
ausgegangen, dass das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten auf Grund der wenigen potentiellen 
Höhlenbäumen im Eingriffsbereich grundsätzlich nicht ausgelöst wird. Und wenn es ausgelöst wird, wird dies durch 
das Aufhängen von Nistkästen kompensiert (CEF). Beidem muss aus unserer Sicht widersprochen werden. Bei der 
Fortpflanzungsstätte geht es primär um die Feststellung des kleinräumigen Jagdhabitats vom Braunem Langohr. Bei 
den vielen Nachweisen im Gebiet im Sommerhalbjahr muss im Gebiet von einem Jagdhabitat ausgegangen werden. 
Dieser Fragestellung ist bisher nicht ausreichend nach gegangen. Zum anderen muss grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, dass Nistkästen nicht als CEF-Maßnahmen geeignet sind. Es sei denn, es wird explizit im 
Gebiet nachgewiesen, dass die Fledermäuse schon an Nistkästen gewöhnt sind.

Haselmaus:

Die Ausgleichsmaßnahme für die Haselmaus wird nicht genau beschrieben. Die Gutachter gehen davon aus, dass die 
Maßnahmen „durch die Auswahl einer möglichst hohen Pflanzqualität … kurzfristig ihre Funktion erfüllen“. Ein ganz 
kurzfristig wirkende Maßnahme ist überhaupt nur denkbar, wenn die Fläche schon sehr nahe einem Haselmaus-
Lebensraum mit schon vorhandenem Bewuchs kommt. Dann müsste durch eine Kartierung bis in den Herbst 2019 
nachgewiesen werden, dass die Fläche tatsächlich nicht besiedelt ist. Anderseits könnte eine klar nicht besiedelte 
Fläche, z. B. Ackerfläche, genommen werden. Dann müsste keine Kartierung erfolgen, jedoch wäre wegen dem 
langen Entwicklungszeitraum eine Ausnahme notwendig. Letztendlich fehlt die konkrete Ausgleichsfläche. Diese 
„wird zu einem späteren Zeitpunkt … erstellt und der … Genehmigungsbehörde vorgelegt.“

In der Stellungnahme der Gutachter vom 11.12.2018 werden zahlreiche Unterlagen angekündigt, die für eine 
Beurteilung der Ausnahmetatbestände aus unserer Sicht auch zwingend erforderlich sind. Bei der Fledermaus und 
möglicherweise auch bei der Haselmaus halten wir eine Nachkartierung für erforderlich. Grundsätzlich kann dies 
auch erfolgen, nachdem die Vollständigkeit der Unterlagen bestätigt wurde. Allerdings sollte die Vorhabenträgerin 
darauf hingewiesen werden, dass selbst bei Vorlage der angekündigten Unterlagen die im Raum stehenden 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht ausgeräumt sind.

Mit freundlichen Grüßen

Jebram, Maier 
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